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85. Jahrgang

Neue Serie „Keimreise“

Fächerübergreifende lose  

Serie zu Infektionskrankheiten 

sowie Empfehlungen 

für die Praxis

50 Jahre AVP

Die Zeitschrift „Arzneiverord-

nung in der Praxis“ (AVP) 

wurde vor fünf Jahrzehnten 

ins Leben gerufen

Fehler mit Folgen

 Medikationsfehler werden 

häufig durch ungünstige  

Verkettung verschiedener 

Faktoren ermöglicht
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54. Internationaler Seminarkongress

Eröffnung am Sonntag, 25. August 2024 um 17:30 Uhr

Eröffnungsvortrag  
 „Wie werden Ärztinnen und Ärzte in ihren Praxen 2040 arbeiten?  
Jetzt die Weichen für die Zukunft stellen!“ 
Prof. Ferdinand Gerlach, Frankfurt
 
Abendvortrag am Montag, 26. August 2024 um 20:00 Uhr
„Barmherzigkeit als Rechtfertigung für Kriege in der Geschichte“
Pfarrerin Irene Kaiser, Stelzenberg

Schwerpunktthemen der Seminare vom 26. bis 30. August 2024:
• Notfallmedizin „Seltene, nicht alltägliche Notfälle“ mit praktischen Übungen  

Prof. Dr. Peter Sefrin, Würzburg
• Alltersmedizin und Ethik Prof. Dr. Dr. Andreas Kruse, Heidelberg
• One Health – Umwelt und Resistenzentwicklung Prof. Dr. Dr. Rene Gottschalk,  

Frankfurt
• Aktuelles aus der Allgemeinmedizin Dr. Simon Kostner, St. Ulrich, Südtirol
• „Der Patient fragt“ – Fragen aus der Innere Medizin Dr. Cornelius Weiß, Darmstadt, 

und Dr. Svenja Krück, Bad Oeynhausen, Junge Ärzte 
• Aktuelle Dermatologie und Berufsdermatologie Prof. Dr. Christoph Skudlik,  

Osnabrück/Hamburg
• Berufskrankheiten und Arbeitsunfälle Prof. Dr. Stephan Brandenburg, Hamburg
• Aktuelles und Internationales aus der WMA Dr. Dr. Otmar Kloiber, Ferney-Voltaire, 

Frankreich

Zusatzkurs:
• Notfallmedizin – praktischer Teil Prof. Dr. Peter Sefrin, Würzburg 

Fortbildungspunkte werden bei der Landesärztekammer Hessen beantragt. 
Die Österreichischen Ärztekammern, die Ärztekammer Salerno und die Ärztekammer 
Südtirol erkennen diese Veranstaltung als Fortbildungsmaßnahme an. Änderungen für 
alle Seminare und Kurse bleiben vorbehalten.

Die Insel Grado liegt, mit dem Festland durch einen Damm verbunden, an der oberen 
Adria. Die romantische venezianische Altstadt, die im Ortsbild integrierten 

bieten jedem Gast Möglichkeiten für eine anregende, erholsame und/oder sportliche 
Freizeit. Grado ist ein 
Stunde, Venedig knapp zwei Autostunden entfernt.

Kontakt:
Dr. Gottfried von Knoblauch zu Hatzbach
CMIG e.V. 
c/o Bundesärztekammer
10623 Berlin, Herbert-Lewin-Platz 1
Fon: +49 (0)1717793484
E-Mail: kontakt@cmig.de
www.cmig.de

© Massimo Crivellari

© Katja Möhrle

© Katja Möhrle

Veranstalter: Kooperationspartner: 

Collegium Medicinae 
Italo-Germanicum 
CMIG e.V.
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Editorial

Leben retten

D
as Leben retten ist eine unserer vornehmsten Aufgaben 

als Ärztinnen und Ärzte. Das sehen nicht nur Notärztin-

nen und -ärzte so, sondern natürlich auch die Menschen 

in unserem Land und in der ganzen Welt. Aber betrifft Lebensret-

tung wirklich nur den akuten Einsatz am Unfallort oder beim fri-

schen Herzinfarkt? Betrifft das nur unsere Profession, Rettungs- 

und Feuerwehrkräfte, Ersthelfer und zufällig am Unfallort anwe-

sende Menschen? Oder geht es nicht eigentlich schon viel früher 

los? Gehören nicht auch z. B. Vorsorgemaßnahmen, gesunde 

 Lebensumstände oder auch in der Bevölkerung breit verankerte 

Kenntnisse über Erste Hilfe dazu? 

Darüber kam ich ins Nachdenken, als ich kürzlich eine Führung 

über den Alten Friedhof in Gießen erleben durfte. Natürlich kom-

men beim Betrachten der zum Teil sehr alten Gräber Gedanken 

an die vielen Verstorbenen, die dort liegen. Schätzungen zufolge 

wurden auf dem Alten Friedhof im Laufe von fünf Jahrhunderten 

ungefähr 28.000 Verstorbene beerdigt. Was haben sie in ihrer 

Zeit erlebt? Was haben sie uns hinterlassen?

Da ist zum Beispiel Wilhelm Conrad Röntgen (* 27. März 1845 im 

heutigen Remscheid; † 10. Februar 1923 in München), der zum 

1. April 1879 auf eine ordentliche Professur in Gießen berufen 

wurde. 1895 gelang ihm, dann allerdings im Physikalischen Insti-

tut der Universität Würzburg, die Entdeckung der von ihm so ge-

nannten „X-Strahlen“, die im Deutschen den Namen „Röntgen-

strahlen“ erhielten. Diese Entdeckung revolutionierte die medizi-

nische Diagnostik und ist heute trotz weiterer bildgebender Ver-

fahren aus der modernen Medizin nicht wegzudenken. Damit 

wurde er zweifelsohne zu einem bedeutenden Lebensretter. Es 

war übrigens Röntgens testamentarischer Wunsch, auf dem Al-

ten Friedhof in Gießen, wo bereits seine Eltern begraben waren, 

seine letzte Ruhestätte zu finden. 

Ihm gegenüber ruht Georg Haas (* 24. April 1886 in Nürnberg; 

† 6. Dezember 1971 in Gießen). Haas war von 1924 bis 1954 Di-

rektor der Medizinischen Poliklinik in Gießen und führte in Gie-

ßen 1924 die weltweit erste „Blutwäsche“ (wie er es nannte) au-

ßerhalb des Körpers (extrakorporale Hämodialyse) mit Erfolg an 

einem Menschen durch. Auch Haas wurde damit ein bedeuten-

der Lebensretter. 

Die Geschichte eines weiteren Pioniers der Medizin reicht noch 

weiter zurück. Georg Friedrich Wilhelm Balser (* 1. April 1780 in 

Darmstadt; † 5. Januar 1846 in Gießen) war ein deutscher Medi-

ziner und Politiker. Auf sein Betreiben hin wurde am 6. August 

1807 die Impfpflicht im Großherzogtum Hessen und damit die 

erste Impfpflicht in Deutschland eingeführt. Bayern folgte am 

20. August 1807. Balser, an dessen Name heute noch die St. Jo-

sefs Krankenhaus Balserische Stiftung in Gießen erinnert, reihte 

sich in die Gruppe der bedeutenden Lebensretter ein. Balser hin-

terließ uns übrigens nicht nur die Impfpflicht, sondern auch 

„Klugheitslehren für den praktischen Arzt“. Darin heißt es unter 

anderem: „Die erste Regel ist die, hoffen Sie immer das Beste von 

einer Krankheit; sodann leite Sie nur die reine Menschenliebe. Wo 

ein anderes Interesse obwaltet, da dienen Sie fremden Göttern, 

aber nicht denen, die Ihre Kunst schützen.“ 

Es gäbe noch vieles zu sagen über Impfgegner, zu denen damals 

auch Teile der Kirche gehörten – waren Krankheiten doch gott-

gegeben und die Heilung lag in Gottes Hand – , über primär ren-

diteorientierte Gesundheitseinrichtungen (ich wähle mit Be-

dacht diesen neutralen Begriff) oder gut gemeinte und doch 

handwerklich schlecht gemachte Reformen. Für heute möchte 

ich mein Editorial jedoch mit einer mir neuen geschichtlichen Er-

kenntnis beenden, die ich bei den Recherchen für dieses Editorial 

gewonnen habe. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts impften nicht 

nur die Ärzte in Gießen, sondern auch so manch evangelischer 

Pfarrer propagierte das Impfen entgegen mancher kirchlichen 

Bedenken und impfte sogar tatkräftig höchstpersönlich, da es 

schlicht zu wenige Impfärzte gab. Die Geistlichen mögen mir 

mein inneres Seufzen vergeben, dass es heutzutage immerhin 

Apothekerinnen und Apotheker sind, die ebenfalls impfen, auch 

wenn es an Impfärztinnen und -ärzten nicht mangelt.

Dr. med. Edgar Pinkowski

Präsident 
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CME: Krank durch Weizen? 

Laut Umfragen meiden bis zu neun Prozent der 

Verbraucher glutenhaltige Nahrungsmittel. Nur 

ein kleiner Teil davon leidet allerdings tatsäch-

lich an Zöliakie. Zertifizierter Fortbildungsarti-

kel zu Diagnostik und Therapie der Weizen- 

unverträglichkeit, -sensitivität und -allergie.

315

 Serie: „Keimreise“ – der Infektion auf der Spur

Ziel der neuen losen Serie im Hessischen Ärzte-

blatt ist die fächerübergreifende Information zu 

Infektionserkrankungen sowie deren Ursachen. 

Die Artikel enthalten auch konkrete Hand-

lungsanweisungen und Therapievorschläge aus 

der Praxis, für die Praxis.
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AVP wird 50 Jahre 

Um dem Werbeaufwand der Pharmabranche 

einen Gegenpol zu bieten, wurde die Arznei-

mittelkommission der deutschen Ärzteschaft 

1911 gegründet. Ihre unabhängige Zeitschrift 

„Arzneiverordnung in der Praxis“ (AVP) wurde 

vor 50 Jahren erstmals herausgegeben.

344

Medikationsfehler: „Schweizer Käse“-Modell

Anhand eines schwerwiegenden Medikations-

fehler mit Lomustin wird deutlich, welche Feh-

lerketten von der Arztpraxis bis zum Patienten 

entstehen können. Eine offene Fehlerkultur und 

eine kritische Analyse kann zukünftigen Ver-

wechslungen vorbeugen.

347
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Wo immer möglich, verwenden wir in 

Texten des Hessischen Ärzteblattes 

beide Geschlechter. Aus Gründen der 

besseren Lesbarkeit wird manchmal 

nur die weibliche oder nur die männli-

che Form gewählt, auch wenn sich die 

Formulierungen auf Angehörige diver-

ser Geschlechter beziehen. Außerdem 

benutzen wir, sofern vorhanden, Ge-

schlechter übergreifende Begriffe; ver-

zichten aber auf Gender-Stern, Gen-

der-Gap oder Binnen-I. Unseren Auto-

rinnen und Autoren sind wir für die frei-

willige Beachtung dieser Hinweise 

dankbar, greifen aber nicht redigierend 

ein. (red)

Sprache im Hessischen Ärzteblatt
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Die Reform der Notfallversorgung ist überfällig!

In der Akutversorgung bedarf es einer engen 

Kooperation der Kliniken und der ambulanten 

Versorgung. Für Patientinnen und Patienten, 

die bei gesundheitlichen Problemen Hilfestellung 

suchen, gibt es derzeit fünf Anlaufstellen: Ver-

tragsärztliche Praxen, Ärztlicher Bereitschafts-

dienst Zentralen (ÄBD) der Kassenärztlichen Ver-

einigung Hessen (KVH), Rettungsdienste und Kli-

nikambulanzen.

Jeder Bereich leidet unter Personalmangel. Des-

wegen müssen die vorhandenen Strukturen effi-

zienter eingesetzt werden. Außerdem benötigen 

die Menschen Unterstützung, um die richtige An-

laufstelle zu finden. Da viele Patienten das vorhan-

dene Versorgungsprinzip nicht kennen oder ihre 

Beschwerden anders einschätzen, ist eine bessere 

Patientensteuerung erforderlich.

In Hessen gibt es hierfür das SaN-Modellprojekt, 

das derzeit im Main-Taunus-Kreis, im Main-Kin-

zig-Kreis und in Gießen erprobt und evaluiert 

wird. Über den Zusammenschluss der Notfallnummer 112 und 

der 116117 und mit Hilfe eines standardisierten Verfahren zur 

Ersteinschätzung (SmED) durch Fachkräfte werden die Anrufen-

den an die richtige Stelle verwiesen. Diese strukturierte medizini-

sche Einschätzung in Deutschland (SmED) wird in Hessen als 

Sortierungsinstrument genutzt. Eine große Studie zeigte, dass 

damit die Zahl der Notfälle in Klinikambulanzen abnahm und die 

Sterblichkeit nicht anstieg. Werden die Notauf-

nahmen durch bessere Patientensteuerung ent-

lastet, werden die Menschen besser versorgt, weil 

sich die Notärzte zum Beispiel auf echte Notfälle 

konzentrieren können.

Wer außerdem in Hessen selbstständig eine Am-

bulanz ansteuert, kann idealerweise einen ge-

meinsamen Tresen der Kassenärztlichen Vereini-

gung und der Klinikambulanz nutzen. Diese Tre-

sen, an denen die Patientinnen und Patienten in 

die jeweils richtige Versorgungsebene gelenkt 

werden, existieren bereits im Klinikum Frankfurt-

Höchst und im Klinikum Darmstadt. Weitere Klini-

ken in Hessen zeigen schon heute Interesse an 

diesem vorbildlichen Versorgungsprojekt. Nun 

bleibt zu hoffen, dass der „Gemeinsame Tresen 

von KVH und Klinikambulanzen“ und das SaN-Mo-

dellprojekt von Hessen auch bundesweit aner-

kannt werden und viele Nachahmer finden, damit 

die bestehenden Strukturen besser genutzt und 

damit unsere Patientinnen und Patienten besser 

versorgt  werden.

Monika Buchalik

Erste Beisitzerin des Präsidiums 

der Landesärztekammer Hessen
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Steuerung

der Patienten 

erforderlich, 

damit  

bestehende 

Strukturen  

besser genutzt 

werden“

Aus dem Präsidium
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128. Deutscher Ärztetag in Mainz: Paracelsus-Medaille  

für Prof. Dr. Dr. med. René Gottschalk

Für sein besonderes Engagement als Arzt 

und für das gesundheitliche Gemeinwohl 

wurde Prof. Dr. Dr. med. René Gottschalk, 

ehemaliger Leiter des Frankfurter Ge-

sundheitsamtes, auf dem 128. Deutschen 

Ärztetag in Mainz mit der Paracelsus-Me-

daille, der höchsten Auszeichnung der 

deutschen Ärzteschaft, geehrt. Bundes-

ärztekammerpräsident Dr. med. Klaus 

Reinhardt würdigte Gottschalks Verdiens-

te und bezeichnete ihn als „visionären Lei-

ter des Frankfurter Gesundheitsamtes“.

Zunächst als Leiter der Abteilung Infektio-

logie dort tätig, übernahm der Facharzt 

für Innere Medizin und Öffentliches Ge-

sundheitswesen (Zusatzbez. Infektiolo-

gie) 2009 die kommissarische und 2011 

die Leitung des Gesundheitsamtes. Unter 

seiner Ägide wurde das Gesundheitsamt 

im Jahr 2013 akademische Lehreinrich-

tung der Goethe-Universität. Seit 2013 

können Studierende das Wahlquartal des 

Praktischen Jahres im Gesundheitsamt ab-

solvieren. Auch die weitere Öffnung des 

Amtes für Famulaturen und Praktika war 

ihm ein Anliegen, ebenso die Weiterbil-

dung von Ärztinnen und Ärzten zum Fach-

arzt für Öffentliches Gesundheitswesen. 

Gottschalk konzentrierte sich bei den Fra-

gen der öffentlichen Gesundheit auf hoch-

pathogene Krankheitserreger, die Präven-

tion und den Schutz vor Epi- und Pande-

mien und Bioterrorismus. Als Spezialist 

stand er vielen Institutionen wie dem Hes-

sischen Sozialministerium, dem Robert 

Koch-Institut und der WHO bei infektiolo-

gischen Fragen zur Seite. In Zeiten der Co-

rona-Pandemie war Prof. Gottschalk Bera-

ter der Landesärztekammer Hessen. Für 

seine herausragenden Verdienste wurde 

René Gottschalk vielfach ausgezeichnet, 

er ist Träger des Bundesverdienstkreuzes 

am Bande. Mehr dazu im Internet unter 

www.laekh.de, Pressemitteilungen. (red)
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Bundesärztekammerpräsident Dr. med. Klaus 

Reinhardt (r.) überreichte Prof. Dr. Dr. med. 

René Gottschalk die Paracelsus-Medaille.

Weitere Berichte über den 128. Deutschen Ärztetag folgen in der nächsten Ausgabe
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Krank durch Weizen?

Zöliakie, Weizenallergie, Nicht-Zöliakie-Weizensensitivität –  

wo liegen die Unterschiede?

VNR: 2760602024113170004

Prof. Dr. oec. troph. Dr. med. Jürgen Stein, PD Dr. med. Michael Schumann

Ein Abkürzungsverzeichnis befindet 

sich auf Seite 323.

Viele Menschen sind davon überzeugt, 

dass unverträgliche Nahrungsmittel die 

Ursache ihrer Beschwerden sind. Weizen 

und Gluten werden von vielen als Haupt-

schuldige ausgemacht. Weizenwampe – 

warum Weizen dick und krank macht oder 

Weizen, das „Killerkorn“, machen nicht 

nur in den USA Schlagzeilen. Die Zahl der 

Menschen, die sich glutenfrei ernähren, 

hat sich in den USA in den vergangenen 

Jahren mehr als verdreifacht [1]. Laut ei-

ner im Handelsblatt zitierten Umfrage in 

Deutschland aus dem Jahr 2015 meiden 

9 % der Verbraucher glutenhaltige Le-

bensmittel. Etwa 5 % der deutschen Be-

völkerung ernähren sich sogar glutenfrei. 

Nur ein kleiner Teil dieser Patienten leidet 

an der leicht zu diagnostizierenden Zölia-

kie. Vor allem junge Frauen zwischen 20 

und 39 Jahren ernähren sich der Studie zu-

folge bewusst glutenfrei [2, 3].

Der Einfluss des Weizens, genauer des 

Glutens, auf die Zöliakie ist unbestritten. 

Zöliakie ist eine chronische Erkrankung 

des Dünndarms, die auf einer lebenslan-

gen Unverträglichkeit von Gluten beruht. 

Gluten ist in allen Weizensorten enthalten. 

Das zweite klar definierte und diagnosti-

zierbare Krankheitsbild ist die Weizenal-

lergie. In jüngerer Zeit häufen sich die Hin-

weise auf ein neues Krankheitsbild, die so-

genannte Nicht-Zöliakie-Weizensensitivi-

tät (NCWS), deren klinische Symptomatik 

glutenbedingte
Krankheiten 

autoimmunologisch allergisch weder autoimmun 
noch allergisch

Zöliakie Glutenataxie Glutensensitivität
(NCGS)

Pathogenese

Dermatitis
herpetiformis

respiratorische 
Allergie

Nahrungsmittel-
allergie

WDEIA Kontakt-
urtikaria

Weizenallergie

Abb. 1: Glutenbedingte Erkrankungen von Weizenallergie und Zöliakie bis zu Gluten-/Weizensensitivität im Überblick (modifiziert nach [28]);         

              WDEIA = wheat-dependant excercise-induced anaphylaxis (Weizenabhängige anstrengungsinduzierte Anaphylaxie)

Auswahl an glutenfreien Getreide- oder Mehlsorten und weiteren Lebensmitteln. 
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sich teilweise mit dem Reizdarmsyndrom 

überschneidet (Abb. 1).

Der nachfolgende Beitrag orientiert sich 

im Wesentlichen an den zentralen Inhal-

ten der aktualisierten S2k-Leitlinie Zölia-

kie der Deutschen Gesellschaft für Gas-

troenterologie, Verdauungs- und Stoff-

wechselkrankheiten (DGVS) [4].

Zöliakie

Die Zöliakie ist eine lebenslange, multisys-

temische, immunologisch vermittelte 

Darmerkrankung, die sich – ausgelöst 

durch Gluten und verwandte Prolamine – 

bei genetisch prädisponierten Personen 

manifestiert und zu charakteristischen 

histomorphologischen Veränderungen 

der proximalen Dünndarmschleimhaut 

(entzündliche Infiltrate, Kryptenhyperpla-

sie, Villusatrophie) sowie potenziellen sys-

temischen Komplikationen führt [4]. 

Die Prävalenz der Zöliakie liegt weltweit 

(in Amerika und Europa sowie in Austra-

lien, Nordafrika, dem Nahen Osten und In-

dien) bei 0,5–1 %. Deutlich häufiger ist 

die Erkrankung jedoch in der Bevölkerung 

Finnlands und Mexikos sowie bei den Sah-

rawi-Kindern Nordafrikas. Hier liegen die 

Prävalenzen zwischen 2 und 5 % [5–8]. 

Basierend auf einem rein serologischen 

Screening wird auch für Deutschland eine 

Prävalenz von knapp 1 % berichtet. 

Grundsätzlich kann die Zöliakie in jedem 

Lebensalter auftreten. Am häufigsten er-

kranken Menschen im Alter zwischen ein 

und acht Jahren bzw. zwischen 20 und 50 

Jahren [4]. Frauen sind 1,5- bis zweimal 

häufiger betroffen als Männer. Die Präva-

lenz für eine Zöliakie ist bei Angehörigen 

1. Grades (10–15 %) sowie bei Patienten 

mit anderen Autoimmunerkrankungen, 

wie z. B. Typ-1-Diabetes (3–16 %), Has-

himoto-Thyreoiditis (5 %) oder IgA-Man-

gel (3–9 %), deutlich erhöht [4].

Eine definierte genetische Prädisposition 

für Zöliakie wurde in epidemiologischen 

Studien an Zöliakiepatienten nachgewie-

sen, in denen gezeigt werden konnte, dass 

7,5 % der Verwandten ersten Grades eines 

Zöliakiepatienten ebenfalls erkrankt sind. 

Sind zwei oder mehr Verwandte ersten Gra-

des betroffen, steigt das Risiko auf 17 %. Bei 

eineiigen Zwillingen lassen sich Konkor-

danzraten von über 75 % nachweisen [4]. 

Als mit Abstand wichtigste Risikofaktoren 

wurden die (HLA) Klasse II-Gene HLA-

DQ2 und -DQ8 identifiziert: 90–95 % aller 

europäischen Zöliakiepatienten sind HLA-

DQ2 positiv, 5–10 % DQ8 positiv [4]. 

Aber! Auch 30–35 % der kaukasischen 

Bevölkerung sind HLA-DQ2 und/oder 

DQ8 positiv, aber nur 2–4 % erkranken an 

Zöliakie, was auf Umweltfaktoren hin-

weist, da der Beitrag anderer genetischer 

Prädispositionen eher gering ist. In ge-

nomweiten Assoziationsstudien (GWAS) 

wurden bisher mehr als 100 Genloci be-

schrieben, die Zöliakie-assoziierte geneti-

sche Polymorphismen beherbergen, von 

denen 39 vermutlich immunologisch rele-

vant sind. Sie machen jedoch wahrschein-

lich nicht mehr als 8 % des gesamten ge-

netischen Risikos aus [4].

Was ist eigentlich Gluten?

Häufig wird Gluten mit Weizen gleichge-

setzt, was jedoch nicht korrekt ist. Gluten 

fasst die Gliadine und Glutenine des Wei-

zens in einem Begriff zusammen. Glutene 

– Speicherproteine in den Getreidearten 

Weizen (einschließlich Einkorn, Emmer, 

Dinkel und Grünkern), Roggen und Gerste 

– sind aufgrund ihrer Klebereigenschaften 

(lat.: „gluten“, Kleber) wesentlich für die 

Backfähigkeit von Getreidemehl. Sie sind 

Albumine

Globuline

Getreideproteine

Sonstige

Prolamine

Salzextrakt 0,4 M NaCl

Wasserfraktion

Ethanolextrakt (40/70 %) 

Prol-/Glu-reicher  
Peptidüberstand

Proteinrückstand

Gluten
(Klebereiweiß)

7-15 %

ca. 90 %

-Amylase-/Protease Inhibitoren

Avenin-ähnliche Proteine

/ -Gliadine
-Gliadine

LMW-Glutenin

Lipidtransferproteine

-Gliadine

HMW-Glutenin

Lektine
Serpine 

Humandaten Tierexperimentell In vitro Daten Beteiligung
ausgeschlossen

Keine Bestätigung

Puroindoline 

Abb. 2: Unterteilung der Getreideproteine nach sequenzieller Extraktion mit Wasser, Kochsalzlösung und 60%igem Ethanol Osborne und Clapp 1907) [9] 

in Albumine, Globuline und Prolamine und andere Komponenten und ihre Beteiligung an Weizenallergie (WA), Zöliakie (CD), Nicht-Zöliakie-Weizen-

sensitivität (NCWS) [46].
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die zentralen auslösenden Umweltfakto-

ren der Zöliakie.

Kleberproteine zeichnen sich einerseits 

durch einen hohen Gehalt an den Amino-

säuren Glutamin und Prolin und anderer-

seits durch einen niedrigen Gehalt an aro-

matischen und anderen essenziellen Ami-

nosäuren aus. Nach sequenzieller Extrakti-

on mit Wasser, Kochsalzlösung und 

60%igem Ethanol wurde von Osborne und 

Clapp 1907 [9] eine Unterteilung in Albu-

mine, Globuline und Prolamine sowie die im 

Rückstand verbleibenden unlöslichen Glu-

tenine vorgenommen. Albumine und Glo-

buline befinden sich hauptsächlich in der 

äußeren Schicht des Getreidekorns, Gluten 

und Glutenine im Mehlkörper. Die alkohol-

löslichen Prolamine bestehen überwiegend 

aus monomeren Proteinen, die entweder 

cysteinfrei sind (ω-Gliadine) oder nur ket-

teninterne Disulfidbrücken aufweisen (α- 

und γ-Gliadine). Gluten besteht hauptsäch-

lich aus α-Gliadinen mit geringeren Antei-

len an γ-Gliadinen und ω-Gliadinen, die sich 

durch den höchsten Gehalt an Glutamin, 

Prolin und Phenylalanin auszeichnen und 

im modernen (hexaploiden) Weizen 5–8 % 

der Prolamine ausmachen [10] (Abb. 2).

Anmerkung: Der wissenschaftliche Name 

Gliadin bezieht sich streng genommen nur 

auf die Speicherproteine des Weizens, 

während die wichtigsten Verwandten und 

potenziell Zöliakie auslösenden Proteine 

in Roggen und Gerste als Roggensekalin 

bzw. Gerstenhordein bezeichnet werden. 

Während Weizen, Roggen und Gerste ei-

nen gemeinsamen Ursprung in der Familie 

der Gräser haben, ist Hafer genetisch wei-

ter entfernt und gilt in reiner Form als 

harmlos für Zöliakie-Patienten [4].

Die Pathogenese der Zöliakie ist multifak-

toriell, wobei Umweltfaktoren (Gluten), 

immunologische Faktoren sowie eine ge-

netische Prädisposition von Bedeutung 

sind (Abb. 3). Eine zentrale Rolle in der 

Pathogenese der Zöliakie spielt der außer-

gewöhnlich hohe Gehalt an Prolin und 

Glutamin (→ Prolamine) in den Gliadinen 

des Weizens sowie in den Hordeinen und 

Secalinen, teilweise auch in den Gluteni-

nen. Dies resultiert in einer Hemmung 

(Resistenz) der enzymatischen Aktivität 

von Pepsin, Trypsin, Chymotrypsin und 

mukosalen Prolylendopeptidasen, was 

letztlich zur Akkumulation relativ großer 

Mengen immunogener Glutenpeptide 

führt. 

Nach überwiegend transzellulärer Über-

windung der epithelialen Barriere werden 

die Glutenpeptidreste durch die Gewebs -

transglutaminase (TG2) deamidiert, wo-

raus eine bessere Bindung an HLA-DQ2 

bzw. HLA-DQ8 auf antigenpräsentieren-

den Zellen (APC) resultiert und die Ent-

zündungsreaktion potenziert wird [11, 

12].

Somit spielen die Transglutaminase 2 

(TG2) als Autoantigen sowie die HLA 

Klasse II-Gene HLA-DQ2 und -DQ8 eine 

Schlüsselrolle in der Pathogenese der Zö-

liakie, da nach Bindung der negativ gela-

denen Glutaminsäurereste, die von APC 

präsentierten Peptide glutenspezifische 

zytotoxische T-Zellen und T-Helfer-Zel-

len aktivieren und konsekutiv weiterhin 

T-Killer-Zellen aktiviert werden, wodurch 

Abb. 3: Pathophysiologie der Zöliakie: 1. Vermehrter Durchtritt von (unverdauten) Glutenpeptiden; 2. Desaminierung von Gliadin durch die Gewebetrans-

glutaminase (tTG); 3. Komplexbildung mit HLA-DQ2/8 (APZ = antigenpräsentierende Zelle; 4. Aktivierung von T-Lymphozyten → Ausschüttung 

von Zytokinen und Tumornekrosefaktor α (TNF-α) 5. Aktivierung von B-Zellen Freisetzung von Antikörpern (Anti-tTG- und Anti-Gliadin-Antikör-

per); 6. Aktivierung von intraepithelialen zytotoxischen Lymphozyten (IEL) mit konsekutiver Freisetzung von IL-15; 7. Freisetzung von Antikörpern 

(Anti-tTG- und Anti-Gliadin-Antikörper) [47].
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zytotoxische T-Zellen, Makrophagen und 

Myofibroblasten durch Sekretion eines 

spezifischen Zytokinmusters den Matrix- 

und damit den Mukosaumbau induzieren. 

Andererseits gelangen die aktivierten Im-

munzellen in andere Bereiche des Körpers, 

wo sie extraintestinale Symptome auslö-

sen können [11, 12].

Die klinischen Manifestationen der Zölia-

kie können sehr unterschiedlich sein und 

reichen von völliger Symptomfreiheit 

(asymptomatische Zöliakie) über ein brei-

tes Spektrum intestinaler Symptome wie 

Diarrhoe, Steatorrhoe und Malabsorption 

(klassische Zöliakie) bis hin zu atypischen 

Symptomen (z. B. neurologische Manifes-

tationen wie Depression, Migräne oder 

zerebelläre Ataxie). Reproduktionsstörun-

gen einschließlich Menarche und Klimak-

terium; und orale/kutane Erkrankungen 

wie Dermatitis herpetiformis oder Vitiligo 

(Tab. 1). Es gibt kein klinisches Bild (z. B. 

Adipositas, Obstipation etc.), das per se 

eine Zöliakie ausschließt [4].

Eine refraktäre Zöliakie (RZ) liegt vor, 

wenn trotz konsequenter Einhaltung ei-

ner glutenfreien Diät (GFD) über zwölf 

Monate intestinale morphologische Ver-

änderungen und intestinale oder extrain-

testinale Symptome persistieren oder 

wieder auftreten [4]. Das mittlere Er-

krankungsalter liegt bei ca. 50 Jahren, 

Frauen sind deutlich häufiger betroffen 

als Männer. Die Einteilung der RZ in Typ I 

(RZ I) und Typ II (RZ II) erfolgt anhand 

der Charakterisierung der infiltrierenden 

T-Zellen: Während beim Typ I keine pro-

minente T-Zellklonalität vorliegt und die 

CD3/CD8 T-Zelloberflächenantigene wie 

bei der normalen Zöliakie im Dünndarm 

exprimiert werden, findet sich beim Typ II 

neben einer prominenten T-Zellklonalität 

ein Verlust der CD3/CD8 Oberflächenan-

tigene in mehr als 50 % der intraepithelia-

len Lymphozyten (IEL). Warum sich die 

Darmschleimhaut bei RZ I trotz GFD 

nicht erholt bzw. ein Rezidiv auftritt, ist 

unklar. IL-15 scheint dabei eine Rolle zu 

spielen (siehe unten). Die RZ II ist eine le-

bensbedrohliche Erkrankung mit einer 

5-Jahres-Mortalitätsrate von bis zu 50 % 

[13, 14].

Diagnostik

Für die Diagnose der Zöliakie gibt es kei-

nen einzelnen beweisenden Test (Gold-

standard). Grundlage der Diagnostik sind 

(Abb. 4) [4]:

•  die serologische Bestimmung spezi-

fischer Antikörper (IgA/EMA-Anti-TG2, 

Gesamt-IgA)

•  die histologische Aufarbeitung von Biop-

saten aus dem Zwölffingerdarm

•  ggf. HLA-Typisierung (HLA-DQ2/8)

Hinweis: Bei Verdacht auf Zöliakie soll vor 

Einleitung einer Diagnostik (Serologie, 

Endoskopie) die Glutenzufuhr in der Er-

nährung der Patientinnen und Patienten 

anamnestisch erhoben und dokumentiert 

werden. Wurde bereits mit einer gluten-

freien oder glutenreduzierten Ernährung 

begonnen, kann eine sichere Diagnose 

erst nach einer Glutenexposition (15 g 

Gluten (ca. sechs Scheiben Brot pro Tag) 

über acht bis zwölf Wochen) gestellt wer-

den [4].

Die Diagnose einer Zöliakie gilt als gesi-

chert [1] bei

•  positiver Serologie

•  positiver Histologie (das heißt Marsh-

Klassifikation 2 oder 3)

•  serologischer Besserung unter gluten-

freier Diät

Aufgrund des bei Zöliakiepatienten 

ca. 10–20-fach erhöhten Risikos für einen 

selektiven IgA-Mangel muss dieser im 

Rahmen des serologischen Screenings re-

gelmäßig ausgeschlossen werden.

Hinweis: Bei Kindern mit klinischen Symp-

tomen und Zeichen einer Malabsorption 

kann die Diagnose einer Zöliakie auch oh-

ne Dünndarmbiopsie gestellt werden, 

wenn:

•  die TG2-IgA-Titer über dem zehnfachen 

des oberen Grenzwertes liegen,

•  EmA-IgA aus einer zweiten, unabhängi-

gen Blutprobe ebenfalls positiv ist,

•  die genetische Untersuchung HLA-

DQ2.5 oder -DQ8 ergibt und

•  die Symptome unter einer glutenfreien 

Diät verschwinden.

Abb. 4: Diagnostisches Vorgehen bei initialem Verdacht oder bekanntem Risiko für Zöliakie [48].
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Aufgrund der ausgeprägten genetischen 

Komponente sollte bei allen erstgradigen 

Verwandten und Geschwistern von Be-

troffenen eine Zöliakie ausgeschlossen 

werden. Dies gilt auch für Patienten mit 

Diabetes mellitus Typ I und einer Auto-

immunerkrankung der Schilddrüse (Has-

himoto-Thyreoditis [4].

Therapie

Seit der Beschreibung eines „Weizenfak-

tors“ vor nunmehr 60 Jahren durch den 

holländischen Kinderarzt Wilhelm Dicke 

[15] als Auslöser der Erkrankung, den der 

Chemiker van de Kamer später als Gluten 

identifizierte, gilt die lebenslange strikte 

glutenfreie Diät als therapeutischer Eck-

pfeiler [10]. Als glutenfrei gelten nach 

dem Codex alimentarius (http://www.

wheat-free.org/celiac-disease-codex-ali

mentarius.html) Lebensmittel mit < 20 

ppm Gluten (= Voraussetzung für die 

Kennzeichnung „glutenfrei“), das ent-

spricht weniger als 10 mg Gluten pro Tag. 

Diese Menge gilt auch bei empfindlichen 

Patienten als unbedenklich [16–18]. Zum 

Vergleich: Mit der üblichen westlichen Er-

nährung werden täglich 15–20 g Gluten 

aufgenommen.

Neben den intestinalen Symptomen ver-

bessert die GFD auch alle mit der Malab-

sorption assoziierten Erkrankungen 

(Tab. 2). Sie führt auch zur Abheilung ei-

ner Dermatitis herpetiformis und bei Pa-

tienten mit begleitendem Typ I-Diabetes 

häufig zu einer Verbesserung der Insulin-

einstellung [4].

Patientinnen und Patienten sollten nach 

gesicherter Diagnose einer Zöliakie zeit-

nah eine professionelle therapeutische Er-

nährungsberatung erhalten [1]. Um eine 

fehlerfreie und auch im Hinblick auf mögli-

che Folgeerkrankungen günstige Durch-

führung der Diät zu gewährleisten, ggf. zu 

optimieren und Diätfehlern vorzubeugen, 

sollte eine therapeutische Ernährungsbe-

ratung bei Bedarf ein- bis zweimal jährlich 

wiederholt werden [4].

Allerdings ist bei vielen Patienten im Ver-

lauf der Erkrankung eine zunehmend 

schlechtere Compliance zur GFD zu beob-

achten, da Gluten in den meisten Fertig -

nahrungsmitteln (oft nicht deklariert) 

enthalten ist und eine konsequente Mei-

dung daher zu erheblichen Einschränkun-

gen in der Lebensmittelauswahl, der ge-

schmacklichen Qualität und zu erhöhten 

Lebenshaltungskosten führt. Die Einhal-

tung der GFD sollte insbesondere bei ju-

gendlichen Zöliakiebetroffenen nach dem 

Übergang in das Erwachsenenalter über-

prüft und gegebenenfalls verbessert wer-

den [4, 19, 20]. Betroffenen sollte nach 

der Diagnosestellung der Kontakt zu einer 

Selbsthilfegruppe vermittelt werden, da 

regelmäßige Gruppentreffen den Erfah-

Tab. 2: Übersicht über gastrointestinale und extraintestinale  

Symptome der Zöliakikie [51]

gastrointestinal 

• chronische Diarrhö

 • chronische abdominelle  

Schmerzen

• Malabsorption

 • Flatulenz

• Symptome eines Colon irritabile

• Obstipation 

• Gewichtsverlust, Anorexie

• Übelkeit, Erbrechen

• gastroösophagealer Reflux

extraintestinal

• Eisenmangelanämie 

• Vitaminmangel (B12, B6, Folsäure, Zink)

• Fatigue

• rezidivierende Aphthen der Mundhöhle 

• Transaminasenerhöhung 

 • Gedeihstörung, Entwicklungsverzögerung,  

verspätete Pubertät, Amenorrhö 

• frühe Menopause, Infertilität 

• Dermatitis herpetiformis 

• Osteopenie, Osteoporose

• Hypoplasie des Zahnschmelzes 

• periphere Neuropathie 

• Hyposplenie

Tab. 1: Formen der Zöliakie entsprechend der Oslo-Klassifikation [nach 40]

Form der Zöliakie

Klassisch

Symptomatisch

Subklinisch

Potenziell

Refraktär (bislang 

nur bei Erwachse-

nen beschrieben)

Klinik

Zeichen der Malabsorption

Unspezifische gastrointestinale oder 

extraintestinale Symptome

Ohne klinische Symptome, aber auf-

fällige Laborwerte oder klinische Ver-

besserung unter Diät

Keine oder wenig spezifische Sympto-

me oder Zeichen

Zeichen der Malabsorption und  

Zottenatrophie trotz glutenfreier Diät 

über 12 Monate

Serologie, d. h.  

zöliakiespezifische 

Antikörper (Anti-

EmA, anti-TGA)

+

+

+

+

Bei Erstdiagnose  

positiv, im Verlauf 

negativ oder positiv

Genetik HLA-

DQ2 / DQ8

DQ2 / DQ8

DQ2 / DQ8

DQ2 / DQ8

DQ2 / DQ8

Histologie

Marsh 2 oder 3

Marsh 2 oder 3

Marsh 2 oder 3

Marsh 0 oder 1

Marsh 3
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rungsaustausch fördern und entscheidend 

zur Compliance und Lebensqualität bei-

tragen [4].

Kontaktdaten:

www.dzg-online.de (Deutsche Zöliakie-

Gesellschaft e. V.)

www.zoeliakie.or.at 

(Österreichische Arbeitsgemeinschaft 

Zöliakie)

www.zoeliakie.ch 

(IG Zöliakie der Deutschen Schweiz) 

IgE- und nicht-IgE-vermittelte 

Weizenallergien

In Weizen und seinen Urformen wie Din-

kel, Einkorn und Emmer sind zahlreiche 

wasser-/salzlösliche und wasserunlösliche 

Proteine beschrieben, die allergisch rele-

vant sein können. Während die wasser-/

salzlöslichen Proteinmuster bei allen Wei-

zensorten vergleichbar sind, unterschei-

den sich die wasserunlöslichen Protein-

fraktionen deutlich. Auch wenn von Be-

troffenen teilweise eine bessere Verträg-

lichkeit berichtet wird, gibt es keine gute 

Evidenz für eine geringere Allergenität äl-

terer Getreidesorten [21]. 

IgE-vermittelte Soforttypreaktionen 

nach Weizenverzehr

IgE-vermittelte Weizenallergien unter-

scheiden sich in ihrer Manifestation je 

nach Lebensalter: Während sie sich im 

Säuglings- und Kleinkindesalter meist mit 

klassischen allergischen Soforttyp-Reak-

tionen an Haut, Atemwegen, Gastrointes-

tinaltrakt und Herz-Kreislaufsystem bzw. 

mit Spätreaktionen im Sinne einer Haut-

verschlechterung bei atopischer Dermati-

tis manifestieren, treten im Erwachsenen-

alter vor allem die Trigger-assoziierten 

Formen der anstrengungsinduzierten 

Weizenallergie auf. Glücklicherweise ver-

schwinden die meisten dieser frühkindli-

chen Allergien bis zum Schulalter [21].

Co-Faktor-getriggerte Weizenallergie

IgE-vermittelte Weizenallergien sind im 

Erwachsenenalter eher selten. Sie treten 

vor allem in Kombination mit einem Aus-

löser auf, der die allergische Reaktion auf 

einen Gliadinbestandteil des Weizens erst 

auslöst oder eine bestehende hohe 

Schwellendosis deutlich absenkt. Da die-

ses Krankheitsbild erstmals mit körperli-

cher Anstrengung als Auslöser beschrie-

ben wurde, hat sich der Begriff der wei-

zenabhängigen, anstrengungsinduzierten 

Anaphylaxie (WDEIA, wheat dependent 

exercise-induced anaphylaxis) etabliert, 

obwohl inzwischen auch verschiedene an-

dere Auslöser beschrieben wurden (Alko-

hol, nichtsteroidale Antiphlogistika) [22]. 

Die WDEIA führt nach dem Verzehr von 

Brot, Pizza oder Pasta in Kombination mit 

einem Cofaktor zu einer allergischen So-

forttypreaktion. Bei ca. 80 % der Patien-

ten können spezifische IgE-Antikörper ge-

gen rekombinantes ω-5-Gliadin (Tri a 19) 

nachgewiesen werden. Die Notwendigkeit 

eines Verstärkungsfaktors erklärt, warum 

die einzelnen WDEIA-Attacken meist spo-

radisch und mit zeitlicher Verzögerung 

(innerhalb von 1–6 Stunden nach Nah-

rungsaufnahme) auftreten [21, 22].

Nicht-IgE-vermittelte Weizenallergien

Nicht-IgE-vermittelte allergische Reaktio-

nen auf Weizen sind als Auslöser der eosi-

nophilen Ösophagitis und der eosinophi-

len Gastroenteritis beschrieben [4]. Dazu 

gehört auch das Food-Protein Induced En-

terocolitis Syndrom (FPIES), bei dem aus-

geprägte gastrointestinale Symptome 

zeitverzögert (meist 1–4 Stunden) nach 

Allergenexposition auftreten können. 

FPIES ist typischerweise eine Erkrankung 

des Säuglings- und Kleinkindalters, kann 

aber auch Erwachsene betreffen [23, 24].

Diagnostik

Zur Diagnose von Nahrungsmittelaller-

gien werden Sensibilisierungstests (Haut- 

oder IgE-Tests) eingesetzt, um einen ge-

zielten Verdacht zu erhärten, der sich aus 

einer allergiezentrierten klinischen Anam-

nese ergibt. Im Gegensatz dazu kann eine 

Mehrfachtestung ohne allergiefokussierte 

Anamnese zum Nachweis von Sensibilisie-

rungen führen, die stumm, das heißt ohne 

klinische Symptomatik sind. In der Leitli-

nie Management von IgE-vermittelten Er-

krankungen heißt es daher: „Der Begriff 

„Allergietest“ (für Haut- oder IgE-Tests) 

ist in diesem Zusammenhang missver-

ständlich und stellt die größte Quelle für 

Fehlinterpretationen diagnostischer Er-

gebnisse dar: Ein positives Ergebnis z. B. 

auf Nahrungsmittel (= Sensibilisierung) 

kann nur erfolgreich interpretiert werden, 

wenn die klinische Reaktion bekannt ist“. 

Für das Kindesalter wird beschrieben, dass 

Sensibilisierungen insbesondere auf Wei-

zen häufig ohne klinische Relevanz auftre-

ten [16]. Während orale Provokations-

tests bei Kindern bei entsprechendem 

Verdacht das Vorliegen einer Hühnereial-

lergie in fast 70 % und einer Kuhmilchal-

lergie in 48 % bestätigen konnten, lag die 

Ansprechrate bei Weizen nur bei 33 % 

[25]. 

Die Diagnose von IgE-vermittelten Sofort-

typreaktionen erfolgt in der Regel anhand 

ihrer charakteristischen Symptome an 

Haut, Atemwegen, Gastrointestinaltrakt 

und Herz-Kreislaufsystem und kann gut in 

der Anamnese erfasst werden. Die Anam-

nese bei Spätreaktionen, die sich als Ver-

schlechterung der atopischen Dermatitis 

manifestieren, ist jedoch oft irreführend 

und ein Verdacht kann nur durch eine 

doppelblinde, placebokontrollierte Provo-

kation (DBPCFC) bestätigt werden [22].

Hinweis: Der Nachweis von spezifischem 

IgE (im Hautpricktest oder im Serum) als 

Ausdruck einer Sensibilisierung ist nur bei 

anamnestisch eindeutigen und reprodu-

zierbaren Symptomen ein Beweis für eine 

Allergie. Die Beurteilung sollte daher im-

mer im Zusammenhang mit der Anamne-

se, ggf. dem Ernährungs- und Symptomta-

gebuch und ggf. der Provokation erfolgen 

[22].

Zur Bestätigung des Verdachts auf eine 

IgE-vermittelte Weizenallergie sollte eine 

Bestimmung des weizenspezifischen IgE 

oder ein Haut-Prick-Test mit Weizenex-

trakt durchgeführt werden. Die Einzelal-

lergendiagnostik ist nur von sehr begrenz-

tem Nutzen. Eine Ausnahme bildet die 

Einzelallergendiagnostik bei klinischem 

Verdacht auf eine WDEIA. In diesem Fall 

sollte Tri a 19 bestimmt werden [4, 22].

Die Diagnose von nicht-IgE-vermittelten 

Reaktionen ist wesentlich schwieriger. Da-

zu gehören die eosinophile Ösophagitis 

(EoE) und die eosinophile Gastoenteritis 

(EGE). Beide Krankheitsbilder sind durch 

eine Gewebseosinophilie gekennzeichnet. 

Gleiches gilt für das FPIES (food protein 

induced enterocolitis syndrome), dessen 

akute Form durch schwere gastrointesti-

nale Reaktionen ein bis vier Stunden nach 
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Aufnahme des auslösenden Agens ge-

kennzeichnet ist [24, 26].

Der Verdacht auf eine nicht-IgE-vermittel-

te Weizenallergie sollte durch Eliminati-

onsdiät und offene oder doppelblinde 

Weizenprovokation bestätigt werden. Da-

bei wird der Verdacht auf das Vorliegen ei-

ner weizeninduzierten FPIES durch die ty-

pische Symptomatik (reproduzierbare 

schwere gastrointestinale Symptome mit 

Kreislaufsymptomatik, die Stunden nach 

dem Verzehr auftreten) gestützt. Eine 

Provokation sollte unter den besonderen 

Anforderungen der Symptomatik und der 

Notfallmedikation durchgeführt werden 

[24].

Zur Erhärtung des Verdachts auf eine Wei-

zenallergie wird die Bestimmung des spe-

zifischen IgE gegen Weizen oder spezifi-

scher Weizenproteine im Blut oder ein 

Pricktest mit Weizenextrakt empfohlen. 

Eine gezielte Einzelallergendiagnostik ist 

nur von begrenztem Nutzen. Ausnahmen 

sind spezielle Formen der Weizenallergie 

wie die WDEIA. Hier ist die Bestimmung 

des Einzelallergens Tri a 19 sinnvoll. Ent-

scheidend für die Erhärtung eines Ver-

dachts ist jedoch immer die Zusammen-

schau von anamnestisch eindeutigen und 

reproduzierbaren Symptomen im Zusam-

menhang mit einer Weizenexposition, 

ggf. Ernährungs- und Symptomtagebuch, 

Allergietestbefunden und im Zweifelsfall 

einer Provokation [3]. Bei WDEIA hat sich 

eine Provokation mit Gluten anstelle von 

Weizen bewährt. Diese sollte stets unter 

Berücksichtigung des relevanten Aug-

mentationsfaktors erfolgen [4, 22].

Hinweis: Die Bestimmung weizenspezifi-

scher IgG(4)-Antikörper, der Basophile-

Aktivierungstest (BAT), der Histaminfrei-

setzungstest (HRT) sind in der Routinedi-

agnostik nicht sinnvoll [4].

Der Verdacht auf eine weizeninduzierte 

FPIES wird durch die typische Symptoma-

tik (reproduzierbare schwere gastrointes-

tinale Symptome mit Kreislaufsymptoma-

tik, die Stunden nach dem Verzehr auftre-

ten) gestützt. Eine Provokation muss un-

ter den besonderen Anforderungen der 

Symptomatik und der Notfallmedikation 

durchgeführt werden. Sie kann in der Re-

gel offen durchgeführt werden [4, 22].

Therapie

Patientinnen und Patienten mit sicher 

nachgewiesener Weizenallergie sollen ei-

ne therapeutische Beratung durch einen 

Allergologen und eine entsprechend er-

fahrene Ernährungsfachkraft zur individu-

Tab. 3: Charakteristika von Zöliakie, Weizensensitivität und Weizenallergie (modifiziert nach Fasano [52])

Prävalenz

Anamnese

Zeitraum zwischen 

Glutenexposition 

und Symptomen

Pathogenese

HLA-Restriktion

Serologie

Histologie

Klinik

Diagnose

Therapie

Komplikationen

Abkürzungen: ATI: Amylase-/Trypsin-Inhibitoren aus glutenhaltigen Getreiden; DBPC: doppelblind und placebokontrolliert; FOD-

MAP: fermentierbare Oligo-, Di-, Monosacchride und Polyole; TG2: Gewebetransglutaminase; EMA: Endomysium-Antikörper; 

DGP: Antikörper gegen deamidierte Gliadinpeptide; RAST: Radio-Allergo-Sorbens-Test; Weizen-Sensitivität: Die diagnostischen 

Kriterien der Zöliakie sind nicht erfüllt, aber die Symptome verbessern sich unter glutenfreier Diät.

Zöliakie

0,5–1,0 (2,5) %

Symptome bei Verzehr von  

Weizen, Roggen, Gerste, Dinkel 

(Hafer)

Wochen bis Jahre

(Auto-)Immunität

HLA-DQ2/8

IgA-anti TG2, EMAIgG-DGP

Marsh II bis III

(extra-)intestinal oder 

oligosymptomatisch

Symptome, Serologie,HLA-

DQ2/8, Histologie

strikt glutenfrei; lebenslang

Malabsorption 

(refraktäre Zöliakie)

Weizen-Sensitivität

3–5 % ?

Besserung unter glutenfreier Diät

Stunden bis Tage

ATI, FODMAP

keine

negativ

negativ (Gewebseosinophilie)

intestinal

DBPC-Belastung (idealerweise)

Reduktion glutenhaltiger  

Nahrungsmittel (um > 90 %?)

keine

Weizenallergie

selten

multiple, unter anderem 

Gluten

Minuten bis Stunden

Allergie

keine

speziell IgE gegen Weizen 

(RAST)

Gewebseosinophilie

(extra-)intestinal

IgE-RAST, Pricktest,  

DBPC-Belastung

strikte Meidung glutenhalti-

ger Nahrungsmittel

allergische/anaphylaktische 

Reaktionen
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ellen Umsetzung erhalten [4, 22]. Dabei 

sind die Beratungsinhalte an die spezifi-

schen Anforderungen und Bedürfnisse der 

Patienten und ihres Umfeldes anzupassen 

und zielen darauf ab:

• allergische Reaktionen zu vermeiden,

• gegebenenfalls relevante Kofaktoren zu 

berücksichtigen und über deren Einfluss 

auf das Reaktionsgeschehen aufzuklären,

• eine bedarfsdeckende Ernährung sicher-

zustellen sowie

• eine bestehende Verträglichkeit und Le-

bensqualität zu erhalten.

Dies erfordert unter anderem eine umfas-

sende Aufklärung über das Vorkommen, 

die Deklaration von loser und verpackter 

Ware, die Relevanz der Spurenkennzeich-

nung sowie eine Überprüfung der Nähr-

stoffbedarfsdeckung und Hilfen zur All-

tagsbewältigung. Bei schweren Sympto-

men in der Anamnese sollte ein Notfallset 

(einschließlich Adrenalin zur Injektion) 

verschrieben werden [4, 22].

Wie bei den meisten primären IgE-vermit-

telten Nahrungsmittelallergien im Klein-

kindalter ist auch bei der frühkindlichen 

Weizenallergie eine Spontanremission bis 

zum Schulalter zu erwarten, während die 

WDEIA diese günstige Prognose nicht hat 

[4, 22].

Nicht-Zöliakie-Nicht- 

Weizenallergie-Weizensensitivität

Seit einigen Jahren gibt es, vor allem bei 

Patient*innen mit Reizdarmsyndrom, 

Hinweise für ein Krankheitsbild, das sich 

sowohl mit intestinalen als auch extra-in-

testinalen Symptomen nach Weizenver-

zehr äußert [27]. 2012 wurde das 

Krankheitsbild durch ein Expertenpanel 

als „a non-allergic and non-autoimmune 

condition in which the consumption of 

gluten can lead to symptoms similar to 

those seen in celiac disease“ definiert 

[28]. Während anfangs der Begriff der 

Nicht-Zöliakie-Gluten-Sensitivität (NCGS, 

non-celiac gluten sensitivity) verwendet 

wurde, wird sich langfristig vermutlich 

der Begriff der Nicht-Zöliakie-Weizen-

Sensitivität (NCWS, non-celiac wheat 

sensitivity) durchsetzen, da inzwischen 

erhebliche Zweifel daran bestehen, dass 

Gluten der maßgebliche auslösende In-

haltsstoff dieses Krankheitsbildes ist 

[29, 30].

Per definitionem ist die NZWS durch re-

produzierbare symptomatische Reaktio-

nen auf den Verzehr weizenhaltiger (bzw. 

glutenhaltiger) Nahrungsmittelmittel ge-

kennzeichnet und entspricht nicht den 

definierten Kriterien einer autoimmunen 

(Zöliakie) oder allergischen Genese (Wei-

zen- bzw. Getreideallergie). Auch unter 

entsprechender Glutenbelastung sind kei-

ne Anti-Transglutaminase-IgA-Antikörper 

oder andere zöliakiespezifischen Antikör-

per oder eine zöliakietypische Histologie 

nachweisbar [4, 27]. 

Es finden sich keinerlei immunologische 

Sensibilisierungszeichen wie ein positiver 

Pricktest, spezifisches IgE auf Weizen 

und Gluten oder eine abnorme weizen- 

bzw. glutenspezifische Lymphozytenpro-

liferation.

Klinisch findet sich eine weitestgehend 

unspezifische Symptomatik. Symptome 

treten in der Regel meist nicht alle zusam-

menhängend, sondern eher einzeln auf. 

Zöliakieähnliche Beschwerden treten 

meist unmittelbar (oftmals Stunden) 

oder einige Tage nach dem Verzehr ent-

sprechender Lebensmittel auf und sind 

meist sprunghaft wechselnd (Tab. 3).

Hinweis: Bei einer Gluten-/Weizensensiti-

vität können zwar nach dem Verzehr glu-

ten-/weizenhaltiger Speisen ähnliche 

Symptome wie bei Zöliakiepatienten auf-

treten, doch ist das klinische Bild meist 

weniger ausgeprägt und es sind weder Au-

toantikörper noch eine Autoimmunbe-

gleiterkrankung festzustellen. Auch wei-

sen die Patienten im Gegensatz zu Zölia-

kiepatienten kaum histologische Verände-

rungen der Dünndarmschleimhaut oder 

lediglich leichte Läsionen auf.

Epidemiologie

Für die NZWS gibt es bezogen auf die Be-

völkerung bisher nur grobe Schätzungen 

(0,5–5 %). Bei Patienten mit Reizdarm-

syndrom wird eine Prävalenz von 5–20 % 

angenommen. Eine NZWS kann in jedem 

Lebensalter auftreten, Frauen sind deut-

lich häufiger betroffen als Männer. Prädis-

ponierende Faktoren sind genetische Prä-

disposition, weibliches Geschlecht, Infek-

tionen, allergische Erkrankungen sowie 

ein Verlust unspezifischer protektiver 

Schleimhautfaktoren [4, 27].

Ätiologie und Pathogenese

Die exakten Mechanismen der NZWS sind 

bis heute nicht im Detail bekannt. Es las-

sen sich Veränderungen der Darmper-

meabilität, der intestinalen Wasser- und 

Elektrolytsekretion bis hin zur bakteriellen 

Fermentation und zur Aktivierung unspe-

zifischer Immunmechanismen erkennen. 

Auch wenn sich die Symptome der NCWS 

unter GFD schnell bessern, ist Gluten of-

fenbar nicht der wesentliche Auslöser im 

Weizen. Daher erklärt sich der klinische 

Benefit der GFD bei NCWS mutmaßlich 

durch die Elimination eines anderen In-

haltsstoffes als Gluten [4]:

• So können andere Weizenkomponenten 

wie z. B. Fruktane für gastrointestinale 

Symptome verantwortlich sein, ins-

besondere bei Meteorismus und abdomi-

nellen Schmerzen [27]. So konnte ge-

zeigt werden, dass die meisten Patienten 

mit selbstberichteter NCWS nach sieben 

Tagen Provokation auf Fruktane in der 

Nahrung stärker mit Meteorismus rea-

gieren als auf Gluten.

• Fruktane gehören zu der Gruppe der 

FODMAP (fermentierbare Oligo-, Di- 

und Monosaccharide und [and] Polyole), 

die generell als Auslöser der NCWS disku-

tiert wurden. Die NCWS weist von der 

gastrointestinalen Symptomatik starke 

Überschneidungen mit dem Reizdarm-

syndrom (IBS) auf. Die Studienlage zu 

FODMAP bei IBS ist umfangreich (zwei 

Meta-Analysen) und zeigt einen Vorteil 

für die zumindest kurzfristige Wirksam-

keit der FODMAP-armen Diät. Der lang-

fristige Einsatz ist aber umstritten und 

ein genereller Verzicht auf Lebensmittel 

mit einem hohen FODMAP-Gehalt auch 

ernährungsphysiologisch nicht sinnvoll. 

In mehreren Studien wurde auch die Re-

duktion der günstigen Bifidobakterien im 

Darm beschrieben, daher ist längerfristig 

eine Dysbiose unter Low-FODMAP zu 

vermuten [31]. 

• Darüber hinaus könnten Amylase-Tryp-

sin-Inhibitoren (ATI), die in Getreidear-

ten natürlich vorkommen, zu klinischen 

Symptomen bei NCWS beitragen [3, 4]. 

Der Gehalt an ATI ist in Getreiden sehr 

unterschiedlich und kann auch in alten 

Getreidesorten hoch sein (z. B. Emmer). 

Für das diploide Einkorn wurden keine 

der in moderneren (tetra- und hexaploi-

den) Weizen vorkommenden ATI nach-
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gewiesen [32, 33]. ATI aktivieren in vitro 

und im Tierversuch das angeborene Im-

munsystem über den Toll-like Rezeptor 4 

(TLR4) auf insbesondere Monozyten, 

Makrophagen und dendritischen Zellen 

[32]. 

• Mit der industriellen Revolution wurden 

natürliche Lebensmittel auf Weizenbasis 

immer weiter verarbeitet. Hochprozes-

sierte Weizenprodukte sind heutzutage 

routinemäßiger Bestandteil unserer Er-

nährung. Da unser genetischer Hinter-

grund nicht angepasst ist für diese Ernäh-

rungsform, besteht offenbar bei einem 

nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung 

eine verminderte Verträglichkeit der Pro-

dukte [34]. Genannt seien hier exempla-

risch für mögliche Auslöser von Unver-

träglichkeiten durch den Verarbeitungs-

prozess: Höhere Knetintensitäten der 

Teige, Backpulver zur Verringerung der 

Gehzeit, Lebensmittelzusatzstoffe wie 

z. B. vitales Gluten. 

Diagnostisches Vorgehen

Die Verdachtsdiagnose NCWS kann erst 

weiterverfolgt werden, wenn Weizenaller-

gien und vor allem eine Zöliakie endgültig 

ausgeschlossen sind. Da Patientinnen und 

Patienten bereits häufig eine selbst aufer-

legte glutenbeschränkte Diät einhalten, 

sollte eine Glutenbelastung erfolgen, be-

vor die Zöliakiediagnostik durchgeführt 

wird. Auch unter den gängigen Low-Carb 

Diäten, ketogener Kost, Paläodiät etc. 

kann keine ausreichende Glutenbelastung 

für eine aussagekräftige Zöliakie-Aus-

schlussdiagnostik gewährleistet werden. 

Daher muss die Menge an aufgenomme-

nem Gluten vor der Ausschlussdiagnostik 

abgeschätzt werden und ggf. eine Gluten-

belastung erfolgen [27].          

Über ein Ernährungs- und Symptomtage-

buch kann überprüft werden, ob Weizen 

bzw. Inhaltsstoffe des Weizens tatsächlich 

reproduzierbare Symptome hervorrufen. 

Nur wenn das der Fall ist, ist eine thera-

peutische Eliminationsdiät zu erwägen. 

Ggf. kann eine zeitlich limitierte Eliminati-

on glutenhaltiger und damit auch ATI-hal-

tiger Lebensmittel erfolgen. Nach einer 

sechswöchigen glutenfreien Ernährung 

(GFD) sollten die wichtigsten klinischen 

Symptome wesentlich und dauerhaft ver-

bessert sein, messbar durch validierte Fra-

gebögen (Abb. 5). 

Abkürzungsverzeichnis 

APC

ATI

BAT

BfR

DBPCFC

DGP

DGVS

EGE

EMA

EoE

FPIES

FODMAP

GFD

GWAS

HLA-Klasse  

Gene

HRT

IBS

IEL

IgA

IgG

IL-15

NCGS (älterer 

Begriff), 

heute NCWS

NCWS/NZWS

RAST

RZ

TG2

WDEIA

antigenpräsentierende Zellen: vor allem Monozyten,  

Makrophagen, B-Zellen und dendritische Zellen

Amylase-Trypsin-Inhibitoren aus glutenhaltigen Getreiden

Basophile-Aktivierungstest 

Bundesinstitut für Risikobewertung

doppelblinde, placebokontrollierte Provokation 

Antikörper gegen deamidierte Gliadinpeptide

Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und 

Stoffwechselkrankheiten 

eosinophile Gastoenteritis

Endomysium. Bei Endomysium-Antikörper handelt es sich um 

Antikörper der Klasse IgA und IgG, die sich gegen Proteinkom-

ponenten des Endomysiums richten. Sie kommen bei Patienten 

mit Zöliakie nach Aufnahme glutenhaltiger Nahrungsmittel vor 

und lassen sich daher zum diagnostischen Nachweis nutzen.

eosinophile Ösophagitis

Food-Protein Induced Enterocolitis Syndrom 

 fermentierbare Oligo-, Di- und Monosaccharide und [and]  

Polyole

glutenfreie Diät

genomweite Assoziationsstudie (GWAS, engl. Genome-wide as-

sociation study) – eine Untersuchung der genetischen Variation 

des Genoms eines Organismus

Humane Leukozytenantigen-System: Gruppe menschlicher  

Gene, die für die Funktion des Immunsystems zentral sind.

Histaminfreisetzungstest 

Reizdarmsyndrom, Irritable Bowel Syndrome

intraepitheliale Lymphozyten

Immunglobulin A

Immunglobulin G

Interleukin-15-Rezeptor

non-celiac gluten sensitivity 

non-celiac wheat sensitivity,

Nicht-Zöliakie-Weizensensitivität

Radio-Allergo-Sorbens-Test

refraktäre Zöliakie

Gewebetransglutaminase

 wheat dependent exercise-induced anaphylaxis
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Abb. 5: Vorgehen bei Verdacht auf Nicht-Zöliakie-Weizensensitivität (NZWS) [49, 50].

Behandlungsmethoden bei NCWS

Anzustreben ist eine individuelle, symp-

tomorientierte, ernährungstherapeuti-

sche Beratung mit Vermeidung bzw. Re-

duktion der individuell relevanten Auslö-

ser. Die pauschale Durchführung von Diä-

ten wie GFD, Low-FODMAP oder hista-

minarmer Kost ist dagegen nicht sinnvoll 

[4, 27]. Sollte trotz aller Unsicherheiten 

und nach sicherem Ausschluss einer Zö-

liakie die GFD als Therapieoption bei Ver-

dacht auf NCWS eingesetzt werden, ist in 

der Regel nach sechs bis acht Wochen 

strikter Elimination glutenhaltiger Le-

bensmittel die Einhaltung einer glutenre-

duzierten Kost möglich. Denn sehr häufig 

tolerieren NCWS-Patienten geringe Men-

gen dieser Nahrungsmittel. Die Schwel-

lenwerte sind jedoch sehr unterschiedlich 

und sollten individuell abgeklärt und an-

gepasst werden. Grundsätzlich ist eine 

glutenreduzierte Kost einer glutenfreien 

Kost vorzuziehen, unter anderem auch, 

um das Triggern eines zwanghaftem Ess-

verhalten wie der Orthorexia nervosa 

vorzubeugen [4, 35, 36]. Darüber hinaus 

können mit einer GFD Risiken und Nach-

teile (siehe unten) verbunden sein, die 

ggf. im Rahmen der ernährungstherapeu-

tischen Beratung thematisiert und denen 

dann gezielt entgegengewirkt werden 

sollten [4]. 

Multiple Choice-Fragen

Die Multiple Choice-Fragen zu dem Arti-

kel „Krank durch Weizen? Zöliakie, Wei-

zenallergie, Nicht-Zöliakie-Weizensensi-

tivität – wo liegen die Unterschiede?“ 

von Prof. Dr. oec. troph. Dr. med. Jürgen 

Stein und PD Dr. med. Michael Schu-

mann finden Sie nachfolgend abge-

druckt und im Mitglieder-Portal 

(https://portal.laekh.de) sowie auf den 

Online-Seiten des Hessischen Ärzteblat-

tes (www.laekh.de). Die Teilnahme zur 

Erlangung von Fortbildungspunkten ist 

ausschließlich online über das Mitglie-

der-Portal vom 25. Mai 2024 bis 24. No-

vember 2024 möglich. Die Fortbildung 

ist mit drei Punkten zertifiziert. Mit Ab-

senden des Fragebogens bestätigen Sie, 

dass Sie dieses CME-Modul nicht bereits 

an anderer Stelle absolviert haben. Die-

ser Artikel hat ein Peer-Review-Verfah-

ren durchlaufen. Nach Angaben der Au-

toren sind die Inhalte des Artikels pro-

dukt- und/oder dienstleistungsneutral, 

es bestehen keine Interessenkonflikte. 

Fort- und Weiterbildung
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Darüber hinaus können insbesondere 

reisbasierte glutenfreie Produkte mit 

schädlichen Inhaltsstoffen, unter ande-

rem Schwermetallen wie Arsen, Blei, Cad-

mium und Quecksilber belastet sein, und 

Personen, die eine GFD einhalten, haben 

höhere Konzentrationen von Arsen im 

Urin sowie von Blei, Cadmium und Queck-

silber im Blut als Personen, die eine glu-

tenhaltige Diät einhalten [43–45].

Der Grund: Reispflanzen nehmen Gift-

stoffe wie Arsen über die Wurzel auf und 

reichern sie im Reiskorn an. Das Mehl wird 

von Herstellern glutenfreier Produkte als 

Ersatz für herkömmliches Weizenmehl 

verwendet. In Untersuchungen fallen Reis 

und daraus hergestellte Lebensmittel wie 

Reiswaffeln seit Jahren durch erhöhte 

Schadstoffbelastungen auf. 

Das Bundesinstitut für Risikobewertung 

(BfR) empfiehlt, Produkte wie Reiswaf-

feln oder Reisflocken/Reisbrei nur in Ma-

ßen zu verzehren und Säuglinge und 

Kleinkinder nicht ausschließlich mit reis-

basierten Getränken wie Reisgetränken 

oder Beikost wie Reisbrei zu ernähren 

[45]. Bei der Auswahl glutenfreier Getrei-

dearten sollte daher eine einseitige Aus-

richtung auf Reis und Reisprodukte ver-

mieden werden.

Prof. Dr. oec. troph. Dr. med. Jürgen Stein

 Klinik Innere Medizin 

mit Schwerpunkt 

Gastroenterologie, 

Ernährungsmedizin, 

Krankenhaus  

Sachsenhausen,  

Schulstraße 31, 

60594 Frankfurt  

E-Mail: j.stein@em.uni-frankfurt.de 

PD Dr. med. Michael Schumann 

Medizinische Klinik I 

für Gastroentero-

 logie, Infektiologie  

und Rheumatologie  

Charité – Universi-

tätsmedizin Berlin 

Campus Benjamin 

Franklin,  

Hindenburgdamm 30, 12200 Berlin; 

E-Mail: michael.schumann@charite.de

Die Literaturangaben finden sich auf 

der Website www.laekh.de unter der 

aktuellen Ausgabe des Hessischen 

Ärzteblattes. 
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Risiken und Nachteile  

einer glutenfreien Diät

Die Popularität der glutenfreien Ernäh-

rung ist aus medizinischer Sicht nicht un-

problematisch. Wie eine Metaanalyse von 

Vici et al. gezeigt hat, kann eine gluten-

freie Ernährung zu relevanten Nährstoff-

defiziten führen. Dazu gehören z. B. ein 

Mangel an Vitamin D, Vitamin B12 und 

Folsäure [37–41]. 

Zahlreiche Studien weisen darauf hin, 

dass eine Zöliakie zu einer verminderten 

Aufnahme von Ballaststoffen und einer 

erhöhten Aufnahme von Stärke, Zucker 

und/oder Fett, insbesondere gesättigten 

Fettsäuren, führen kann und damit das Ri-

siko für ernährungsbedingte Folgeerkran-

kungen (metabolisches Syndrom, koro-

nare Herzkrankheit) erhöht [41, 42.]

50 Jahre Deutsche Zöliakie-Gesellschaft

Die Deutsche Zöliakie-Gesellschaft e. V. 

(DZG) feiert in diesem Jahr das 50-jähri-

ge Bestehen. Der gemeinnützige Verein 

wurde 1974 als Selbsthilfeorganisation 

von Eltern an Zöliakie erkrankten Kin-

dern gegründet. Die DZG ist eine Soli-

dargemeinschaft, in der Menschen, die 

von Zöliakie und Dermatitis herpetifor-

mis Duhring (DHD) betroffen sind, Hilfe 

und Unterstützung für ihr tägliches Le-

ben finden. 

Inzwischen ist die DZG auf über 40.000 

Mitglieder gewachsen und informiert auf 

vielen Ebenen 

über Zöliakie 

und die Bedürf-

nisse der Be-

troffenen. Sie 

ist Mitglied der 

AOECS (Asso-

ciation of European Coeliac Societies), 

der gemeinsamen Vertretung der Inte-

ressen der Zöliakiebetroffenen in 

Europa.

Im Internet: www.dzg-online.de

Besuch der ersten bundesweiten Heimatschutzübung

Bei der ersten bundesweiten Heimatschutzübung „National 

Guardian 2024“ des Territorialen Führungskommandos der 

Bundeswehr haben rund 1.400 Reservistinnen und Reservisten 

der Heimatschutzkräfte an neun Orten zwei Wochen lang ihren 

Kernauftrag geübt: den Schutz und die Sicherung verteidi-

gungswichtiger Infrastruktur. Mit Unterstützung von aktiven 

Soldatinnen und Soldaten wurde auch die Zusammenarbeit mit 

zivilen Blaulichtorganisationen wie dem Technischen Hilfswerk 

oder dem Deutschen Roten Kreuz geübt. Zur Präsentation der 

Ausbildungserfolge vor Politik- und Medienvertretern am 

27. April besuchte auch LÄKH-Präsident Dr. med. Edgar Pin-

kowski gemeinsam mit weiteren Vertretern der Landesärzte-

kammer Hessen das Convoy Support Center (CSC) in Alsfeld. 

Ein CSC als militäri-

scher Rastplatz für 

marschierende 

Truppen erfordert 

die Versorgung von 

750 Personen und 

350 Fahrzeugen 

mit Unterkünften, 

Sanitäranlagen, 

Verpflegung,  

Meldekopf, Instandsetzung, Betankungspunkt und ärztlicher 

 Versorgung. Die Abstützung auf zivile Institutionen hat die Bun-

deswehr in diesem Umfang noch nicht erprobt.  Manuel Maier 

Bundesweite Heimatschutzübung, hier eine 

Impression aus dem Convoy Support Center in 

Alsfeld. 
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Multiple-Choice-Fragen:  

Krank durch Weizen?

VNR: 2760602024113170004  (eine Antwort ist richtig)

1. Welche Aussage zu Gluten ist falsch?

1) Gluten ist der zusammengefasste Be-

griff für Gliadine und Glutenine im Wei-

zen.

2) Reis und Mais enthalten kein Gluten.

3) Fertigprodukte enthalten sehr häufig 

versteckt Gluten.

4) Gluten ist der Überbegriff für alle Pro-

teine im Weizen.

5) Hafer enthält zwar natürlicherweise 

kein Gluten, jedoch sind seine Produkte 

häufig mit Weizenbestandteilen konta-

miniert.

2. Welche der folgenden Aussagen be-

züglich der Zöliakie ist falsch?

1) Es gibt kein spezifisches „Zöliakie-

Gen“.

2) Ein häufiges Symptom, das zur Diagno-

se der Zöliakie führt, ist die unklare Ei-

senmangelanämie.

3) Ein Typ-2-Diabetes ist oftmals mit ei-

ner Sprue assoziiert.

4) Patienten mit Zöliakie weisen ein er-

höhtes Risiko für einen IgA-Mangel auf.

5) Sie ist eine weltweit vorkommende Er-

krankung.

3. Welche Nährstoffe werden unter einer 

glutenfreien Diät häufig verstärkt auf-

genommen?

1) Vitamin D und Vitamin B12

2) Folsäure

3) Zucker, gesättigte Fette

4) Kalzium und Eisen

5) Magnesium und Zink

4. Welche Aussage zur Zöliakie trifft 

nicht zu? 

1) Es besteht eine Unverträglichkeit ge-

genüber Gluten.

2) Sie kann Ursache einer Anämie sein.

3) Die Prävalenz der Zöliakie liegt welt-

weit bei 0,5–1 %.

4) Die Dünndarmbiopsie spielt eine be-

deutende Rolle für die Diagnosestel-

lung. 

5) Die Mukosaatrophie ist beweisend für 

die Diagnose.

5. Die gastrointestinalen und extraintes-

tinalen Symptome einer Zöliakie kön-

nen vielfältig sein. Welches Symptom 

zählt nicht dazu?

1) erhöhte Leberwerte

2) Eisenmangel

3) Diarrhö

4) gastroösophagealer Reflux

5) Sehstörungen

6. Welche Aussage ist richtig? Der Codex 

Alimentarius definiert Nahrungsmittel 

als „glutenfrei“, wenn ...

1) ... der Glutengehalt unter 20 ppm (mg/

kg) liegt.

2) ... nur Weizen, jedoch kein Roggen, 

Dinkel oder Hafer enthalten ist.

3) ... beim Genuss des Lebensmittels aus 

einer Kontrollgruppe von 50 Zöliakie-

patienten niemand Beschwerden ent-

wickelt.

4) ... beim Genuss des Lebensmittels aus 

einer Kontrollgruppe von 50 Zöliakie-

patienten im Urin keine Spuren von 

Gluten mehr nachweisbar sind.

5) ... der Glutengehalt unter 100 ppm 

(mg/kg) liegt.

7. Screening für eine Zöliakie ist in man-

chen Fällen sinnvoll. Wer sollte nicht 

mittels Autoantikörperdiagnostik ge-

screent werden?

1) Patienten, die bereits eine strikte glu-

tenfreie Diät einhalten.

2) Verwandte 1. Grades von Patienten mit 

einer gesicherten Zöliakie.

3) Patienten mit Verdacht auf eine Wei-

zenallergie oder eine Nicht-Zöliakie-

Weizensensitivität.

4) Patienten mit autoimmunen Leberer-

krankungen.

5) Patienten mit einem Diabetes Typ 1.

8. Die genetischen Marker HLA-DQ2 und 

-DQ8 sind bei folgender Krankheit na-

hezu immer nachweisbar:

1) Nicht-Zöliakie-Nicht-Weizenallergie-

Weizensensitivität

2) weizenabhängige anstrengungsindu-

zierte Anaphylaxie

3) Weizenallergie

4) Zöliakie

5) Typ-1-Diabetes

9. Zu den FODMAP gehören nicht:

1) Fruktose aus Früchten

2) Laktose aus Milch

3) Stärke aus Kartoffel

 4) Polyole wie z. B. Sorbit

5) Fruktane wie z. B. Inulin

10. Welche Aussage zur therapierefrak-

tären Sprue (RZ) trifft nicht zu?

1) Frauen sind deutlich häufiger betroffen 

als Männer.

2) Sie ist in der Regel auf einen Diätfehler 

des Patienten zurückzuführen.

3) Sie kann Hinweis auf ein T-Zelllym-

phom sein.

4) Die Einteilung der RZ in Typ I (RZ I) 

und Typ II (RZ II) erfolgt anhand der 

Charakterisierung der infiltrierenden 

T-Zellen.

5) Differenzialdiagnostisch muss an eine 

kollagene Sprue gedacht werden.

Fort- und Weiterbildung

Der interessante Fall – Kasuistiken erwünscht!

Haben Sie einen interessanten Fall, den 

Sie gerne im Hessischen Ärzteblatt

vorstellen würden?

Die Redaktion freut sich über 

Zusendungen per E-Mail an: 

 haebl@laekh.de
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Forum

World Transplant Games 2025  

erstmals in Deutschland – Gastgeber ist Dresden

Im kommenden Jahr werden die World 

Transplant Games erstmals in ihrer fast 

50-jährigen Geschichte in Deutschland 

ausgetragen, und zwar in Dresden. Dem 

deutschen Sportverein für Transplantierte 

und Dialysepatienten und der Landes-

hauptstadt Dresden ist es gelungen, im 

Wettbewerb mit vier anderen Städten aus 

der ganzen Welt den Zuschlag für dieses 

einmalige Ereignis zu erringen.

Wettkämpfe für Transplantierte

Für die Spiele in Dresden, bei denen trans-

plantierte Sportlerinnen und Sportler sich 

eine Woche lang in zahlreichen Wett-

kämpfen, unter anderem Leichtathletik, 

Radfahren, Schwimmen, Tennis, Golf, 

Tischtennis, Badminton und Volleyball 

messen, werden 2.500 Teilnehmer aus 

mehr als 50 Ländern erwartet. Die Spiele 

sind eine Breitensportveranstaltung, jeder 

Transplantierte kann mit etwas Vorberei-

tung teilnehmen und sich ab sofort zur 

deutschen Mannschaft melden. Die Aus-

sicht auf eine Weltmeisterschaftsteilnah-

me motiviert dazu, dem transplantierten 

Organ durch regelmäßige Bewegung Gu-

tes zu tun.

Erfolge der Transplantations- 

medizin sichtbar machen

Die World Transplant Games bieten die 

einmalige Gelegenheit, einer breiten Öf-

fentlichkeit die Leistungsbereitschaft, den 

Lebensmut und das Engage-

ment transplantierter Sport-

ler eindrucksvoll vor Augen 

zu führen. Es wird sichtbar 

werden, dass Menschen nach 

einer Organtransplantation 

ein normales Leben führen 

und durch eigene Leistungen 

erfolgreich sein können.

Die World Transplant Games 

sind das weltweit größte Event, durch das 

die Erfolge der Transplantationsmedizin 

einer breiten Öffentlichkeit vor Augen ge-

führt werden. Die Zuschlagserteilung an 

Dresden begründete 2022 der damalige 

Präsident der World Transplant Games 

Federation, Chris Thomas, unter anderem 

mit der desaströsen Lage der Organspen-

de in Deutschland, die für die Wartepa-

tienten in Deutschland Hilfe von außen 

erfordere.

Medizinischer Begleitkongress  

in Dresden

„Make a difference!“ – unter diesem Motto 

wollen TransDia Sport Deutschland und 

die Landeshauptstadt Dresden die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer, Zuschauer, In-

teressierte sowie Transplantierte, Warte-

patienten und ihre Angehörigen in Dres-

den beim Fest des Lebens willkommen hei-

ßen. Die Veranstalter freuen sich auch, zu 

dem medizinischen Begleitkongress zum 

Thema „Sport in der Transplantations-

nachsorge und -rehabilitation“ 

Medizinerinnen und Mediziner 

sowie in diesen Bereichen tätige 

Pflegekräfte und weitere Ange-

hörige der mit der Transplant-

nachsorge betrauten Gesund-

heitsberufe in Dresden zu begrü-

ßen. Der Kongress findet vom 

21.–23. August 2025 parallel zu 

den Weltspielen statt und wird 

auch Gelegenheit bieten, als Zuschauer die 

Wettkämpfe live mitzuerleben.

Die World Transplant Games bieten die 

einmalige Chance, der Organspende in 

Deutschland kräftigen positiven Rücken-

wind zu geben. Je mehr Menschen an den 

Spielen teilnehmen, sie vor Ort über die 

Medien mit Interesse verfolgen oder für 

den Begleitkongress oder andere Begleit-

veranstaltungen nach Dresden kommen, 

desto besser kann diese Chance genutzt 

werden, den Wartepatienten in Deutsch-

land bessere Aussichten zu geben. Seien 

Sie dabei!

Prof. Dr. Eberhard Schollmeyer

 TransDia Sport Deutschland, Berlin

www.transdiaev.de 

www.wtg2025.com 

Impression von den World Transplant Games 

2023, Team Germany. 
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TransDia: Sport für Transplantierte  

und Dialysepatienten in Deutschland

TransDia Sport Deutschland e. V. ist der 

Sportverein für Transplantierte und Dia-

lysepatienten, der seit mehr als vierzig 

Jahren jährlich an wechselnden Orten die 

Deutschen Meisterschaften für Trans-

plantierte und Dialysepatienten ausrich-

tet, die deutsche Mannschaft bei Welt- 

und Europameisterschaften stellt und 

mit der jährlichen Radtour pro Organ-

spende Spenderkrankenhäuser in ganz 

Deutschland besucht, um sich dort bei 

denjenigen zu bedanken, die durch ihr 

Engagement für Organspende Patienten 

retten, die sie nicht einmal kennen. Die-

sen Patienten geben die TransDia-Radler 

bei ihren Vor-Ort-Besuchen ein Gesicht 

– in diesem Jahr 2024 auf dem Weg von 

Heidelberg nach Erfurt in vielen hessi-

schen Krankenhäusern. 

(red)
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Motor für Innovationen: 

Die Ärztliche Geschäftsführung der Landesärztekammer

Blick hinter die Kulissen: Im Rahmen 

einer Serie stellen sich Abteilungen 

der Landesärztekammer vor.

Die ärztliche Geschäftsführung der Lan-

desärztekammer Hessen (LÄKH) versteht 

sich als Impulsgeberin für Veränderungen 

und Verbesserungen in Serviceangeboten 

und Prozessabläufen für unsere über 

40.000 Mitglieder, unsere ärztlichen Kol-

leginnen und Kollegen. Wir sind verant-

wortlich für die Personalführung und -ent-

wicklung von ca. 130 Mitarbeitenden im 

Geschäftsbereich, die in acht Abteilungen 

tätig sind. Wir setzen thematische 

Schwerpunkte, steuern den Arbeitsalltag 

unserer Mitarbeitenden und sorgen für ei-

nen möglichst reibungslosen Ablauf aller 

Vorgänge.

Wollen Sie Fachärztin oder Facharzt wer-

den, eine Fortbildung besuchen oder eine 

Veranstaltung anerkennen lassen? Dann 

sind Sie bei uns im ärztlichen Geschäftsbe-

reich richtig. Auch wenn eine Fachspra-

chen- oder Kenntnisstandprüfung erfor-

derlich ist, Fragen zu Ihren Meldedaten 

vorliegen, die Ärztestatistik erstellt wird 

oder in der Arztpraxis eine Medizinische 

Fachangestellte ausgebildet werden soll. 

Zahlen, Daten, Fakten, aber auch Gesprä-

che, Einzelfallentscheidungen und die 

ganz persönlichen Sorgen, Nöte und 

Wünsche unserer Mitarbeitenden und 

Mitglieder füllen den Arbeitstag.

Unabhängigkeit und Souveränität

Als ärztlich geleiteter Bereich vereinen wir 

medizinische Expertise mit einem vertief-

ten Verständnis für die Strukturen der ge-

sundheitlichen Selbstverwaltung sowie 

der Gesundheitspolitik auf Landes- und 

Bundesebene. Frühzeitig erkennen wir 

Entwicklungen und Trends im Gesund-

heitsversorgungssystem und analysieren 

deren Auswirkung auf die Arbeitswelten 

unserer Ärztinnen und Ärzte. Wir machen 

mit und mischen uns ein – und vertreten 

die Interessen der Ärzteschaft in Gremien, 

Stellungnahmen und dem persönlichen 

Gespräch mit Kostenträgern, Politikern, 

Verbänden und der Industrie. Dabei wer-

ben wir für den freien ärztlichen Beruf und 

die Selbstverwaltung als Prinzipien, die die 

Unabhängigkeit und Souveränität des 

ärztlichen Handelns gewährleisten. Wir 

sehen es als unsere Aufgabe an, diese 

grundlegenden Werte zu erhalten und zu-

kunftsträchtig weiterzuentwickeln.

Transformation  

und Balance

Die ärztliche Geschäftsführung trägt in 

zahlreichen Projekten die Verantwor-

tung – von der Analyse des Handlungs-

bedarfs über die Planung und Durchfüh-

rung von Maßnahmen bis hin zur Über-

prüfung und Bewertung von Ergebnis-

sen. Wir setzen Ziele und Meilensteine, 

überwachen die Fortschritte und greifen 

proaktiv ein. Die ständige Weiterent-

wicklung und Verbesserung begleiten 

wir kontinuierlich.

 „Wir sind Ansprechpartner und 

Problemlöser – sowohl für die 

Mitarbeitenden als auch für un-

sere Mitglieder. Eine natürliche 

Reaktion auf Veränderungen 

kann die Sorge vor dem Unbe-

kannten, vor Mehrbelastung und 

dem Verlust gewohnter Routinen 

sein.“ 

Nina Walter, Ärztliche Geschäftsführerin 

Im Moment stehen die Analyse und Ver-

besserung aller Abläufe unserer Verwal-

tungsprozessen und ihre digitale Umset-

zung im Fokus des kammerinternen 

Change Managements – komplexe Anträ-

ge und Verfahren sollen jederzeit transpa-

rent und flexibel abgebildet werden kön-

nen. Eine besondere Herausforderung ist 

es dabei, gesetzliche Vorgaben und 

Rechtsvorschriften zur Weiterbildung, Be-

rufsausbildung oder den Schutz personen-

bezogener Daten genau zu beachten und 

gleichzeitig pragmatische und nutzer-

freundliche Lösungen anzubieten.

„Digitalisierung ist niemals ein 

Selbstzweck. Es sollen gerade 

nicht papierbasierte Vorgänge 

einfach übertragen werden. Ein 

Wechsel sollte immer als Chance 

genutzt werden, Prozesse für alle 

Beteiligten zu verbessern.“

Nina Walter, Ärztliche Geschäftsführerin 

In jüngerer Zeit hat sich im Bereich der 

ärztlichen Weiterbildung viel verändert. 

Seit Anfang 2021 wird das eLogbuch in 

der ärztlichen Weiterbildung verwendet. 

Die Abteilung Weiterbildung und die 

Stabsstelle IT haben begleitend multiple 

Serviceangebote eingeführt – eine Demo-

version des Logbuches zum „Üben“, Vi-

deos und Schulungsangebote, ausführli-

che FAQs und Erläuterungen auf der Web-

site. Es lag uns besonders am Herzen, dass 

alle Beteiligten umfassend informiert sind. 

Die Beantragung von Weiterbildungsbe-

fugnissen erfolgt nun auch seit Anfang 

2022 online und lässt sich vollständig über 

das Mitgliederportal der Kammer steuern. 

Die nächsten Bausteine sind bereits in der 

Planung und werden in enger Zusammen-

arbeit zwischen Fachabteilung und IT im 

Hause selbst entwickelt. Dazu gehören 

die Anmeldung zu Facharztprüfung eben-

so wie volldigitale Prüfungsplanung oder 

der Ausbau unserer Kommunikations-

plattformen. 

Dieses schrittweise Vorgehen hat sich be-

währt und wird nun auch auf andere The-

men angewandt. So ist es seit Januar 2024 

möglich, einen MFA-Ausbildungsvertrag 

volldigital zu bearbeiten. Über 500 solcher 

Verträge wurden bereits im ersten Quartal 

2024 bei der Kammer zur Eintragung in 

das Register eingereicht. Es ist vorgese-

hen, dass weitere Verwaltungsprozesse in 

der medizinischen Ausbildung und im Prü-

fungswesen für Medizinische Fachange-

stellte folgen und zukünftig durch Soft-

warelösungen abgebildet werden, um den 

Auszubildenden und ihren Ausbildern 

 jederzeit Zugriff auf Dokumente, Korres-

pondenzen und Bescheide zu ermögli-

chen.

Ärztekammer
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Natürlich wird nicht jeder Innovationsge-

danke rein digital umgesetzt, auch wenn 

dieser Aspekt fast überall einfließt. Unsere 

Aufgabe als Geschäftsführung ist es, die 

Balance zu halten und ein ausgewogenes 

Zusammenspiel aus persönlichem Kon-

takt und Ansprache sowie der Nutzung 

moderner Technologien und neuer tech-

nologischer Entwicklungen zu gewährleis-

ten. Manches muss einfach mal auspro-

biert werden – so möchten wir gerne im 

Oktober 2024 eine hybride Willkommens-

Veranstaltung mit unseren Neumitglie-

dern und Medizinstudierenden im prakti-

schen Jahr abhalten. Unter Einbindung 

von Social Media und einer interaktiven 

Live-Online-Plattform wollen wir Tipps 

und Hilfestellungen für den Start ins Be-

rufsleben geben.

Verbindung von Medizin  

und Verwaltung

Die Aufgabe der ärztlichen Geschäftsfüh-

rung ist es, die Visionen und strategischen 

Ziele des gewählten Präsidiums der Kam-

mer umzusetzen sowie direkt auf die uns 

von den Mitgliedern zugetragenen Impul-

se einzugehen. Insbesondere möchten wir 

junge Medizinerinnen und Mediziner dazu 

ermutigen und befähigen, aktiv an der 

ärztlichen Selbstverwaltung teilzuneh-

men. Das ist eine wichtige Investition in 

die ärztliche Gemeinschaft. Auch in Zu-

kunft sollen Facharztprüfung und Weiter-

bildungsordnung in der Verantwortung 

derjenigen liegen, die unmittelbar davon 

betroffen sind – den Ärztinnen und Ärz-

ten. Mit Fachkenntnis und Ressourcen un-

terstützt die ärztliche Geschäftsführung 

bei der Umsetzung; wir beraten, informie-

ren und empfehlen konkrete Maßnahmen 

zur Umsetzung.

 „Alles, was wir tun, wird aus 

Mitgliedsbeiträgen  finanziert. 

Es ist uns sehr wichtig, die Be-

dürfnisse und Erwartungen der 

Ärzteschaft zu verstehen und je-

derzeit sicherzustellen, dass ihre 

Beiträge  verantwortungsbe-

wusst und effektiv eingesetzt 

werden.“ 

Dr. med. Eve Craigie, 

stellv. Ärztliche Geschäftsführerin

„Nobody is Perfect“ – Auch das ist uns 

wichtig. Durch die Analyse von Fehlern 

können wir uns verbessern – das gilt so-

wohl in der Medizin als auch in der Unter-

nehmensführung. Konstruktive Kritik ist 

ein wichtiger Bestandteil dieses Prozesses 

und ermöglicht es uns, Probleme aus an-

deren Blickwinkeln zu betrachten und 

neue Einsichten zu gewinnen

Das Team

 Nina Walter ist Ärztliche Geschäftsführe-

rin und bringt ihre langjährige praktische 

Berufserfahrung in Klinik und ärztlicher 

Selbstverwaltung in die Position ein. Dabei 

hilft immer wieder der Blick durch die 

„Brille“ ihrer umfänglichen Tätigkeiten im 

Qualitätsmanagement. Dr. med. Eve Crai-

gie ist ihre Stellvertreterin. Die Fachärztin 

für Viszeralchirurgie ist seit Ende 2023 in 

der Kammer und war zuvor in ärztlicher 

Interessensvertretung auf Bundesebene 

tätig. Beide verbindet die Begeisterung für 

eine dynamische und herausfordernde Tä-

tigkeit zwischen Praxis, Politik und Papier-

kram der Ärztekammer.

 Helen Kaden und Olaf Bender sind die Re-

ferenten der Geschäftsführung. Sie leiten 

und besetzen Arbeitsgemeinschaften, be-

suchen Gremien und Sitzungen, organisie-

ren Schulungen und Veranstaltungen, 

steuern Projekte, pflegen Archive, sind 

Ansprechpartner und Antwortenfinder für 

Anfragen aller Art. Miriam Mißler und Ina 

Bender leisten dabei tatkräftige Assistenz 

und Unterstützung. 

Bettina Scherb leitet das Sekretariat, Ter-

minplanung, Koordination der internen 

und externen Kommunikation, von Fristen 

und Verwaltungsprozessen – hier laufen 

die Fäden zusammen und es findet sich 

immer ein offenes Ohr. 

 Nina Walter

Ärztliche Geschäftsführerin 

Dr. med. Eve Craigie 

stellv. Ärztliche Geschäftsführerin 

beide: Landesärztekammer Hessen

Die Ärztliche Leitung ist jederzeit für 

Kritik, Lob, Ideen und Anregungen 

per E-Mail erreichbar: aegf@laekh.de

Das Team der Ärztlichen Geschäftsführung mit Leiterin Nina Walter (vorne links), ihrer Stellvertreterin 

Dr. med. Eve Craigie (vorne rechts), den beiden Referenten Olaf Bender (hinten l.) und Helen Kaden 

(vorne, 2. v  r.) sowie die Assistenz im Sekretariat mit Bettina Scherb (Leitung, oben r.), Miriam Mißler 

(vorne 2. v. l.) und Ina Bender (hinten Mitte). 
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Überbetriebliche Ausbildung  

Medizinische Fachangestellte

E-Learning Lehrgang B gut implementiert –  

 Ausbildung insgesamt muss attraktiver werden!

Im Hessischen Ärzteblatt 10/2021 haben 

wir versprochen, über die Ergebnisse der 

Implementierung eines selbstorganisier-

ten, web-basierten E-Learning Kurses in 

die Überbetriebliche Ausbildung (ÜA) zu 

berichten. Zeitlich zwischen zwei Prä-

senzlehrgängen (A und C) im ersten und 

dritten Ausbildungsjahr gelegen, soll in 

Lehrgang B neben der Wiederholung und 

Vertiefung der praktischen Anleitung 

auch ein Lernverhalten eingeübt werden, 

das in der Zukunft des lebenslangen Ler-

nens eine wichtige Rolle spielen wird. Zu-

dem bleiben die Lerninhalte zur Prüfungs-

vorbereitung freigeschaltet. 

Die Lerninhalte werden multimodal darge-

boten. Beispielsweise werden in so genann-

ten Legefilmen praxisbezogene Inhalte 

kurz und prägnant rekapituliert und in an-

schließenden Wissenstests überprüft. Ne-

ben obligatorischen Inhalten gibt es freiwil-

lige Aufgaben. Der gesamte Kurs wird 

durch die Mitarbeiterinnen der Carl-Oele-

mann-Schule (COS) tutoriell begleitet.

Nachdem 2021/2022 die komplexe Neu-

konzeption der gesamten ÜA umgesetzt 

wurde, erfolgte 2023 durch alle drei Lehr-

gangsphasen die Evaluation der Kurse. 

Dabei wurden neben der Befragung der 

Auszubildenden (Rücklaufquote 97 %) 

Rückmeldungen aus Praxen, Berufsschu-

len und seitens der Beratungslehrerinnen 

und -lehrer durch den Ausschuss ÜA aus-

gewertet. 

Beurteilung ÜA insgesamt

Nach wie vor beurteilen die Auszubilden-

den die ÜA positiv. Rund zwei Drittel ver-

gaben die Schulnoten 1 oder 2, ein weite-

res Drittel war mit der Ausbildung zufrie-

den (Note 3). Bei der Einzelbefragung zur 

Gestaltung des Unterrichts und der Ver-

wertbarkeit der Ausbildungsinhalte in der 

Praxis finden sich über alle drei Lernab-

schnitte hinweg Zustimmungsquoten von 

in der Regel über 80 %. 

Der neue E-Learning-Lehrgang 

wird angenommen

In der anonymen Selbsteinschätzung ga-

ben knapp 80 % der befragten Auszubil-

denden an, die gesamten Aufgaben des 

Lehrgangs B vollständig oder weitgehend 

vollständig bearbeitet zu haben. 16 % hat-

ten sich auf die Mindestanforderung be-

schränkt. Uns interessierte insbesondere 

die Frage, ob die in Lehrgang A erworbe-

nen Kenntnisse durch das E-Learning ver-

tieft werden konnten. Dies wurde in 

79,2 % der Fälle positiv beantwortet. We-

niger deutlich fällt die Zustimmung aus 

bei der Frage nach der Möglichkeit der 

Vorbereitung des Lehrgangs C (65,1 % 

Zustimmung). Möglicherweise ist die Mo-

tivation, Dinge zu verstehen, denen man 

praktisch bereits begegnet ist, höher, als 

Inhalte zunächst theoretisch vorzuberei-

ten. Erfreuliche 94,5 % der Befragten pla-

nen, die Freischaltung zu den Lerninhalten 

auch für die Prüfungsvorbereitung zu nut-

zen. Hier zeigt sich ein beabsichtigter 

Mehrwert der ÜA. 

Überraschend hoch ist die Teilnahme an 

den zum Teil in sehr komplexer Sprache 

geschilderten freiwilligen Aufgaben. Hier 

war sogar eine Aufstockung der geplan-

ten tutoriellen Betreuung erforderlich.

Weniger erfreulich fielen die Bewertungen 

der Unterstützung durch die Ausbildungs-

stätten aus. So berichten jeweils gut 50 % 

der Befragten, sie seien weder hinsichtlich 

der technischen Ausrüstung noch der In-

halte und zeitlichen Absprachen von ihren 

Arbeitgebern unterstützt worden.

Rückmeldungen aus Berufsschu-

len und Praxen unterschiedlich

Mündliche Rückmeldungen einer großen 

Berufsschule in Frankfurt besagen, dass 

nach anfänglichen Schwierigkeiten hin-

sichtlich der Zugänge und der Bedienung 

der Tools (ILIAS) der Ablauf nun reibungs-

los sei; die Auszubildenden seien angetan. 

Leider kämen aber auch hier deutliche 

Klagen über eine mangelnde Freistellung 

zur Erarbeitung der Lerninhalte durch ei-

nige Ausbildungsstätten.

Passend hierzu fielen spontane Rückmel-

dungen aus den Praxen insgesamt spärlich 

aus; vereinzelt wurde Bedauern über den 

Verlust einer weiteren Präsenzwoche ge-

äußert. Diese wird auch von 43,4 % der 

Schülerinnen und Schüler gewünscht – 

hier allerdings zusätzlich zum jetzt beste-

henden Angebot. Ein größerer Teil von 

gut 50 % ist mit Umfang und Dauer der 

ÜA zufrieden.

Fazit

Die Überbetriebliche Ausbildung erfreut 

sich bei den Beteiligten weiterhin großer 

Beliebtheit, die Bewertung der Lerninhal-

te und ihre Anwendbarkeit in der eigenen 

Berufspraxis sind ausgesprochen hoch.

Der neue E-Lernabschnitt B ist nun gut 

implementiert, akzeptiert und wird als zu-

sätzliche Hilfe bei der Prüfungsvorberei-

tung geschätzt. Freiwillige Aufgaben wer-

den erstaunlich gerne wahrgenommen; 

die Auszubildenden nutzen das Gesamt-

angebot nach eigenen, anonymen Anga-

ben zum überwiegenden Teil vollständig. 

Ausbildungspraxen könnten das Modul 

besser für die Wissensvermittlung nutzen. 

Ein Teil der Ausbildungsstätten muss sich 

um die Einhaltung der Verpflichtungen 

aus dem Ausbildungsverhältnis bemühen. 

Eine sinnvolle Absolvierung des Kurses ist 

nur durch entsprechende Freistellung 

möglich. Der Lehrgang B umfasst 41 Un-

terrichtseinheiten (à 45 Minuten) über ei-

nen Zeitraum von 15 Wochen, die entwe-

der während der Arbeitszeit in einem ru-

higen Setting oder im Rahmen von Frei-

stunden absolviert werden können. Auch 

der Zugang zu einem internetfähigen Ar-

beitsplatz ist Aufgabe der Ausbildungs-

stätten. 

Carl-Oelemann-Schule

Lernen im digitalen Transferprozess.
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Wie geht es weiter mit  

der Ausbildung insgesamt?

Die Situation des Arbeitsmarktes sowohl 

hinsichtlich der zur Verfügung stehenden 

Medizinischen Fachangestellten als auch 

deren Ausbildung ist ernst und gefährdet 

die ambulante medizinische Versorgung in 

ähnlichem Maße wie der Ärztemangel. 

Zwar ist die Zahl der neuen Ausbildungs-

verträge weiterhin erfreulich hoch, es 

kommt jedoch leider häufig zu Abbrüchen 

bereits im ersten und im zweiten Ausbil-

dungsjahr. Im letzten Ausbildungsjahr ha-

ben 27 bzw. 28,2 % der Teilnehmenden die 

schriftliche bzw. mündliche Abschlussprü-

fung nicht bestanden. Mitunter – und auch 

dies zunehmend häufiger – werden die jun-

gen Menschen trotz nicht bestandener 

Prüfung in den Praxen weiterbeschäftigt. 

Dies entspricht dem alten Berufsbild der 

„Sprechstundenhilfe“ – eine Anlernbe-

schäftigung, kein Ausbildungsberuf.

Es wird viel geklagt über die Auszubilden-

den – ihre schulische Vorbildung sei nicht 

gut und sie seien – insbesondere nach der 

SARS-CoV-2-Pandemie – häufig psychisch 

belastet. Auch sei die Anstrengungs- und 

Lernbereitschaft gesunken. Genaue Erhe-

bungen hierzu liegen nicht vor. Jedoch 

führen Abbrüche zu Frust bei allen Betei-

ligten und zunehmend negativer Bewer-

tung des Berufsbildes in den sozialen Me-

dien. Aufgaben für und Ansprüche an die 

MFA werden demgegenüber umfangrei-

cher und komplexer. 

Die Ausbildung muss attraktiver 

und besser strukturiert werden!

Im Herbst dieses Jahres wird voraussicht-

lich das Novellierungsverfahren zur Ak-

tualisierung des Berufsbildes starten. Es 

wird diese Novellierung der Inhalte jedoch 

nicht viel nützen, wenn nicht gleichzeitig 

die Attraktivität der Ausbildung spürbar 

erhöht wird. Hierzu gehören ganz we-

sentlich die kompetenzbasierte Struktu-

rierung und eine Erhöhung der didakti-

schen Flexibilität hinsichtlich der sehr un-

terschiedlichen Ausgangslernniveaus. 

Das Teebeutelsystem – also das Eintau-

chen in ein (medizinisches) Umfeld wäh-

rend eines festgelegten Zeitraums in der 

Hoffnung, anschließend ein brauchbares 

Gebräu zu erhalten – ein System, nach 

dem lange auch die Aus- und Weiterbil-

dung der Ärzteschaft in Deutschland orga-

nisiert war – ist obsolet!

Große MVZ sowie Kliniken tun sich struk-

turell leichter und sind daher oft die erste 

Adresse für junge, ehrgeizige Auszubil-

dende mit guten Schulabschlüssen.

Kleinere Praxen sind diesbezüglich im 

Nachteil und benötigen in der Konkurrenz 

um Fachkräfte Unterstützung.

Bei uns in Hessen ist die Ausbildung durch 

die strukturierte ÜA bereits attraktiver als 

andernorts, das haben auch angrenzende 

Bundesländer erkannt. Jedoch entstehen 

auf diese Weise drei Lernorte, deren Ver-

zahnung dringend intensiviert werden 

müsste. Lernfortschritte müssen für Aus-

bilder und Auszubildende mess- und nach-

vollziehbar sein, Auszubildende müssen 

ihre wachsenden Kompetenzen benennen 

und genießen können. Hier leistet die an-

gemessene digitale Aufbereitung der 

Lerninhalte einen wesentlichen Beitrag – 

z.B. in Form von kompetenzbasierten 

Logbüchern (Beispiel: paedcompenda 

MFA der Deutschen Gesellschaft für allge-

meine ambulante Pädiatrie DGAAP, das 

jedoch leider nicht den gesamten Lehr-

plan für die generalisierte Ausbildung um-

fasst. www.dgaap.de → news → ansicht).

Es kann an anderer Stelle sicher darüber 

nachgedacht werden, inwieweit alle in der 

Praxis anfallende Arbeiten von gut ausge-

bildeten Fachkräften ausgeübt werden 

müssen. Auszubildende sind jedoch keine 

billigen Arbeitskräfte; sie haben ein ver-

traglich vereinbartes Recht auf angemes-

sene Vermittlung der Lerninhalte.

Andere Kammern (z. B. die IHK) haben 

die Zeichen der Zeit verstanden, ebenso 

wie Bundes- und Landesregierung, die mit 

mehreren Förderprogrammen Gelder in 

Millionenhöhe zur Innovation von Ausbil-

dung mittels Digitalisierung bereitgestellt 

haben. Diese gilt es abzurufen, freilich un-

ter Bereitstellung des erforderlichen Ei-

genanteils (in der Regel ca. 10 % der Pro-

jektgesamtsumme). Förderfähig sind 

auch personelle Ressourcen, um die Mam-

mutaufgabe professionell anzugehen.

Die Rolle der Landesärztekammer 

Hessen

Könnte die Landesärztekammer Hessen 

(LÄKH) hier nicht Akteur sein? Die Be-

rufsverbände der MFA definieren ihre Auf-

gaben anders. Einzelne Berufsverbände 

wie Pädiater und Allgemeinmediziner ha-

ben einen Aufschlag gemacht, der aber 

nicht den gesamten common trunk der 

generalisierten Ausbildung abbildet. Das 

allgemeine Klagen über die junge Genera-

tion mag entlasten, wird aber an der deso-

laten Situation nichts ändern. 

In Hessen haben wir mit der Carl-Oele-

mann-Schule gute Ausgangsbedingun-

gen, um uns auch einer Überarbeitung 

und Neustrukturierung der gesamten 

Ausbildung anzunehmen – zur Unterstüt-

zung der Ausbildungsorte und der not-

wendigen qualitativen und didaktischen 

Verbesserung der Gesamtausbildung. 

Barbara 

Mühlfeld

Fachärztin für  

Kinder- und  

Jugendmedizin,

Mitglied im Berufs-

bildungsausschuss 

und im Ausschuss 

Überbetriebliche Ausbildung, 

 beide Landesärztekammer Hessen 

Diese und zwei weitere Grafiken dazu 

finden Sie in unserer Online-Ausgabe 

unter den Literaturverzeichnissen. 

Carl-Oelemann-Schule
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Neue Serie Teil 1: „Keimreise“ – der Infektion auf der Spur 

 Antibiotika richtig einsetzen:  

Früher alles Cipro – heute alles Fosfo? 

Dr. med. Rolf Tessmann, Dr. Rüdiger Warlich, Prof. Dr. med. Ursel Heudorf 

Noch vor einigen Jahren hatte Ciprofloxa-

cin Hochkonjunktur. Im Hessischen Ärzte-

blatt wurde bereits 2015 vor dem großzü-

gigen Einsatz dieser Substanz auch bei un-

kompliziertem Harnwegsinfekt wegen der 

zunehmenden Resistenzen gewarnt [5]. 

Das war noch bevor die Rote Hand Briefe 

zu Fluorchinolonen in den Jahren 2018 

und 2019 veröffentlicht wurden. Diese 

warnten vor den Risiken von Aortenaneu-

rysmen und -dissektionen, schwerwiegen-

den Nebenwirkungen auf das periphere 

und zentrale Nervensystem sowie Seh-

nenrupturen [6, 7]. All diese Informatio-

nen und verschiedene Publikationen 

[8, 9] zu diesem Thema halfen dabei, dass 

der Einsatz der Fluorchinolone im nieder-

gelassenen Bereich der Kassenärzte in 

Hessen deutlich und nachhaltig abgenom-

men hat– von 346.741 Verordnungen im 

Jahr 2015 auf 149.217 Verordnungen im 

Jahr 2023. 

Nun ist Fosfomycin oral das am häufigs-

ten eingesetzten Antibiotikum bei un-

komplizierten Harnwegsinfektionen der 

Frau in der niedergelassenen Praxis – ein 

Grund zur Sorge, denn …

… inzwischen hat Fosfomycin-Trometa-

mol – 3 g Fosfomycin zur oralen (= p. o.) 

Einmaltherapie [10] – einen rasanten, 

aber bedenklichen „Siegeszug“ angetre-

ten: die Verordnungszahlen in den Kas-

senarztpraxen in Hessen nahmen von 

61.368 im Jahr 2013 bis zum Jahr 2019 auf 

133.361 zu und bleiben seither auf hohem 

Niveau weitgehend stabil (2023: 

121.823) (Abb. 1). 

Dies mag auf zwei Gründe zurückzufüh-

ren sein: 

Zum einen ist eine einmalige Gabe Fosfo-

mycin p. o. zur Behandlung einer unkom-

plizierten (!) Zystitis bei Frauen und 

weiblichen Jugendlichen ausreichend und 

auch ausschließlich hierfür zugelassen. 

Diese Anwendung ist leicht umzusetzen. 

Aber: oral eingenommen wird nur in den 

ableitenden Harnwegen eine therapeu-

tisch wirksame Konzentration erreicht. 

Infektionen anderer Organe können mit 

Fosfomycin oral nicht therapiert werden, 

da wirksame Plasma- oder Gewebespie-

gel nach p. o.-Gabe nicht erreicht werden 

[11].

Fort- und Weiterbildung

Abb. 1: Verordnungen (VO) bzw. Arzneimittelrezepte (ausgenommen zahnärztliche Verordnungen) in 

Hessen, die von den Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in Apotheken eingelöst 

und gemäß § 300 Abs. 2 SGB V erfasst wurden. (Daten von Firma Insight Health GmbH & Co. KG,  

Waldems-Esch, für die Kassenärztlichen Vereinigung Hessen zur Verfügung gestellt).
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„Keimreise“ – der Infektion auf der Spur: Ziel der neuen losen 

Serie im Hessischen Ärzteblatt ist die fächerübergreifende In-

formation zu Infektionserkrankungen sowie deren Verursa-

chern – mit konkreten Handlungsanweisungen und Therapie-

vorschlägen aus der Praxis, für die Praxis. 

Geboren wurde die Idee der Serie in der Antibiotic-Steward-

ship-AG des MRE-Netzes-Rhein-Main. Die ABS-AG definierte 

einen gemeinsamen Standard zum Umgang mit der Staphylo-

coccus aureus-Bakteriämie (SABak) [1]. Bedingt vor allem 

durch bessere Lebensbedingungen, Impfungen und Antibioti-

katherapie wurden in den Industrienationen Infektionskrank-

heiten im 20. Jahrhundert als immer weniger bedrohlich wahr-

genommen. [2] Nun tritt ein „Sinneswandel“ ein! Es „entste-

hen“ neue Infektionskrankheiten, bekannte breiten sich aus 

oder verändern sich in nicht vorhersehbarer Weise. Bedingt 

durch schnelles Bevölkerungswachstum, zunehmende Mobili-

tät, veränderte Tierzucht und -haltung sowie Klimaverände-

rung kommt es zu einer Zunahme zoonotischer Erreger, die 

vom Tier auf den Menschen übertragen werden und das Po-

tenzial von Epidemien oder gar Pandemien haben. [3] Gleich-

zeitig erschweren zunehmend Bakterien mit Antibiotikaresis-

tenzen die Therapie von (schweren) Infektionen. [4]

Schließlich treffen Infektionserreger zunehmend auf Patien-

ten mit Immunsuppression oder implantierten Fremdmateria-

lien. Lassen Sie uns die neue Artikelserie zu einer aktiven 

Plattform werden! Wir freuen uns über praxisnahe Beiträge 

rund um das Thema Infektion, Kontakt per E-Mail an: 

haebl@laekh.de  Dr. med. Rolf Teßmann
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Zum anderen steht Fosfomycin in der Leit-

linie zur Behandlung ambulant erworbe-

ner unkomplizierter Harnwegsinfektionen 

[12] an erster Stelle; die Reihung ist je-

doch keine Reihung der Empfehlung, son-

dern schlicht dem Alphabet geschuldet, 

wonach Fosfomycin vor den anderen emp-

fohlenen Antibiotika Nitrofurantoin, Ni-

troxolin und Pivmecillinam genannt wird. 

Das suggeriert möglicherweise, dass es 

das Mittel der ersten Wahl sei. Tatsächlich 

sind Pivmecillinam und auch Nitrofuran-

toin (bei guter Nierenfunktion) aber die 

besseren Alternativen. Die Vorteile von 

Pivmecillinam sind in der fehlenden Ein-

schränkung bei reduzierter Nierenfunkti-

on, den besseren Daten zur Gabe bei 

Schwangeren, der Zulassung bei Kindern 

bereits ab dem 6. Lebensjahr und der Zu-

lassung für Männer und Frauen zu sehen. 

Und auch das über viele Jahre eingesetzte 

Cotrimoxazol hat bei unkomplizierten 

Harnwegsinfektionen eine bessere Wirk-

samkeit als die Daten der deutschen Anti-

biotikaresistenz-Surveillance vermuten 

lassen [13, 14]. Aktuelle Ergebnisse einer 

bundesweiten Studie zur Erreger-Resis-

tenzsituation bei der unkomplizierten 

Harnwegsinfektion von Frauen und weibli-

chen Jugendlichen zeigen für E. coli, dem 

häufigsten Erreger von Harnwegsinfektio-

nen, dass alle untersuchten Antibiotika 

weiterhin zu empfehlen sind – mit Aus-

nahme von Trimethoprim und Cotrimoxa-

zol bei rezidivierenden Harnwegsinfektio-

nen (Tab. 1) [14]. 

Auch wenn die Verträglichkeit von Fosfo-

mycin als gut angegeben wird und bislang 

die Resistenzraten noch (?) niedrig sind 

[15], ist der weit verbreitete p. o.- Einsatz 

dieser Substanz mit Sorge zu sehen, denn: 

Fosfomycin intravenös (i. v.) ist für viele 

schwere Infektionen ein besonderes und 

unverzichtbares Antibiotikum [16–18]. 

Aktuelle Verbrauchsdaten des Robert 

Koch Instituts zeigen, dass die orale Gabe 

von Fosfomycin bei unkomplizierten 

Harnwegsinfektionen leider auch in Klini-

ken auf dem Vormarsch ist; der p. o. Ein-

satz hat sich zwischen 2015 und 2022 

mehr als verdoppelt (Abb. 2). Hier müs-

Fort- und Weiterbildung

Abb. 2: i. v. und p. o.-Fosfomycin-Verbrauch in DDD/100 PT in Kliniken (Alle Kliniken, die an AVS –  

Antibiotika-Verbrauchs-Surveillance teilnehmen; DDD (engl. defined daily dose/Tagestherapiedosis) 

ist eine rechnerische Größe der mittleren Tagesdosis eines Wirkstoffs bei Erwachsenen; hier berechnet 

auf 100 Patiententage (PT) zur Ermittlung der Verbrauchsdichte). [28] 

1. Wahl

2. Wahl 

Antibiotikum

Pivmecillinam

Fosfomycin

Nitrofurantoin

Nitroxolin

Trimethoprim

Cefpodoxim

Norfloxacin

Ofloxacin

Levofloxacin

Ciprofloxacin

Cotrimoxazol

nicht rezivierender HWI 

resistent 

%

2,9

0,7

0,7

0

14,7

0

n.a

n.a. 

5,1

5,1

13,1

% (95%-KI)

1,1 – 7,3

0,1 – 4,1

0,1 – 4,1

0,0 – 35,4

9,7 – 21,6

0,0 – 24,2

n.a

n.a. 

2,5 – 10,2

2,5 – 10,2

8,6 – 19,8

rezidivierender HWI 

resistent 

%

2,5

1,3

2,5

0

25

15,4

n.a

n.a. 

10

12,5

21,5

% (95%-KI)

0,7 – 8,7

0,2 – 6,7

0,7 – 8,7

0,0 – 24,2

16,8 – 35,5

4,3 – 42,2

n.a

n.a. 

5,2 – 18,5

6,9 – 21,5

13,9 – 31,8

Tab. 1: Unkomplizierte Harnwegsinfektionen bei Frauen – gefundene Resistenzen bei E. coli – Nachweise im Urin – im Südwesten Deutschlands (Hessen,     

Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg), 2019 – 2021 (nach [23])
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Fort- und Weiterbildung

sen die gleichen Kritikpunkte wie beim 

ambulanten p. o.-Einsatz angeführt wer-

den. Gerade im Krankenhaus gibt es kei-

nerlei Gründe, die einer Kurzzeittherapie 

mit einem alternativen Antibiotikum ent-

gegenstehen.

… Fosfomycin i. v. ist ein Reserve-Antibio-

tikum für die Behandlung schwerer Infek-

tionen im Krankenhaus, dessen Wirksam-

keit nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt 

werden darf! 

Als Breitspektrumantibiotikum vom Ep-

oxid-Typ hat es keine Verwandtschaft mit 

anderen Antibiotika, so dass keine Kreuz-

resistenzen mit anderen Antiinfektiva zu 

erwarten sind [11]. Das Wirkspektrum ist 

sehr breit und umfasst sowohl grampositi-

ve als auch gramnegative Erreger. Es wirkt 

gegen multiresistente gramnegative 

(MRGN) – Bakterien wie beispielsweise 

E. coli, Citrobacter spp., Haemophilus in-

fluenzae, Proteus mirabilis, Salmonellen, 

Shigellen, Serratia marcescens, Klebsiella 

spp., Pseudomonas aeruginosa ebenso 

wie gegen grampositive Erreger wie Sta-

phylococcus aureus – einschl. MRSA 

(= Methicillin-resistenter Staphylococcus 

aureus) – und Streptokokken. 

Auch die i. v. Verträglichkeit ist gut bewer-

tet, in der Klinik muss während der Thera-

pie am ehesten auf eine Hypernatriämie 

und Hypokaliämie geachtet werden [11].

Die Minimaldosierung von Fosfomycin i. v. 

beträgt nach neuen EMA-Festlegungen 

12 g/Tag, jeweils aufgeteilt auf 2–3 Ein-

zelgaben. Eine bakterielle Meningitis soll 

mit 16 bis 24 g/Tag, aufgeteilt auf 3–4 

Einzelgaben i. v. behandelt werden 

[19–21].

Fosfomycin ist bakterizid; es tötet die Bak-

terien ab, indem es deren Zellwandsynthe-

se irreversibel hemmt [11]. Klinisch außer-

ordentlich bedeutsam ist die hohe Fosfo-

mycin-Empfindlichkeit bei ESBL (= Exten-

ded Spectrum Beta-Laktamasen, die durch 

eine Mutation der gewöhnlichen Beta-Lak-

tamase entstehen und Bakterien gegen ei-

ne Reihe von Beta-Laktam-Antibiotika re-

sistent machen.) – und Carbapenema-

se-(4 MRGN) -bildenden E. coli oder Kleb-

siella-Spezies [16]. Und: Das kleine Mole-

kül penetriert extrem gut in nahezu jedes 

(!) – auch schwer erreichbare –Gewebe 

wie Knochen/Gelenke und sogar in das 

zentrale Nervensystem, selbst in stark ent-

zündete Organe [11]. Aufgrund dieser Ei-

genschaften hat die Weltgesundheitsorga-

nisation (WHO) Fosfomycin i. v. schon im 

Jahr 2018 als „Reserve-AB“ eingestuft 

[22]. 

Diese „Reserve-Antibiotika“ sind definiert 

als dringend benötigte Therapieoptionen, 

die insbesondere bei schweren Infektio-

nen (mit multiresistenten Bakterien) wir-

ken müssen. Voraussetzung hierfür ist al-

lerdings, dass diese nie unkritisch und oh-

ne strenge Indikation angewendet werden 

[22]. Auch die Europäische Arzneimittel-

Agentur (EMA) empfiehlt seit 2020 [19], 

die Anwendung von Fosfomycin einzu-

schränken und Fosfomycin i. v. nur noch 

zur Behandlung schwerer Infektionen zu 

verwenden, wenn andere Antibiotikabe-

handlungen nicht (mehr) geeignet sind 

[23, 24]. Sowohl in der empirischen wie 

auch in der gezielten Therapie sind die 

wesentlichen Indikationen für alle Alters-

gruppen u. a.: infektiöse Endokarditiden, 

Knochen- und Gelenkinfektionen, im 

Krankenhaus erworbene (beatmungsas-

soziierte) Pneumonien, komplizierte 

Haut- und Weichteilinfektionen, bakteriel-

le Meningitiden, komplizierte intraabdo-

minale Infektionen und Blutstrominfektio-

nen bis hin zur Sepsis [25]. 

Dabei hat Fosfomycin eine synergistische 

Wirkung mit anderen Antibiotikaklassen, 

einschließlich β-Laktamen, Aminoglykosi-

den, Lipopeptiden und Fluorchinolonen. 

Insbesondere, um Resistenzen zu vermei-

den, soll Fosfomycin nie als Monothera-

peutikum, sondern immer in Kombination 

mit anderen AB eingesetzt werden! Als 

Kombinationspartner wirkt es aber – häu-

fig als letzte Therapie-Option – oft als Le-

bensretter bei der Behandlung von schwe-

ren Infektionen mit multiresistenten Erre-

gern, wie MRSA, vancomycinresistenten 

Enterokokken (VRE), ESBL- und zum Teil 

auch Carbapenemase-bildenden Erregern 

[11, 26, 27]. 

Dies ist der wesentliche Grund, warum in-

fektiologisch tätige Ärzte mit Sorge auf 

die hohen p. o. Verordnungszahlen von 

Fosfomycin abseits schwerer Krankheits-

bilder blicken.

Fazit

• Fosfomycin ist ein  

Breitspektrum-Reserveantibiotikum  

zur i. v. Anwendung.Abb. 3: Fosfomycin „auf einen Blick“ 

Q
u

e
ll
e

: 
in

 A
n

le
h

n
u

n
g

 a
n

: 
G

e
s
u

n
d

h
e

it
s
re

fe
r
a

t
 L

a
n

d
e

s
h

a
u

p
t
s
t
a

d
t
 M

ü
n

c
h

e
n

 (
G

S
R

)

Reserveantibiotikum Fosfomycin



Hessisches Ärzteblatt 6/2024 | 335

Fort- und Weiterbildung

• Fosfomycin hat als Epoxid-Antibiotikum 

(AB) keine Verwandtschaft mit anderen 

AB und weist (i. v. verabreicht) durch das 

geringe Molekulargewicht eine extrem 

gute Gewebepenetration auf.

• Fosfomycin kann nicht alles, aber i. v. ver-

abreicht – immer in Kombination mit an-

deren AB – ist es häufig der letzte Lebens-

retter bei komplizierten Infektionen.

• Derzeit zeigt Fosfomycin glücklicherwei-

se noch wenige Resistenzen bei der i. v.-

Behandlung schwerwiegender Infektio-

nen, auch solcher, die durch die deutlich 

steigende Zahl von 4 MRGN Erregern 

ausgelöst wurden.

• Aus Sicht der Autoren macht es keinen 

Sinn, dieses wertvolle i. v.-Reserve(!)-AB 

bei unkomplizierten Infektionen der ab-

leitenden Harnwege p. o. – noch dazu 

mit schlechter oraler Resorption – ein-

zusetzen. Insbesondere mit Pivmecilli-

nam oder Nitrofurantoin (dies gilt mit 

Einschränkungen auch für Cotrimoxa-

zol) stehen hierfür geeignete Alternati-

ven zur Verfügung.

→ Hier tut ein Umdenken not.

Dr. med. Rolf Teßmann

 Ltd. Arzt Krankenhaushygiene, Ärztlicher 

Laborleiter

 BG Unfallklinik Frankfurt am Main

ABS-AG im MRE-Netz Rhein-Main

Dr. Rüdiger Warlich

Chefapotheker 

Fachapotheker für Klinische Pharmazie

|A|B|S| Experte (DGI), 

Sana Klinikum Offenbach

ABS-AG im MRE-Netz Rhein-Main

Prof. Dr. med. Ursel Heudorf

Ärztin für Öffentliches Gesundheitswesen,

ABS-AG im MRE-Netz Rhein-Main

Kontakt und Anmeldung für die ABS-AG: 

E-Mail: monika.bachus@bgu-frankfurt.de,  

Fon: 069 475 1542

Informationen zum MRE-Netz: 

www.mre-rhein-main.de

Vorbereitet auf den Ernstfall

Für die Fußball-EM üben auch Feuerwehr, Gesundheitsamt, Kliniken & Co

Die UEFA-Fußball-Europameisterschaft in 

Deutschland startet am 14. Juni, am 17. Ju-

ni findet mit der Partie Belgien gegen Slo-

wakei das erste Spiel in Frankfurt am Main 

statt.  Neben hohen Sicherheitsstandards 

sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Klini-

ken auf alle möglichen Szenarien vorberei-

tet, wie Brandrat Florian Grün, Leiter der 

Steuergruppe EURO24 bei der Branddirek-

tion Frankfurt erklärt. Grün: „Die Branddi-

rektion als Träger von Feuerwehr und Ret-

tungsdienst bereitet sich auf Basis eines 

bundesweit abgestimmten Szenarienpa-

piers auf das Turnier vor. Um die gesteck-

ten Ziele zu erreichen, werden Dienstzei-

ten von Rettungsmitteln verlängert oder 

Einheiten zusätzlich in den Dienst genom-

men. Unterstützung kommt aus den an-

grenzenden Landkreisen und Städten, die 

auf unsere Anforderung Katastrophen-

schutzeinheiten bereitstellen.“

Dafür wurden auch reale Übungen abge-

halten, in denen die umgebenden Kliniken 

miteingebunden waren. Die trainierten 

Szenarien umfassten nicht nur unzählige 

Verletzte, sondern zusätzlich auch Men-

schen im Main, Verkehrsunfälle, Brände 

und Gefahrstoffaustritte. Fiktives Unwet-

ter forderte in den Übungen zusätzliche 

Aufmerksamkeit. Somit wurde auch die 

Räumung von Fanflächen zusammen mit 

der Polizei koordiniert. 

Das Gesundheitsamt Frankfurt war dabei 

von Anfang an in die Erstellung des Teil-

konzeptes Sicherheit eingebunden. Zu-

sammen mit der Branddirektion war 

das Gesundheitsamt in der Arbeitsgruppe 

„Rettung und medizinische Versorgung“ 

aktiv. Dort wurden sowohl für das Stadion 

als auch für die Innenstadt inklusive der 

Fanzone und für die UEFA-Standorte alle 

Belange des Brandschutzes, des Rettungs- 

und Sanitätsdienstes und der medizini-

schen Versorgung einschließlich des er-

forderlichen Transportes in Kliniken aus-

gearbeitet. Auch Fragen des Gesundheits-

schutzes, insbesondere des Infektions-

schutzes, standen auf der Agenda. Darü-

ber hinaus bringe das Gesundheitsamt sei-

ne bevölkerungsmedizinischen Expertisen 

z. B. auch im Rahmen eines Hitzekonzep-

tes ein, so Brandrat Grün.

Bei der EM sind aufgrund des Wegfalls der 

Stehplätze wegen UEFA-Vorgaben nur 

48.000 Menschen im Stadium (regulär: 

58.000) zugelassen, durch Fanmeilen und 

Public Viewing werden aber bei den insge-

samt fünf Spielen in Frankfurt mehr Besu-

cher  erwartet.  Lukas Reus

Forum
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Die Literaturhinweise finden sich auf unserer Website www.laekh.de unter der Rubrik „Hessisches Ärzteblatt“.
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Kinderbetreuung für Kinder von 3 bis 8 Jahren

Telefonische Informationen: Christina Ittner, Akademie, Fon: 06032 782-223

Innere Medizin

Aktuelle Diabetologie

In Kooperation mit der Hess. Diabetes Gesellschaft (HDG) – 

Regionalgesellschaft Hessen der Deutschen Diabetes Gesell-

schaft e. V. (DDG); zertifizierte DMP-Fortbildung Diabetes  

mellitus Typ 2 

Teile 1 & 2: Mi., 18. September 2024 5 P

 Live-Online-Veranstaltung

Gesamtleitung:  Dr. med. M. Eckhard

Gebühr:  99 € (Akademiemitglieder 89,10 €)

Auskunft/Anmeldung: A. Zinkl, Fon: 06032 782-218 

 E-Mail: adelheid.zinkl@laekh.de 

EKG-Kurs

Fr., 05.–Sa., 06. Juli 2024 18 P

Gebühr:  484 € (Akademiemitglieder 435,60 €)

EKG-Refresher

Mi., 28. August 2024 9 P

Gebühr:  220 € (Akademiemitglieder 198 €)

Leitung: Prof. Dr. med. J. Ehrlich

Auskunft/Anmeldung: S. Holler, Fon: 06032 782-226 

 E-Mail: susanne.holler@laekh.de 

Rheuma an einem Tag  

In Kooperation mit der Kerckhoff-Klinik Bad Nauheim

Mi., 30. Oktober 2024 5 P 

 Gesamtleitung:  Prof. Dr. med. U. Lange, Bad Nauheim

Gebühr:  88 € (Akademiemitglieder kostenfrei)

Auskunft/Anmeldung: H. Cichon, Fon: 06032 782-209, 

 E-Mail: heike.cichon@laekh.de

Alternative bedarfsorientierte betriebsmedizinische 

Betreuung von Arztpraxen (AbBA)

In Kooperation mit der Berufsgenossenschaft für Gesundheits-

dienst und Wohlfahrtspflege (BGW)

FOBI Aufbauschulung  Mittwoch, 19. Juni 2024

FOBI Aufbauschulung  Mittwoch, 18. September 2024

MIMA Erstschulung  Mittwoch, 09. Oktober 2024

Gebühr:  je 176 € (Akademitgl. 158,40 €)

Leitung:  Dr. med. A. Rauch

Auskunft/Anmeldung: L.Wahl, Fon: 06032 782-222

 E-Mail: laura.wahl@laekh.de

I. FORTBILDUNG 

Bitte beachten Sie die Allgemeinen Hinweise

Begutachtung

Medizinische Begutachtung

Modul II: Sa., 12. Oktober 2024 8 P

Gebühr:  220 €  (Akademiemitgl. 198 €)

Verkehrsmedizinische Begutachtung 

Modul I–III: Fr., 21.–Sa., 22. Juni 2024  12 P

Modul IV: Fr., 01.–Sa., 02. November 2024  12 P

Modul V: Sa., 02. November 2024  4 P

Gebühren:  

Modul I–III, IV je  363 €   (Akademiemitgl. 326,70 €)

Modul V  121 € (Akademiemitgl. 108,90 €)

Leitung:  Prof. Dr. med. H. Bratzke

Auskunft/Anmeldung: J. Jerusalem, Fon: 06032 782-203

 E-Mail: joanna.jerusalem@laekh.de

Kinder- und Jugendmedizin

Pädiatrie „State of the Art“ – 

Allergologie und Hyperreagibilität; 

Kinder- und Jugendpsychiatrie

Mi., 19. Juni 2024 6 P

Leitung:  PD Dr. med. L. Schrod

Gebühr: 88 € (Akademiemitglieder kostenfrei)

Auskunft/Anmeldung: A. Zinkl, Fon: 06032 782-218 

 E-Mail: adelheid.zinkl@laekh.de

Rechtsmedizin

Leichenschau

Kurs besteht aus vier Teilen, die nur gemeinsam gebucht 

 werden können.

Mi., 18. September 2024, Mi., 25. September 2024,

Mi., 02. Oktober 2024 und Mi., 09. Oktober 2024

Gebühr: 220 €  (Akademiemitgl. 198 €)

Leitung:  Prof. Dr. med. M. Verhoff

Ort: Frankfurt, Institut für Rechtsmedizin

Auskunft/Anmeldung:  S. Scherbel, Fon: 06032 782-283

 E-Mail: sandra.scherbel@laekh.de

Akademie für Ärztliche Fort- und Weiterbildung
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Infektiologie

Antibiotic Stewardship (ABS)

Modul II – Aufbaukurs „Infektiologie“

Mo., 07.–Fr., 11. Oktober 2024 

Leitung: PD Dr. med. B. Jahn-Mühl

  Dr. med. J. Kessel

Gebühr:  1.210 € (Akademiemitgl. 1.089 €)

Auskunft/Anmeldung:  H. Cichon, Fon: 06032 782-209 

 E-Mail: heike.cichon@laekh.de

Hygiene und Umweltmedizin,  

Öffentliches Gesundheitswesen 

Hygienebeauftragte/r Ärztin/Arzt

Mo., 02.–Fr., 06. September 2024 40 P

Mo. & Fr. Live-Online,  Di.–Do. Lahn-Dill-Klinik, Wetzlar

Leitung:  D. Ziedorn

Gebühr:  1.078 € (Akademiemitgl. 970,20 €)

Hygienebeauftragte/r Ärztin/Arzt: Refresher

Mi., 13. November 2024 (  Live-Online) 

Leitung:  D. Ziedorn

Gebühr:  220 € (Akademiemitglied 198 €)

Neues aus dem ÖGD, nicht nur für den ÖGD 

Mi., 30. Oktober 2024 

Leitung:  Prof. Dr. med. U. Heudorf, 

  Ltd. Med. Dir. Dr. med. J. Krahn 

Gebühr:  88 € (Akademiemitgl. kostenfrei)

Auskunft/Anmeldung:  H. Cichon, Fon: 06032 782-209 

 E-Mail: heike.cichon@laekh.de

Ethikberatung im Gesundheitswesen

Gemäß dem Curriculum AEM

Refresher Mi., 30. Oktober 2024

Gebühr:  275 € (Akademiemitgl. 247,50 €) 

Leitung:  Prof. Dr. med. C. Seifart

Auskunft/Anmeldung: K. Baumann, Fon: 06032 782-281

 E-Mail: katja.Baumann@laekh.de

Impfkurs

Sa., 16. November 2024 8 P

Leitung:  Prof. Dr. med. S. Wicker

Gebühr:  264 € (Akademiemitgl. 237,60 €)

Auskunft/Anmeldung: H. Cichon, Fon: 06032 782-209

 E-Mail: heike.cichon@laekh.de

Patientensicherheit und Qualitätssicherung

In Kooperation mit der Stabsstelle Qualitätssicherung, Versor-

gungsmanagement und Gesundheitsökonomie der LÄK Hessen

Mi., 18. September 2024 (Live-Online)

Leitung:  K. Israel-Laubinger

Gebühr:  142 €  

Auskunft/Anmeldung: C. Ittner. Fon: 06032 782-223, 

  E-Mail: christina.ittner@laehkh.de

Ultraschall

Doppler-Duplex-Sonographie der extrakraniellen  

hirnversorgenden Gefäße

Aufbaukurs

Theorie:  Do., 06.–Fr., 07. Juni 2024

Praktischer Teil:   Sa., 08. Juni 2024

Gebühr:    792 € (Akademiemitglieder 712,80 €)

Abschlusskurs Fr., 29.–Fr., 30. November 2024

Gebühr:  616 € (Akademiemitglieder 554,40 €)

Leitung: Prof. Dr. med. V. Hach-Wunderle

Abdomen und Retroperitoneum

Ultraschall Trainingstag 

Sa., 15. Juni 2024

Gebühr:  385 € (Akademiemitglieder 346,50 €)

Leitung:  Dr. med. T. Müller

Modul Interventioneller Ultraschall I

Do., 30. Oktober 2024

Leitung:  Prof. Dr. med. M.Friedrich-Rust

Gebühr:  385 € (Akademiemitglieder 346,50 €)

Ort: Frankfurt, Universitätsklinik 

Modul Schilddrüse II

Sa., 09. November 2024

Leitung:  Prof. Dr. med. J. Bojunga

Gebühr:  385 € (Akademiemitglieder 346,50 €)

Ort: Frankfurt, Universitätsklinik 

Auskunft/Anmeldung: J. Schwab, Fon: 06032 782-211

 E-Mail: juliane.schwab@laekh.de

Palliativmedizin

Refresher Palliativmedizin

Sa., 21. September 2024

Leitung: Dr. med. L. Fendel

Gebühr:  220 € (Akademiemitgl. 198 €)

Auskunft/Anmeldung:   S. Schubert-Wallmeyer 

  Fon: 06032 782-202,   E-Mail: 

 susanne.schubert-wallmeyer@laekh.de

Akademie für Ärztliche Fort- und Weiterbildung
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Notfall- und Intensivmedizin

Qualifikation Telenotarzt/Telenotärztin 

Mi., 10. Juli 2024 (Live-Online) und 

Fr., 12.–Sa. 13. Juli 2024

Beginn Telelernphase: 25.06.2024

Leitung:  J. Blau 

Gebühr:  1.399 € (Akademiemitgl. 1.259,10 €)

Auskunft/Anmeldung:   S. Schubert-Wallmeyer 

  Fon: 06032 782-202,   E-Mail: 

 susanne.schubert-wallmeyer@laekh.de

Symposium Oranienstein 2.0 – 

„Im Ernstfall: Was bedeutet Kriegsmedizin?“

Fr., 20. September 2024

Leitung:  Oberstarzt d. R.  Dr. med. U. Jürgens

Gebühr:  110 € (Akademiemitglieder: 99 €, 

 Angehörige Bundeswehr/ zentraler Sanitätsdienst im 

Geschäftsbereich d. Bundesministeriums Verteidigung: 45 €)

Ort:  Diez, Schloss Oranienstein

Auskunft/Anmeldung:  A. Flören, Fon: 06032 782-238

  E-Mail: andrea.floeren@laekh.de

Aufbauseminar Leitende Notärztin/ Leitender Notarzt

Sa., 02. November 2024 11 P

Leitung:  Dr. med. G. Appel, T. Winter

Gebühr:  352 €, (Akademiemitglieder 316,80 €)

Ort:  Kassel, Landesfeuerwehrschule

Auskunft/Anmeldung: P. Glitsch, Fon: 06032 782-219

    E-Mail: patrizia.glitsch@laekh.de 

Seminar Ärztlicher Bereitschaftsdienst (ÄBD)

Do., 07.–Sa., 09. November 2024 26 P

Leitung: Prof. Dr. med. R. Merbs,  M. Leimbeck

Gebühr:  638 € (Akademiemitglieder 574,20 €)

Auskunft/Anmeldung:   S. Schubert-Wallmeyer 

  Fon: 06032 782-202,   E-Mail: 

 susanne.schubert-wallmeyer@laekh.de 

Notfallmedizin machbar machen 

Mi., 13. November 2024 8 P

Leitung:  Prof. Dr. med. R. Merbs

Gebühr:  220 € (Akademiemitglieder 198 €)

Auskunft/Anmeldung: K. Baumann,   Fon: 06032 782-281, 

  E-Mail:  katja.baumann@laekh.de

51. Frankfurter Intensivmedizinisches Einführungsseminar       

In Kooperation mit dem Zentrum Innere Medizin                     

des Universitätsklinikums Frankfurt (UKF)

Mo., 07.–Fr., 11. Oktober 2024 

Leitung:  Prof. Dr. med. F. Finkelmeier, 

 Dr. med. A. Grünewaldt,   

 Dr. med. S. Heyl

Gebühr:  880 € (Akademiemitgl. 792 €) 

Ort:  Frankfurt, Universitätsklinikum

Auskunft/Anmeldung: A. Zinkl, Fon: 06032 782-218 

 E-Mail: adelheid.zinkl@laekh.de

Qualitätsmanagement

Moderation von Morbiditäts- & Mortalitätskonferenzen 

Do., 24.–Fr. 25. Oktober 2024   18 P

Telelernphase:  25.09-23.10.2024

Leitung:  Dr. med. K. Schneider

Gebühr:  528 € (Akademiemitglieder 475,20 €)

Ort: Frankfurt, Landesärztekammer

Auskunft/Anmeldung:  A. Candelo-Römer 

  Fon: 06032 782-227

 E-Mail: adiela.candelo-roemer@laekh.de

Fachkunde im Strahlenschutz

Spezialkurs Röntgendiagnostik 

Theorie:  Fr., 11.–Sa., 12. Oktober 2024   

Praktikum:  Di., 29. Oktober 2024  

Gebühr:  483 € (Akademiemitglieder 434,70 €) 

Ort Praktikum:    Frankfurt, KKH Nordwest 

Kenntniskurs – Theoretischer Teil: Sa., 02. November 2024

Gebühr:  126,50 € (Akademiemitgl. 113,85 €)

Aktualisierungskurs: Sa., 30. November 2024 (Live-Online) 

Gebühr:  242 € (Akademiemitglied 217,80€)

Leitung:  Prof. Dr. med. N. Naguib 

Auskunft/Anmeldung: A. Flören, Fon: 06032 782-238 

 E-Mail: andrea.floeren@laekh.de

Hämotherapie

Transfusionsverantwortliche/r Transfusionsbeauftragte/r

Leiter/in Blutdepot (16 UE) 16 P

Mo., 18. November 2024 (Live-Online) 

Beginn Telelernphase: 04.11.2024

Leitung: Dr. med. A. Opitz

Gebühr:   440 € (Akademiemitgieder 396 €)

Auskunft/Anmeldung: H. Cichon, Fon: 06032 782-209

 E-Mail: heike.cichon@laekh.de

Reisemedizinische Gesundheitsberatung 

Basisseminar

Fr., 31. Januar–Sa., 01. Februar 2025 und

Fr., 04.–Sa., 05. April 2025 

Leitung: Dr. med. U. Klinsing, Dr. med. C. Nagler

Gebühr:  792 € (Akademiemitgl. 712,80 €)

Auskunft/Anmeldung: J. Jerusalem, Fon: 06032 782-203

 E-Mail: joanna.jerusalem@laekh.de

mailto:andrea.floeren@laekh.de
mailto:patrizia.glitsch@laekh.de
mailto:adelheid.zinkl@laekh.de
mailto:adiela.candelo-roemer@laekh.de
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II. WEITERBILDUNG 

Bitte beachten Sie die Allgemeinen Hinweise

Akupunktur 

In Kooperation mit der Deutschen Ärztegesellschaft  

für Akupunktur e. V./DÄGfA. 

I. Teil Theorie (120 UE) 

G7-G8 Fr., 05.–Sa., 06. Juli 2024

G9-G10 Fr., 06.–Sa., 07. September 2024

G11-G12 Fr., 04.–Sa., 05. Oktober 2024

G13-G14 Fr., 29.–Sa., 30. November 2024

G15 Sa., 14. Dezember 2024

II. Teil Praktische Akupunkturbehandlungen (80 UE)

GP Fr., 05.–Sa., 06. Juli 2024

GP Fr., 06.–Sa., 07. September 2024

GP Fr., 04.–Sa., 05. Oktober 2024

Leitung:  Dr. med. J. Bachmann,   

 Dr. med. J. Vieregg

Gebühren:  Einzelkurs: 240 €

(Akademiemitglieder oder Mitglieder DÄGfA: 190€

Auskunft/Anmeldung:  C. Löffler, Fon: 06032 782-287,

 E-Mail: claudia.loeffler@laekh.de

  oder      A. Bauß, DÄGfA, 

   Fon: 089 71005-11,  

 E-Mail: bauss@daegfa.de

Allgemeinmedizin

Repetitorium Allgemeinmedizin (Hybrid-Veranstaltung)

Ideal für die Vorbereitung zur Facharztprüfung oder zur 

Auffrischung vorhandener Kenntnisse. 

Mo., 03.–Fr., 07. Juni 2024 40 P 

Gesamtleitung:  Dr. med. A. Wunder, Frankfurt

Gebühr:   671 €  (Akademiemitglieder 603,90€)

Ort:  Mo.–Do. Bad Nauheim,  Fr. Live-Online

Psychosomatische Grundversorgung 

für die Kurs-Weiterbildung Allgemeinmedizin 

 Kurs B-Modul II  Di., 05.–Mi., 06. November 2024 20 P  

Leitung:  Prof. Dr. med. C. Christ, Wiesbaden 

Gebühr: 418 € (Akademiemitglieder 376,20 €)

 Eine ermäßigte Teilnahmegebühr ist gültig für Akademiemit-

glieder und für die Teilnehmer des Weiterbildungskollegs der 

Kompetenzzentren Allgemeinmedizin Hessen. Teilnehmer, für 

die beides zutrifft, erhalten einen doppelten Rabatt.

Auskunft/Anmeldung:  J. Jerusalem, Fon: 06032 782-203

 E-Mail: joanna.jerusalem@laekh.de

Palliativmedizin

Fallseminar Modul II  Mo., 03.–Fr., 07. Juni 2024 40 P

Leitung: M.-S. Jost

Gebühr:   1092,50 € (Akademiemitgl. 983,25 €)

 Kurs-Weiterbildung Mo., 28. Oktober– 

 Fr., 01. November 2024 40 P

Leitung: G. Rietze,   C. Riffel,   Dr. med. S. Schiel 

Gebühr:  1092,50 € (Akademiemitgl. 983,25 €)

Fallseminar Modul III  Mo., 18.–Fr., 22. November 2024 40 P

Leitung: Dr. med. L. Fendel

Gebühr:   1207,50 € (Akademiemitgl. 1086,75 €)

Auskunft/Anmeldung:   S. Schubert-Wallmeyer 

  Fon: 06032 782-202,   E-Mail: 

 susanne.schubert-wallmeyer@laekh.de

Repetitorium Neurologie

Modul I:  Di., 05.–Do., 07. November 2024 22 P

Modul II  Di., 03.–Do., 05. Dezember 2024 22 P 

 je 1.+2. Tag Präsenz, 3. Tag Live-Online

Gesamtleitung: Prof. Dr. med. M. Kaps

Gebühren: je  423,50 €  (Akademiemitgl. 381,15 €)

Auskunft/Anmeldung: A. Zinkl, Fon: 06032 782-218 

 E-Mail: adelheid.zinkl@laekh.de

Sexualmedizin

 Basiskurs – Modul 1 (Teil A-C)

Fr., 31. Januar–Sa., 01. Februar 2025, Fr., 21. Februar 2025

Fr., 16.–Sa., 17. Mai 2025

Gebühr:  auf Anfrage  

 (Kurs nur als Ganzes buchbar)

Leitung:  Dr. med. U. Engelbach

Auskunft/Anmeldung: A. Flören, Fon: 06032 782–238

 E-Mail: andrea.floeren@laekh.de

Sozialmedizin und Rehabilitationswesen

 Modul I  Mo., 02.–Fr., 06. September 2024

Modul II  Mo., 09.–Fr. 13. September 2024

Gesamtleitung: Prof. Dr. med. U. Seifart, Marburg

Gebühren: je Modul 605 €  (Akamitglied 544,50 €)

Auskunft/Anmeldung:  C. Löffler, Fon: 06032 782-287,

 E-Mail: claudia.loeffler@laekh.de

Akademie für Ärztliche Fort- und Weiterbildung
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Akademie für Ärztliche Fort- und Weiterbildung

Termine und Terminänderungen tagesaktuell unter www.akademie-laekh.de

Psychosomatische Grundversorgung

30. Curriculum Psychosomatische Grundversorgung 

Der Kurs berechtigt zur Abrechnung der Leistungen im Rahmen 

der Psychosomatischen Grundversorgung (35100/35110).  

Es handelt sich um eine integrierte Veranstaltung. Enthalten 

sind 30 Stunden Reflexion der Arzt-Patienten-Beziehung (Ba-

lint), 30 Stunden Interventionstechniken und 20 Stunden 

Theorie. Die Balintgruppenarbeit ist in jeden Block inkludiert 

und somit bereits in den Teilnahmegebühren enthalten. 

Block 4:  Fr., 05.–Sa., 06. Juli 2024 16 P

Block 5:  Fr., 27.–Sa., 28. September 2024 16 P

Block 6:  Fr., 15.–Sa., 16. November 2024 16 P

Gebühren:  je Block 341 € 

  (Akademiemitgl. 306,90 €)

Leitung:  P. E. Frevert, 

 Dr. med. W. Merkle, Frankfurt  

Auskunft/Anmeldung:  A. Flören, Fon: 06032 782-238

  E-Mail: andrea.floeren@laekh.de

Repetitorium Innere Medizin

Ideal für die Vorbereitung zur Facharztprüfung 

Mo., 25.–Fr., 29. November 2024   

Gesamtleitung: Dr. med. M. Werfeling, 

 Prof. Dr. med. K.   U. Chow, 

 Prof. Dr. med. H. Manner

Gebühr ges.:  847 €  (Akamitgl., BDI,  DGIM 762,30 €)

Gebühr/Tag:  220 €  (Akamitgl., BDI,   DGIM 198 €)

Auskunft/Anmeldung:  A. Candelo-Römer

 Fon: 06032 782-227

 E-Mail: adiela.candelo-roemer@laekh.de

Manuelle Medizin

Zur Erlangung der Zusatzbezeichnung Manuelle Medizin

 müssen acht Kursblöcke besucht werden. 

 Modul VI:  Fr., 21.–Sa., 22. Juni 2024 50 P

 Fr., 28.–Sa., 29. Juni 2024

 Beginn Telelernphase: 21.05.2024 

Modul VII: Fr., 20.–Sa., 21. September 2024

  Fr., 27.–Sa., 28. September 2024 

 Beginn Telelernphase: 20.08.2024

Modul VIII: Fr., 01.–Sa., 02. November 2024   

 Fr., 08.–Sa., 09. November 2024 

 Beginn Telelernphase: 01.10.2024

Gebühr: je Modul 1.199 €  

 (Akademiemitgl. 1.079,10 €)

Leitung: Dr. med. R. Lüders, Wiesbaden

Auskunft/Anmeldung: C. Löffler, Fon: 06032 782-287

 E-Mail: claudia.loeffler@laekh.de

Spezielle Schmerztherapie

Modul III:  Fr., 07.–Sa., 08. Juni 2024 20 P

Leitung:   Dr. med. S. Moreau,   S. Stahlberg

Modul IV:  Fr., 30.–Sa., 31. August 2024 20 P

Leitung:  C. Drefahl,   Dr. med. W. Merkle

Modul II:  Fr., 01.–Sa., 02. November 2024 20 P

Leitung:  PD Dr. med. M. Gehling  

 Prof. Dr. med. M. Tryba

Gebühr:  je 429 € (Akademiemitgl. 386,10 €)

Auskunft/Anmeldung: A. Zinkl, Fon: 06032 782-218

 E-Mail: adelheid.zinkl@laekh.de

Ernährungsmedizin

Kurs-Weiterbildung 

Modul III Fr., 07.–Sa., 08. Juni 2024

Gebühr:  385 € (Akademiemitgl. 346,50 €)

Modul V (5a)  Fr., 05.–Sa., 06. Juli 2024

Modul V (5b) Fr., 06.–Sa., 07. September 2024

Modul V (5c) Fr., 01.–Sa., 02. November 2024

Gebühr:  1.210 € (Akademiemitgl. 1.089 €)

 Fallseminare 

Erst nach Abschluss der Kurs-Weiterbildung können

 die Fallseminare absolviert werden.

Modul IV  Mi. 05.–Sa. 08. Juni 2024

Beginn Telelernphase: 07. Mai 2024

Gebühr:   605 € (Akademiemitgl. 544,50 €)

Leitung:   Prof. Dr. med. Dr. oec. troph. U. Stein,

             Dr. med. K. Winckler, Frankfurt

Ort:  Mi./Fr. Live-Online,  

 Sa. Frankfurt LÄKH 

Auskunft/Anmeldung:   S. Schubert-Wallmeyer 

  Fon: 06032 782-202,   E-Mail: 

 susanne.schubert-wallmeyer@laekh.de 

Repetitorium Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Ideal für die Vorbereitung zur Facharztprüfung oder zur 

Auffrischung vorhandener Kenntnisse. 

Repetitorium Frauenheilkunde und Geburtshilfe 

 (Hybrid-Veranstaltung) 

Mi., 06.–Sa., 09. November 2024 

Gesamtleitung:   Prof. Dr. med. I. Meinhold-Heerlein 

Gebühr:  gesamt    704 € (Akademiemitgl. 634 €)

Einzelbuchung pro Tag:    220 € (Akademiemitglieder 198 €) 

Auskunft/Anmeldung: M. Ghaus, Fon: 06032 782-213 

 E-Mail: mariam.ghaus@laekh.de

mailto:andrea.floeren@laekh.de
mailto:adiela.candelo-roemer@laekh.de
mailto:claudia.loeffler@laekh.de
mailto:adelheid.zinkl@laekh.de
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Arbeitsmedizin

Weiterbildungskurs zum Erwerb der Gebietsbezeichnung  

Arbeitsmedizin in sechs Kursblöcken 

Modul 5:  Sa. 24. August 2024 und

 Mo., 02.–Fr., 06. September 2024 

 Beginn der Telelernphase: 30.07.2024

Modul 4:  Sa., 02. November 2024 und

  Mo., 11.–Fr., 15. November 2024

 Beginn der Telelernphase: 08.10.2024

 Modul 6:  Sa., 23. November 2024 und

  Mo., 02.–Fr., 06. Dezember 2024

 Beginn der Telelernphase: 29.10.2024

Gebühr: je 1.023 €  (Akademiemitgl. 920,70 €)

Gesamtleitung:  Prof. Dr. med. D. Groneberg, Frankfurt

Ort: Bad Nauheim und Live-Online

Auskunft/Anmeldung:  S. Scherbel, Fon: 06032 782-283

 E-Mail: sandra.scherbel@laekh.de

Sportmedizin

Modul 9:  Mo., 24.–Di., 25. Juni 2024

Modul 1:  Mi., 26.–Do., 27. Juni 2024

Modul 8:   Fr., 28.–Sa., 29. Juni 2024 

Modul 13:  Mo., 16.–Di., 17. September 2024

Modul 12:  Mi., 18.–Do., 19. September 2024

Modul 11:  Fr., 20.–Sa., 21. September 2024

Modul 3:  Mo., 18.–Di., 19. November 2024

Modul 5:   Mi., 20.–Do., 21. November 2024

Modul 10:  Fr., 22.–Sa., 23. November 2024

Leitung:  Prof. Dr. med. Dr. phil. W. Banzer

Ort: Frankfurt, Landessportbund eV.

Gebühren: je 363 € (Akademiemitgl. 326,70 €)

Auskunft/Anmeldung:  C. Winkler, Fon: 06032 782-208,

 E-Mail: caroline.winkler@laekh.de

Suchtmedizin

Ärztlich begleitete Tabakentwöhnung

 (Live-Online- Veranstaltung)

Qualifikationsmaßnahme: Module I–VI  : Fr., 05. Juli 2024

Gebühr:  396 € (Akademiemitglieder 356,40 €)

Aufbaumodul: Modul VII: Sa., 06. Juli 2024

Gebühr:  198 € (Akademiemitglieder 178,20 €)

Leitung: Prof. Dr. med. S. Andreas

Ort:  Frankfurt, LÄKH 

Auskunft/Anmeldung:  C. Winkler, Fon: 06032 782-208

 E-Mail: caroline.winkler@laekh.de

ALLGEMEINE HINWEISE

In der Regel werden Akademieveranstaltungen ohne Sponsoren 

durchgeführt. Interessenskonflikte der Veranstalter, der Refe-

renten und der Veranstaltungsleitung bestehen nicht. Abwei-

chungen werden auf der Internetseite der jeweiligen Veranstal-

tung angezeigt. Alle Veranstaltungen sind produkt- und dienst-

leistungsneutral. 

Programme: Kurzfristige Änderungen vorbehalten.

Anmeldung: Im Internet schnell und kostenfrei unter:

https://portal.laekh.de oder www.akademie-laekh.de 

möglich. Gerne können Sie sich auch schriftlich zu den Veran-

staltungen anmelden: Akademie für Ärztliche Fort- und Weiter-

bildung, Carl-Oelemann-Weg 5, 61231 Bad Nauheim, 

Fon: 06032 782-200, Fax: 06032 782-220.

 Erst nach Rücksendung Ihrer unterschriebenen Anmelde -

unterlagen ist Ihre Anmeldung verbindlich. Sie erhalten keine 

weitere Bestätigung. Bitte beachten Sie die Allgemeinen Ver-

tragsbedingungen und etwaige Teilnahmevoraussetzungen. 

Wenn Veranstaltungen kurzfristig abgesagt werden müssen, 

werden Sie von der Akademie benachrichtigt. 

Veranstaltungsort (sofern nicht anders angegeben): 

Bildungszentrum der Landesärztekammer Hessen,  

Carl-Oelemann-Weg 5, 61231 Bad Nauheim.

Kinderbetreuung: Für Kinder von drei bis acht Jahren freitags 

und samstags kostenfrei möglich! Telefonische Informationen: 

Fon: 06032 782-223, E-Mail: christina.ittner@laekh.de

Gebühr (sofern nicht anders angegeben): gilt inklusive  

Seminarunterlagen und Pausenverpflegung.

Teilnehmerzahl: Für alle Veranstaltungen gibt es eine Begren-

zung der Teilnehmerzahl. Gerne setzen wir Sie in diesem Fall auf 

die Warteliste oder informieren Sie zeitnah über die nächste 

Veranstaltung. 

Akademie-Mitgliedschaft: Akademiemitglieder zahlen in der 

Regel ermäßigte Gebühren für Akademieveranstaltungen und 

können kostenfrei an ausgewählten Veranstaltungen teilneh-

men. Bitte informieren Sie sich über:

 Fon: 06032 782-204,E-Mail: cornelia.thriene@laekh.de

Akademie online:

www.akademie-laekh.de

E-Mail: akademie@laekh.de

Akademie für Ärztliche Fort- und Weiterbildung
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Fachwirt/-in für ambulante medizinische Versorgung 

(FAW) – Geprüfte/-r Berufspezialist/-in  

für ambulante medizinische Versorgung 

Die höherqualifizierende Berufsbildung richtet sich an ausgebil-

dete Medizinische Fachangestellte, die eine neue Herausforde-

rung suchen und sich beruflich weiter qualifizieren möchten, 

insbesondere in den Bereichen Administration und Praxisma-

nagement. Die Module des Pflichtteils sind:

•  Lern- und Arbeitsmethodik 

•  Durchführung der Ausbildung

•  Qualitätsmanagement 

•  Arbeits- und Gesundheitsschutz

•  Kommunikation und Teamführung

•  Betriebswirtschaftliche Praxisführung

•  Informations- und Kommunikationstechnologien

•  Risikopatientinnen und Patienten sowie Notfallmanagement

Die Fortbildung besteht aus den Modulen des Pflichtteils und ei-

nem medizinischen Wahlteil. Nähere Informationen und Aner-

kennungsmöglichkeiten siehe Website. 

Termin FAW_2: ab 01.07.2024

Termin FAW_3: ab 30.09.2024

Kontakt: Karin Jablotschkin, Tel.: 06032 782-184, Fax -180

NEU: Gynäkologie und Geburtshilfe (GYN)  

80 Stunden

Wissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten von MFA im Bereich der 

fachspezifischen Versorgung von Patientinnen mit gynäkologi-

schen Erkrankungen sowie während Schwangerschaft und Still-

zeit werden mit diesem Lehrgang vertieft und erweitert. 

Termin (GYN): ab 28.08.2024

Gebühr: 785 € zzgl. 60 € Lernerfolgskontrolle

Zusätzlich sind die Kurse Kommunikation und Gesprächsfüh-

rung (PAT 1) und Wahrnehmung und Motivation (PAT 2) zu be-

legen.

Kontakt: Julia Werner, Fon: 06032 782-185, Fax: -180

Arbeitsmedizin/Betriebsmedizin (BET) 140 Stunden

Qualifizierte Medizinische Fachangestellte sollen Arbeitsmedizi-

ner durch die Übernahme von delegationsfähigen ärztlichen 

Leistungen entlasten. Das Fortbildungscurriculum „Arbeitsme-

dizin/Betriebsmedizin“ vermittelt hierzu die erforderlichen 

Kompetenzen. Die Fortbildung besteht aus einem 92-stündigen 

Theorieteil und einem 48-stündigen praktischen Teil: „Diagnos-

tische Verfahren“ in den Bereichen „Augen“, „Ohren“, „Herz-

Kreislauf“ und „Lunge“. 

Termin BET: ab 06.09.2024

Gebühr: 1.875 € zzgl. 60 € Lernerfolgskontrolle 

Kontakt: Katja Wuschke, Fon: 06032 782-176 Fax: -180

Neurologie und Psychiatrie (NP) 120 Stunden

Im Qualifizierungslehrgang werden Tätigkeiten vermittelt mit 

dem Ziel, bei der Behandlung und Begleitung von Patienten in 

der neurologischen und/oder psychiatrischen Praxis delegati-

onsfähige ärztliche Leistungen übernehmen zu können. 

Der fachtheoretische und fachpraktische Unterricht beinhaltet 

u. a. die Themen neurologische und psychiatrische Untersu-

chung und Befunderhebung, neurologische und psychiatrische 

Symptomlehre, Notfallmanagement, neurologische Krankheits-

bilder; Patienten- und Angehörigenbegleitung sowie psychiatri-

sche Krankheitsbilder. 

Termin NP: ab 30.08.2024

Gebühr: 1.050 € zzgl. 60 € Lernerfolgskontrolle 

Zusätzlich sind die Kurse Kommunikation und Gesprächsfüh-

rung (PAT 1) und Wahrnehmung und Motivation (PAT 2) zu be-

legen.

Kontakt: Katja Wuschke, Fon: 06032 782-176 Fax: -180

Ernährungsmedizin (ERM) 120 Stunden

In einem ernährungstherapeutischen Team sollen die fortgebil-

deten Mitarbeiter/-innen bei Maßnahmen der Koordination 

und Organisation von Präventionsleistungen sowie Therapie-

maßnahmen ernährungsbedingter Krankheiten qualifiziert un-

terstützen und delegierbare ärztliche Leistungen durchführen.

Termin (ERM): ab 17.09.2024

Gebühr: 1.050 € zzgl. 60 € Lernerfolgskontrolle

Zusätzlich sind die Kurse Kommunikation und Gesprächsfüh-

rung (PAT 1) und Wahrnehmung und Motivation (PAT 2) zu be-

legen.

Kontakt: Julia Werner, Fon: 06032 782-185, Fax: -180

Onkologie (ONK) 120 Stunden

Der Qualifizierungslehrgang zur qualifizierten Unterstützung 

der Ärztin/des Arztes bei der Behandlung und Betreuung von 

Onkologiepatienten in onkologischen Schwerpunktpraxen be-

steht aus mehreren Modulen:

Termin ONK PAL: ab 24.10.2024

Gebühr: 275 €

Termin ONK: ab 07.11.2024 

Gebühr: 665 € zzgl. 60 € Lernerfolgskontrolle

Zusätzlich sind die Kurse Kommunikation und Gesprächsfüh-

rung (PAT 1) und Wahrnehmung und Motivation (PAT 2) zu be-

legen.

Kontakt: Tanja Oberwallner, Fon: 06032 782-131, Fax: -180
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Injektionen/Infusionen (MED 3) 7 Stunden

Die Vorbereitung einer Injektion/Infusion steht neben den 

Übungen von Injektionstechniken im Mittelpunkt. Hierbei wer-

den die rechtlichen Aspekte zu delegationsfähigen ärztlichen 

Leistungen sowie u. a. die Forderungen der TRBA 250 vermittelt.

Termin MED 3: Sa., 21.09.2024, 09:30–16:00 Uhr

Gebühr: 125 €

Kontakt: Danuta Scherber, Fon: 06032 782-189, Fax: -180

EBM – Einführung in das ärztliche Abrechnungs- 

wesen (PAT 11) 7 Stunden

Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Berufsanfän-

ger/-innen und Wiedereinsteiger/-innen in den Beruf sowie an 

Mitarbeiter/-innen in der ärztlichen Praxis, für die das Tätig-

keitsgebiet der ärztlichen Abrechnung neu ist.

Termin PAT 11: Sa., 23.11.2024, 09:30–16:00 Uhr

Gebühr: 125 € 

Kontakt: Danuta Scherber, Fon: 06032 782-189, Fax -180

Neu: Englisch für Gesundheitsberufe –  

English for Health Matters (20 Stunden)

Die Fortbildung „English for Health Matters“ hilft durch anwen-

dungsbezogene Übungen, Sprachbarrieren zu überwinden. Die 

Fortbildung baut auf Schulenglisch-Grundkenntnissen auf. Sie 

ist ebenso geeignet für Teilnehmende, die den Umgang mit der 

englischen Sprache lange nicht mehr geübt haben.

Termin PAT 8: Interessentenliste

Gebühr: 275 €

Kontakt: Katja Wuschke, Fon: 06032 782-176 Fax: -180

Bekanntgabe von Prüfungsterminen

Aufstiegsfortbildung Fachwirt/-in für ambulante medizinische 

Versorgung

Modulprüfung 1a

Do., 18.07.2024, Anmeldeschluss 27.06.2024

Modulprüfung 1b

Do., 19.09.2024, Anmeldeschluss 29.08.2024

Praktisch-mündliche Prüfung

20.09.2024–21.09.2024

Tagesaktuelle Informationen 

Tagesaktuelle Fortbildungsangebote siehe  

www.carl-oelemann-schule.de 

Der QR-Code führt direkt dorthin.

Fachkraft für Impfmanagement (IMP) 40 Stunden

Der Qualifizierungslehrgang hat die Schwerpunkte:

• Rechtliche und medizinische Grundlagen von         

Schutzimpfungen

•  Organisation des Impfmanagements

•  Hausarbeit zum Impfmanagement in der Praxis 

•  Erfahrungsaustausch zum Impfmanagement

Termin IMP: ab 30.08.2024

Gebühr: 455 € inkl. Lernerfolgskontrolle

Kontakt: Danuta Scherber, Fon: 06032 782-189, Fax: -180

Ambulantes Operieren (AOP) 94 Stunden

Im Block „Ambulantes Operieren“ werden die fachtheoreti-

schen Inhalte in Verbindung mit praktischen Anwendungsübun-

gen vermittelt. Eine Anerkennung der Fortbildung „Aufberei-

tung von Medizinprodukten“ nach dem Curriculum der Bundes-

ärztekammer ist möglich.

Termin AOP: ab 30.10.2024

Gebühr: 1.050 € zzgl. 60 € Lernerfolgskontrolle

Termin SAC: ab 10.10.2024

Gebühr: 370 € inkl. Lernerfolgskontrolle

Kontakt: Ilona Preuß, Fon: 06032 782-154, Fax: -180

Aufbereitung von Medizinprodukten (SAC)  

24 Stunden

Die Medizinprodukte-Betreiberverordnung regelt das Errichten, 

Betreiben, Anwenden und Instandhalten von Medizinproduk-

ten. Die Fortbildung zum Erwerb der Sachkenntnis wird auf der 

Grundlage des Curriculums der Bundesärztekammer durchge-

führt.

Termin SAC_3: ab 10.10.2024

Termin SAC_4: ab 28.11.2024

Gebühr: 370 € inkl. Lernerfolgskontrolle

Kontakt: Julia Werner, Fon: : 06032 782-185, Fax: -180

Neu: Aggression im Praxisalltag – Lösungsstrategien  

im Praxisalltag (PAT 23) 8 Stunden

Mitarbeiter/-innen im Gesundheitswesen sind stressigen All-

tagssituationen ausgesetzt. Die Stressbelastung wird verstärkt 

durch die Zunahme von u. a. aggressiven Verhaltensweisen und 

Unhöflichkeiten. Die Fortbildung erweitert die Kommunikations-

kompetenz für diese herausfordernden Gesprächssituationen.

Termin PAT 23: Sa., 31.08.2024, 09:30–16:45 Uhr

Gebühr: 125 €

Kontakt: Zakia Ahmad, Fon: 06032 782-172, Fax: -180

www.carl-oelemann-schule.de 
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 Arzneiverordnung in der Praxis: Ein halbes Jahrhundert 

unabhängige Arzneimittelinformation

Der Artikel ist ein genehmigter Nach-

druck aus Arzneiverordnung in der 

Praxis (AVP) Band 51, Heft 1, April 

2024. Abrufbar unter www.akdae.de, 

Kurzlink https://tinyurl.com/

3fdpnewb/.

Finerenon wird als eine der vier Säulen der 

Therapie der kardiorenalen Protektion bei 

Patienten mit Niereninsuffizienz und Dia-

betes mellitus Typ 2 gepriesen [1]. In der 

Nutzenbewertung des Gemeinsamen 

Bundesausschusses (G-BA) wurde bei 

dem Arzneimittel aber kein Zusatznutzen 

zur Behandlung der diabetischen Nephro-

pathie erkannt [2]. 

Wie kann das sein?

Bei 22 Mitgliedern der Taskforce „Diabe-

tes und kardiovaskuläre Erkrankungen“, 

die die neue Leitlinie der European Society 

of Cardiology (ESC) mit herausbrachten, 

haben lediglich zwei angegeben, dass sie 

keine Interessenkonflikte haben [3]. In 

dieser Leitlinie werden beispielsweise Mi-

neralokortikoidantagonisten wie Finere-

non als Klasse-I-Empfehlung für Patienten 

mit Diabetes mellitus Typ 2 und chroni-

scher Nierenerkrankung zur Reduktion 

des kardiovaskulären Risikos und zur Ver-

minderung des Risikos für Nierenversagen 

genannt.

Die Definition der Sekundärprophylaxe in 

der lipidsenkenden Therapie wird auf Indi-

kationen, die in Studien nicht untersucht 

wurden (Plaques in der Carotis), ausge-

dehnt [4].

Wie kann so etwas passieren?

Soll wirklich jeder mit einem BMI > 30 

kg/m2 einen GLP-1-Agonisten bekom-

men, wie uns die Pharmaindustrie sugge-

rieren will? Soll die Gemeinschaft aller Ver-

sicherten dafür aufkommen?

Von den Top 100 Pharmaunternehmen 

gaben im Jahr 2015 89 % mehr Geld für 

Werbung und Verkaufsförderung aus als 

für Forschung und Entwicklung von Arz-

neimitteln. 64 Unternehmen investierten 

doppelt so viel, 58 dreimal so viel, 43 fünf-

mal so viel und 27 sogar zehnmal so viel in 

Werbung und Verkauf [5].

Um zu diesem Werbeaufwand einen unab-

hängigen evidenzbasierten Gegenpol zu 

schaffen, wurde die Arzneimittelkommis-

sion der deutschen Ärzteschaft 1911 ge-

gründet.* Vor 50 Jahren wurde als Publika-

tionsorgan dieser Kommission die Zeit-

schrift „Arzneiverordnung in der Praxis 

(AVP)“ ins Leben gerufen. Die Redaktion 

verpflichtet sich nach bestem Wissen und 

Gewissen, Arzneimittelinformation sach-

lich und evidenzbasiert zu berichten.

Was heißt das? 

Die Weltgesundheitsorganisation defi-

niert es so [6]: „Rationale Arzneitherapie 

bedeutet, dass jeder Patient eine Medika-

tion erhält, die für seinen klinischen Be-

darf angemessen ist, in Dosen, die den An-

forderungen entsprechen, für einen ange-

messenen Zeitraum und zu den niedrigs-

ten Kosten für ihn und die Gemeinschaft.“

Über Jahrzehnte wurde AVP von Prof. 

Dr. med. Dietrich Höffler als Chefredak-

teur geprägt. Unter seiner redaktionellen 

Leitung sind zahlreiche Artikel erschienen, 

die auch heute noch als Mahnung gesehen 

werden können, wie zum Beispiel in Auf-

gabe 2/1998: „1.000 DM für einen Erfah-

rungsbericht – oder wie steigere ich den 

Produktumsatz“ [7]. Hier wird beschrie-

ben – was auch heute leider noch gilt – 

* Im Jahr 1911 wurde die Arzneimittelkommission der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin gegründet,um insbesondere vor den Gefahren bei der Arzneimittelbehandlung 

zu warnen. Zwar konnte die Kommission bis in die Jahre 1937 und 1938 ihre Informationen herausgeben, allerdings wurden diese bereits 1934 durch den damaligen Reichsar-

beitsminister für die kassenärztliche Verordnung außer Kraft gesetzt. Erst als nach Überwindung der Kriegs- und Nachkriegsnotzeiten endlich gesetzgeberische Maßnahmen für 

das Arzneimittelwesen vorbereitet werden sollten, konnte an neue Initiativen der Arzneimittelkommission gedacht werden. So wurde die Kommission 1952 unter dem Vorsitz 

von Prof. Dr. Freiherr Hans von Kreß neu konstituiert als Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft.

Forum

AVP wird 50 Jahre: Herzlichen Glückwunsch

Herzlichen Glückwunsch zu 50 Jahren 

evidenzbasierter und stets interessen-

neutraler Therapie-Information! Wir 

schätzen die wissenschaftlich immer 

hochkarätige und für fachliche Diskussi-

on offene Wissensweitergabe sehr. Nicht 

nur für Nachdrucke in unserer Printaus-

gabe, zukünftig mehr im HÄBL-ONLINE, 

freuen wir uns auf weiterhin beste Zu-

sammenarbeit!

Dr. med. H. Christian Piper 

für die Redaktion  

des Hessischen Ärzteblattes
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wie subtil die Pharmaindustrie versucht, 

durch Gratifikationen auf das Urteil der 

Ärztinnen und Ärzte Einfluss zu nehmen.

Ein wichtiger Zeitzeuge, der das Gesche-

hen als Vorsitzender und nun Ehrenmit-

glied der AkdÄ über Jahrzehnte kritisch 

beobachtet und sich diesen Tendenzen 

entgegengestellt hat, ist Prof. Dr. med. 

Bruno Müller-Oerlinghausen. In der aktu-

ellen Jubiläumsausgabe von AVP befindet 

sich ein Interview mit ihm und auch weite-

re Artikel zur langen Geschichte unseres 

Blattes.

Einiges hat sich schon verändert: So wur-

de AVP zum Beispiel 2014 von einer ge-

druckten Version in eine Online-Version 

umgewandelt, um schneller und zielge-

richteter sein zu können. Doch weitere 

spannende Herausforderungen stehen 

uns bevor: Wie wird künstliche Intelligenz 

medizinische Informationen beeinflus-

sen? Wer eine unendliche Vielzahl von 

Möglichkeiten statistisch prüfen kann, 

wird für ein Arzneimittel eine Möglichkeit 

finden, irgendeinen Surrogatparameter 

mit statistischer Signifikanz und davon 

abgeleiteter klinischer Relevanz zu verse-

hen. Artikel im Netz, Kommentare zu 

Arzneimitteln in sozialen Medien und Fo-

ren, stammen die wirklich noch von real 

existierenden Menschen oder von der 

Bot-Brigade eines Dienstleisters? Neuig-

keiten werden immer weniger in gedruck-

ter Version, sondern in neuen Informati-

onsmedien verbreitet (X, Instagram, Tik-

Tok usw.).

Wie werden wir lernen, 

damit umzugehen?

 Dazu braucht es auch weiterhin – und 

vielleicht mehr denn je – eine unabhängi-

ge evidenzbasierte Arzneimittelinformati-

on. Dafür steht die AkdÄ seit mehr als ei-

nem Jahrhundert. Seit 50 Jahren transpor-

tiert AVP die Informationen und Botschaf-

ten der AkdÄ zu Ihnen, unseren Leserin-

nen und Lesern, um eine kompakte und 

praxisbezogene Orientierungshilfe anzu-

bieten. Dies werden wir auch zukünftig 

tun.

Dr. med.  

Michael Zieschang 

E-Mail:  

mzieschang@ 

me.com

Die Literaturangaben finden sich auf 

unserer Website www.laekh.de unter 

der Rubrik „Hessisches Ärzteblatt“.
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Finerenon bei Typ-2-Diabetes: 

Schutz für Herz und Niere – oder doch nicht?

Prof. Dr. med. Bernd Mühlbauer, Dr. med. Michael Zieschang

Der Artikel ist ein genehmigter Nach-

druck aus Arzneiverordnung in der 

Praxis (AVP) Band 51, Heft 1, April 

2024. Abrufbar unter www.akdae.de, 

Kurzlink https://tinyurl.com/

3fdpnewb/.

Aktuelle Diskussion

In einer Mitteilung der Firma Bayer im 

Deutschen Ärzteblatt wird der Mineralo-

kortikoidrezeptor-Antagonist (MRA) Fi-

nerenon (Kerendia®) als innovative The-

rapieoption beschrieben, die „bei Typ-

2-Diabetes mellitus (T2DM) mit Albumi-

nurie das Fortschreiten der chronischen 

Nierenerkrankung (chronic kidney disea-

se, CKD) verlangsamen und das Risiko für 

kardiovaskuläre Ereignisse wie Herzinsuf-

fizienz-Hospitalisierungen reduzieren 

kann“ [1]. Als Beleg werden die Daten ei-

ner Metaanalyse namens FIDELITY [2] an-

geführt. Auch in den Leitlinien der Euro-

pean Society of Hypertension (ESH) wird 

den MRA ein wichtiger therapeutischer 

Stellenwert beigemessen [3]. Der Ge-

meinsame Bundesausschuss (G-BA) sieht 

das in der frühen Nutzenbewertung von 

Finerenon eher nicht so, wobei seine Be-

wertung nach Krankheitsfortschritt diffe-

renziert erfolgte: Für Stadium 3 und 4 der 

diabetesbedingten CKD mit Albuminurie 

erkannte er keinen Zusatznutzen, für die 

Stadien 1 und 2 einen Anhaltspunkt für 

geringen Zusatznutzen [4, 5].

MRA bei diabetischer  

Nephropathie

Dass MRA nicht nur bei Herzinsuffizienz, 

sondern auch bei diabetischer Nephropa-

thie eine wichtige therapeutische Rolle 

spielen könnten, wird schon lange disku-

tiert. Da der klassische steroidale MRA 

Spironolacton neben dem Mineralokorti-

koidrezeptor auch an andere Steroidre-

zeptoren bindet, birgt sein Einsatz das Ri-

siko unangenehmer Nebenwirkungen wie 

Gynäkomastie, Libidoverlust und Impo-

tenz. Bei dem ebenfalls steroidalen Eplere-

non treten diese Nebenwirkungen auf-

grund seiner höheren relativen Affinität 

zum Mineralokortikoidrezeptor in gerin-

gerem Ausmaß auf. Mit Finerenon wurde 

2022 der erste nichtsteroidale MRA zuge-

lassen, der keine endokrine Nebenwirkun-

gen verursachen soll.

Bestehen bleibt jedoch das Risiko der Hy-

perkaliämie. Es ist aufgrund des Wirkme-

chanismus der MRA quasi intrinsisch. Laut 

Fachinformation gelten für Finerenon die-

selben Warnhinweise wie für die steroida-

len MRA, z. B. kein Behandlungsbeginn bei 

Serumkalium über 5 mmol/l [6]. Die Kali-

umretention macht insbesondere den Ein-

satz von MRA in Kombination mit ACE-In-

hibitoren und AT1-Rezeptor-Antagonis-

ten, dem unbestrittenen Therapiestan-

dard bei Herzinsuffizienz und T2DM, pro-
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blematisch, da diese per se Hyperkaliä-

mien auslösen können.

Verfügbare Evidenz

Finerenon soll die Bildung proinflammato-

rischer und profibrotischer Substanzen 

vermindern und so das Fortschreiten der 

CKD verlangsamen. Zur Zulassung führ-

ten die Daten zweier großer Studien,  

FIDELIO-DKD mit über 5.600 [7] und  

FIGARO-DKD mit über 7.300 Patienten 

[8]. Die therapeutischen Effekte sind al-

lerdings überschaubar. So fanden sich sta-

tistisch signifikante Mortalitätsunter-

schiede in keiner der beiden Studien.

Primärer Endpunkt bei FIDELIO-DKD war 

die Kombination aus eGFR-Abfall um min-

destens 40 % gegenüber dem Ausgangs-

wert, Nierenversagen (Nierentransplanta-

tion, chronische Dialyse oder eGFR dauer-

haft unter 15 ml/min/1,73 m2,) und renal 

bedingtem Tod. Dieser Endpunkt trat in-

nerhalb von 2,6 Jahren (im Median) bei 

17,8 % der mit Finerenon behandelten Pa-

tienten auf und bei 21,1 % in der Placebo-

gruppe (Hazard Ratio [HR] 0,82; 95 % 

Konfidenzintervall [CI] 0,73–0,93; Num-

ber Needed to Treat [NNT] = 29 über 

3 Jahre).

Der Unterschied beruhte im Wesentlichen 

auf dem eGFR-Abfall (16,9 % versus 

20,3 %; HR 0,81; 95 % CI 0,72–0,92). Die 

anderen Endpunktkomponenten unter-

schieden sich nicht signifikant. Der rele-

vante sekundäre Endpunkt war eine Kom-

bination aus nichttödlichem Herzinfarkt, 

Schlaganfall, kardiovaskulär bedingtem 

Tod und Krankenhausaufnahme wegen 

Herzinsuffizienz. Der Unterschied er-

reichte gerade eben statistische Signifi-

kanz (13,0 % unter Finerenon vs. 14,8 % 

unter Placebo, HR 0,86; 95 % CI 

0,75–0,99).

Finerenon wurde zunächst für die Behand-

lung von CKD bei T2DM im Stadium 3 und 

4 zugelassen. Kurz darauf erfolgte eine Er-

weiterung der Indikation auf die Stadien 1 

und 2, beruhend auf den Daten der Dop-

pelblindstudie FIGARO-DKD. Sie war ähn-

lich angelegt wie FIDELIO-DKD, schloss 

aber Patienten mit einem breiteren Spek-

trum an CKD-Stadien ein. Außerdem wa-

ren primärer und wesentlicher sekundärer 

Endpunkt gegenüber FIDE-LIO-DKD ver-

tauscht. Die Patienten waren im Mittel 64 

Jahre alt und zu 69 % Männer. Die kardio-

vaskulären Ereignisse des primären End-

punkts traten innerhalb von 3,4 Jahren 

(im Median) bei 12,4 % der Finerenon-

Gruppe gegenüber 14,2 % der Placebo-

Gruppe ein (HR 0,87; 95 % CI 0,76–0,98; 

NNT 47 über 3,5 Jahre). Der Unterschied 

war vorwiegend auf seltenere Kranken-

hausaufnahmen wegen Herzinsuffizienz 

zurückzuführen (3,2 % vs. 4,4 %; HR 0,71; 

95 % CI 0,56–0,90). Die anderen End-

punktkomponenten zeigten keine signifi-

kanten Unterschiede. Auch in den renalen 

Variablen als kombiniertem sekundären 

Endpunkt fanden sich keine signifikanten 

Unterschiede (9,5 % versus 10,8 %; HR 

0,87; 95 % CI 0,76–1,01).

Die Verträglichkeit von Finerenon war in 

den Studien allgemein gut. Finerenon-be-

zogene Hyperkaliämie wurde erwartungs-

gemäß deutlich häufiger beobachtet als 

unter Placebo (10,8 % versus 5,3 % in FI-

GARO-DKD und 11,8 % versus 4,8 % in FI-

DELIO-DKD). Hyperkaliämien, die zum 

Absetzen der Studienmedikation zwan-

gen, traten in FIGARO-DKD bei 1,2 % 

(n = 46/3683) der mit Finerenon behan-

delten Patienten versus 0,4 % 

(n = 13/3658) in der Placebogruppe auf. 

In FIDELIO-DKD war dies mit 2,3 % (m = 

64/2827) unter Finerenon versus 0,9 % 

(n = 25/2831) unter Placebo ähnlich.

Ein Hauptkritikpunkt an der Aussagekraft 

der beiden Studien ist, dass nur wenige 

Patienten zu Beginn (4–6 %) oder im Ver-

lauf (6–13 %) SGLT-2-Inhibitoren erhiel-

ten. Auch wenn es den Studieninitiatoren 

nicht vorzuwerfen ist, bei Planung des 

Protokolls die damals noch nicht als thera-

peutischer Standard angesehenen 

SGLT-2-Inhibitoren nicht berücksichtigt 

zu haben, ändert das nichts an der kriti-

schen Bewertung: Ob Finerenon zusätz-

lich zur Gabe der heutigen Standardthera-

pie einen Nutzen bringt, ist ungeklärt. Da-

rüber hinaus war der Blutdruck der Studi-

enpatienten nicht leitliniengerecht einge-

stellt. Selbst wenn man nicht der strengen 

Leitlinie der National Kidney Foundation’s 

Kidney Disease Outcomes Quality Initiati-

ve (KDOQI) folgen will, die bei Diabeti-

kern einen systolischen Blutdruck von un-

ter 120 mmHg fordert [9], wurden in den 

beiden Studien die derzeit konsentierten 

Blutdruckziele nicht erreicht: Mehr als ein 

Viertel der Studienteilnehmer hatte einen 

systolischen  Blutdruck  von  über 

 144 mmHg.

Zusatznutzen

Finerenon wurde 2023 der Zusatznutzen-

bewertung gemäß AMNOG unterzogen. 

Für dieses Bewertungsverfahren wurden 

Teilpopulationen beider beschriebenen 

Studien herangezogen, um sowohl den 

Definitionen von T2DM und CKD zu ge-

nügen als auch eine Differenzierung in die 

Stadien 1/2 und 3/4 zu ermöglichen. 

Hierzu wurden die Diagnosekriterien der 

American Diabetes Association (ADA) 

sowie die der Leitlinie Kidney Disease: Im-

proving Global Outcomes (KDIGO) [10] 

angewandt. In der Zusammenschau der 

Daten kam der G-BA zu dem Beschluss, 

dass für die Stadien 3 und 4 der diabetes-

bedingten CKD mit Albuminurie kein  

Zusatznutzen anzuerkennen ist. Für die 

Stadien 1 und 2 dagegen sah der G-BA  

einen Anhaltspunkt für einen geringen 

Zusatznutzen. In den im AMNOG defi-

nierten Kategorien des Zusatznutzes ist 

dies  die  in  Ausmaß  und  Wahrschein-

lichkeit schwächste aller möglichen posi-

tiven Bewertungen [4, 5].

Fazit für die Praxis

Damit bleibt der therapeutische Stellen-

wert von Finerenon ungeklärt, zumal Ver-

gleiche zu anderen MRA komplett fehlen. 

Zurzeit laufen Studien mit wahrscheinlich 

besserer Umsetzung der gegenwärtigen 

Standardtherapie. Vielleicht sind diese 

Untersuchungen in der Lage, den Stellen-

wert der MRA genauer zu definieren. Bis 

dahin sollte Finerenon mit äußerster Zu-

rückhaltung verordnet werden.

Prof. Dr. med. Bernd Mühlbauer

E-Mail: b.muehlbauer@ 

pharmakologie-bremen.de

Dr. med. Michael Zieschang

Interessenkonflikte:

Die Autoren geben an, keine Interes-

senkonflikte zu haben.

Die Literaturangaben finden sich auf 

unserer Website www.laekh.de unter 

der Rubrik „Hessisches Ärzteblatt“.
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Medikationsfehler und das „Schweizer Käse“-Modell: 

schwerwiegende Verwechslung

Dr. Stanislava Dicheva-Radev, Dr. med. Ursula Köberle, Birgit Vogt, Dr. med. Ole Lindner, Prof. Dr. med. Wolfgang Rascher

Der Artikel ist ein genehmigter Nach-

druck aus Arzneiverordnung in der 

Praxis (AVP) Band 51, Heft 1, April 

2024. Abrufbar unter www.akdae.de, 

Kurzlink https://tinyurl.com/

3fdpnewb/.

Fallbericht

Der AkdÄ wurde der Fall eines 15-jährigen 

Patienten berichtet, der zur Behandlung 

einer Tonsillopharyngitis mit Halsschmer-

zen, Rhinitis, Husten und Fieber Cefaclor 

(CEC®) vom Hausarzt verordnet be-

kommt. Anamnestisch sind keine weiteren 

Erkrankungen bekannt. Etwa zwei Wo-

chen später stellt sich der Junge erneut vor 

mit persistierenden Halsschmerzen, Ab-

geschlagenheit und weiter bestehendem 

Fieber. Der Test auf Influenza A fällt posi-

tiv aus. Es wird eine symptomatische The-

rapie mit Schmerzmittel, Hustensaft und 

Vitaminpräparaten (B12, C, D) angesetzt. 

Nach einer weiteren Woche kommen zum 

weiterhin hohen Fieber Synkopen, Pete-

chien und Blutblasen enoral bei reduzier-

tem Allgemeinzustand dazu. In der Notfal-

lambulanz wird die Verdachtsdiagnose ei-

ner Epstein-Barr-Virus-Infektion gestellt 

und der Patient mit dem Zielauftrag einer 

serologischen Diagnosesicherung an den 

Hausarzt zurücküberwiesen. Zwei Tage 

später zeigen sich in der vom Hausarzt an-

gesetzten Blutuntersuchung eine ausge-

prägte Thrombozytopenie, Leukopenie, 

Anämie und Neutropenie. Im Krankenhaus 

erfolgt eine umfangreiche Diagnostik und 

Therapie, u. a. mit Antibiotika, Virostatika 

und Antimykotika sowie Immunglobuli-

nen. Zudem werden mehrere Thrombozy-

ten- und Erythrozytenkonzentrate trans-

fundiert. Aufgrund der anhaltenden Trizy-

topenie und Verdacht auf Leukämie wird 

eine Knochenmarkpunktion angesetzt, 

die eine komplette Aplasie des Knochen-

marks ergibt. Bei der Befundbesprechung 

mit der Familie werden mögliche Ursa-

chen der Aplasie angesprochen. Der Vater 

des Patienten berichtet von der Einnahme 

von Vitaminen und einem „Antibiotikum“. 

Er zeigt ein Handyfoto, auf dem das ver-

meintliche Antibiotikum zu sehen ist: Es 

handelt sich um Cecenu® mit dem Wirk-

stoff Lomustin [1].

Medikationsfehler

Es stellt sich also heraus, dass statt Cefa-

clor (CEC®) fälschlicherweise das Zytosta-

tikum Lomustin (Cecenu®) eingenommen 

wurde mit der Folge einer ausgeprägten 

sekundären Knochenmarkaplasie. In der 

ärztlichen Praxisverwaltungssoftware 

(PVS) sowie im Warenwirtschaftssystem 

der Apotheke (z. B. Lauer-Taxe) werden 

CEC® und Cecenu® aufgrund der alpha-

betischen Anordnung direkt untereinander 

dargestellt. Cecenu® wurde versehentlich 

statt CEC® verordnet und in der Apotheke 

auch abgegeben. Der Patient nahm wie 

verordnet 3 x täglich eine Kapsel für sieben 

Tage ein. Damit ergibt sich eine kumulative 

Dosierung von 430 mg/m² Körperoberflä-

che in sieben Tagen, was auch bei korrek-

ter Indikation überdosiert wäre: Die regu-

läre Dosierung in onkologischen Indikatio-

nen beträgt 70–100 mg/m² Körperober-

fläche alle sechs Wochen. Bei dem Medika-

tionsfehler erhielt der Junge 800 mg Lo-

mustin in einer Woche, die übliche Dosis 

wäre bei dem Körpergewicht des Jungen 

2 mg/kg entsprechend 144 mg in sechs 

Wochen gewesen.

Arzneimittel

Lomustin ist ein Alkylanz und führt zu 

Quervernetzungen zwischen den Einzel-

strängen der DNA. Die Replikation wird 

gehemmt und die DNA- und Proteinbio-

synthese gestört. Dadurch kommt es zur 

Inhibierung des Zellwachstums und zur 

Apoptose. Lomustin wird in Kombinati-

onstherapie eingesetzt zur Therapie von 

Hirntumoren und Hirnmetastasen ande-

rer Tumoren, von bösartigen Tumorer-

krankungen der Haut (metastasierten, 

malignen Melanomen), von kleinzelligen 

Bronchialkarzinomen und bei fortge-

schrittenem Morbus Hodgkin. Die Einnah-

me erfolgt als einzelne orale Dosis 

(70–100 mg/m²  Körperoberfläche 

= 1,6–2,3 mg/kg Körpergewicht) alle 

sechs Wochen. Patienten müssen laut 

Fachinformation ausdrücklich darauf hin-

gewiesen sowie angewiesen werden, kei-

ne höheren Dosen als die vom Arzt emp-

fohlene Dosis einzunehmen [2].

„Schweizer-Käse“-Modell

Der englische Psychologe James Reason 

entwickelte in den 1990er das Swiss 

Cheese Model of System Accidents [3, 4]. 

Das „Schweizer-Käse“-Modell beschreibt, 

dass aus einer Gefahrensituation nur dann 

ein Unfall oder ein unerwünschtes Ereignis 

entstehen kann, wenn die dazwischen lie-

genden Sicherheitsbarrieren (Menschen, 

technische Vorrichtungen, Kontrollstel-

len) versagen. Jede Barriere entspricht im 

Modell einer Käsescheibe. Versagt eine Si-

cherheitsbarriere, entsteht ein „Loch“ 

(ähnlich dem Schweizer Käse). Wenn 

mehrere Barrieren versagen und die ein-

zelnen „Löcher“ dann in einer Achse lie-

gen, ist ein „Durchrutschen“ eines Fehlers 

möglich – eventuell mit erheblichen Kon-

sequenzen. Die „Löcher“ entstehen durch 

aktives und latentes Versagen, werden 

durch beitragende Faktoren beeinflusst 

und sind außerdem „dynamisch“, d. h. sie 

öffnen, schließen oder verschieben sich 

über die Zeit (Abb. 1).

Anhand dieses Modells lassen sich fol-

gende Schritte im Medikationsprozess 

und Sicherheitsbarrieren feststellen, bei 

denen Fehler aufgetreten sind, die durch 

die nachgeschalteten Sicherheitsmecha-

nismen nicht aufgefangen werden konn-

ten:

Verordnung durch den Arzt:

Bei der Verordnung wird versehentlich das 

falsche Arzneimittel rezeptiert: Cecenu® 

statt CEC®.
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Pharmakotherapie

Auswahl des Arzneimittels in der Praxis-

verwaltungssoftware (PVS):

Im Verordnungsmenü der ärztlichen PVS 

werden die Arzneimittel alphabetisch ge-

mäß des Fertigarzneimittelnamens und 

nicht nach Wirkstoffbezeichnung an erster 

Stelle aufgeführt. Der enthaltene Wirk-

stoff wird nicht automatisch auf der obers-

ten Bedienungsoberfläche angezeigt.

Abgabe in der Apotheke:

In der Apotheke erfolgt die Abgabe des 

verordneten Cecenu®. Die Angabe der 

Diagnose auf dem Rezept ist bis auf weni-

ge derzeit geltende Ausnahmen nicht ver-

pflichtend, dies erschwert aber die kriti-

sche Prüfung der Plausibilität der Verord-

nung seitens der Apotheke. Aus diesem 

Grund ist es anzunehmen, dass die offen-

sichtlich falsche Dosierung (1–1–1) nicht 

bemerkt bzw. nicht hinterfragt wird.

Patient: Vulnerable Patientengruppe 

(Kinder und Jugendliche, Menschen mit 

Migrationsgeschichte) [5] 

Beim jugendlichen Patienten und seiner 

Familie besteht eine Sprachbarriere, die 

die Kommunikation erschwert. Dies ist 

möglicherweise auch der Grund, warum 

die Gebrauchsinformation des Arzneimit-

tels den Patienten bzw. die Eltern nicht 

„alarmiert“.

Notfallambulanz:

Bei der erstmaligen Vorstellung in der 

Notfallambulanz fällt die Einnahme von 

Lomustin als vermeintliches Antibiotikum 

nicht auf, obwohl sie von den Eltern ange-

geben wird. Es erfolgt zudem keine Blut-

bilduntersuchung trotz bereits bestehen-

der Petechien und Blutblasen enoral und 

hohem Fieber.

Fazit

Schwerwiegende Medikationsfehler wer-

den wie im vorliegenden Fall häufig von ei-

ner ungünstigen Aneinanderreihung meh-

rerer ursächlicher Handlungen und Fakto-

ren bedingt.

Um Verwechslungen bei der Verordnung 

zu vermeiden, könnten zukünftig automa-

tische Sicherheitskontrollen in die ärztli-

che PVS integriert werden, die bei ausge-

wählten, kritischen Arzneimitteln auf feh-

lende Plausibilität der Verordnung hinwei-

sen. Zudem wäre es sinnvoll, vermehrt 

Wirkstoffverordnungen auszustellen, um 

Verwechslungen mit sogenannten 

„Sound-alikes“ vorzubeugen.

Apothekerinnen und Apotheker müssen 

die Plausibilität jeder Verordnung vor Ab-

gabe aktiv überprüfen [6]. Bei Verständi-

gungsproblemen wie z. B. Sprachbarriere 

sollten Hilfsmittel in die Beratung einbe-

zogen werden (Übersetzungsprogramme, 

Informationen in anderen Sprachen, bebil-

derte, auf Patientenverständlichkeit ge-

prüfte Einnahmeanleitungen).

Orale Tumortherapeutika, wie Lomustin-

haltige Arzneimittel, kommen immer häu-

figer zur Anwendung in onkologischen In-

dikationen und ermöglichen die Therapie 

zu Hause. Bei Oralia besteht aber je nach 

verfügbarer Packungsgröße und Primär-

verpackung (z. B. Plastikdose versus Blis-

ter) durchaus ein Risiko einer akzidentel-

len Überdosierung mit schwerwiegenden 

gesundheitlichen Folgen [7–9]. Zudem ist 

die besondere Therapierichtung nicht im-

mer auf Anhieb auf der äußeren Umhül-

lung der Arzneimittel erkennbar.

In der EudraVigilance-Datenbank gemelde-

ter Verdachtsfälle von Arzneimittelneben-

wirkungen finden sich einige Meldungen 

zu Medikationsfehlern unter Lomustin 

wieder (Stand: 12.03.2024): 23 Meldun-

gen zu Überdosierung, 6 Meldungen zu fal-

schem Dosierintervall/Einnahmeschema 

sowie zwei Meldungen zur Verabreichung 

einer inkorrekten Dosis (www.adrreports.

eu). Die Anzahl von Verdachtsfallmeldun-

gen erlaubt zwar keinen direkten Rück-

schluss auf die tatsächliche Häufigkeit von 

Medikationsfehlern, weist aber darauf hin, 

dass bei der Anwendung Probleme auftre-

ten können. Daher sollten auch bei Lomus-

tin zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen er-

wogen werden, um die potenziellen Risi-

ken zu verringern. Denkbar wären die An-

passung des Packungsdesigns (z. B. Auf-

schrift „Zytostatikum“, Verblisterung statt 

Plastikbehälter mit Schraubverschluss) so-

wie die Reduktion der Packungsgröße 

oder die Einführung von Schulungsmaterial 

für Patienten. Auch sollte bei der Benen-

nung von Fertig arzneimitteln zukünftig 

verstärkt auf sogenannte „Sound-alikes“ 

und „Look-alikes“ geachtet werden, um 

Verwechslungen vorzubeugen.

Von besonderer Relevanz erscheint, Medi-

kationsfehler offen zu diskutieren und im 

Sinne einer konstruktiven Fehlerkultur da-

rüber zu berichten, um die Arzneimittel-

therapiesicherheit und dadurch die Pa-

tientensicherheit zu erhöhen. Verdachts-

fälle von Medikationsfehlern und Neben-

wirkungen sollten der AkdÄ mitgeteilt 

werden.

Dr. P.H. Stanislava Dicheva-Radev

E-Mail: stanislava.dicheva-radev@baek.de

Dr. med. Ursula Köberle, MPH

Dipl.-Pharm. Birgit Vogt, MSc

Dr. med. Ole Lindner

Prof. Dr. med. Wolfgang Rascher

PS: Sofern die Autoren wissen, konnte sich 

der Junge nach einer langwierigen Be-

handlung erholen. Es gibt allerdings ein 

 Risiko für Spätmalignome bzw. für eine 

Beeinträchtigung der Zeugungsfähigkeit, 

das derzeit nicht abzuschätzen ist. Alle 

hoffen, dass keine Spätfolgen auftreten. 

Interessenkonflikte: keine. Die Litera-

turangaben finden sich auf unserer 

Website www.laekh.de unter der Ru-

brik „Hessisches Ärzteblatt“.

Abb. 1: Schematische Darstellung des „Schweizer-Käse“-Modells: Barrieren und Sicherheitsvorkehrun-

gen (dargestellt als Käsescheiben) können versagen und „Löcher“ entstehen lassen, die von einer Un-

fallflugbahn eines Fehlers (hier roter Pfeil) durchdrungen werden, wenn sie in einer Achse liegen (mo-

difiziert nach [4]).
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Wegweisende Entwicklungen  

bei der Therapie von Blutungen

17. EAHAD-Kongress in Frankfurt zog rund  

2.000 Fachleute aus 70 Ländern an

Der 17. EAHAD-Kongress, welcher vom 

6.–9. Februar in der Messe Frankfurt tagte 

und damit zum zweiten Mal in Deutsch-

land stattfand, zog rund 2.000 Fachleute 

aus über 70 Ländern an. Unter der Leitung 

von Kongresspräsident Prof. Dr. med. 

Wolfgang Miesbach, Leiter der Hämosta-

seologie an der Medizinischen Klinik 2 des 

Universitätsklinikums Frankfurt, bot die 

Veranstaltung ein Programm mit Vorträ-

gen von international renommierten Ex-

perten, präsentierte bahnbrechende neue 

Forschungsergebnisse und förderte den 

Austausch durch interaktive Präsentati-

onsformate.

Die European Association for Haemophilia 

and Allied Disorders (EAHAD) ist eine 

multidisziplinäre Vereinigung von Fach-

leuten des Gesundheitswesens, die sich 

für die Verbesserung der Situation von 

Menschen einsetzen, die mit Hämophilie 

und anderen Blutungsneigungen leben. 

Zu ihren Mitgliedern gehören Hämatolo-

gen, Internisten, Kinderärzte, Pflegefach-

kräfte, Physiotherapeuten, psychosoziale 

Fachkräfte, Laborwissenschaftler und For-

scher aus ganz Europa. 

Ein Hauptaugenmerk des Kongresses galt 

der Rolle der Künstlichen Intelligenz und 

des Maschinellen Lernens in der Gestal-

tung zukünftiger Behandlungsverläufe so-

wie deren Einsatz für die hoch entwickelte 

Mustererkennung, prädiktive Analytik und 

die Untersuchung von Interaktionen zwi-

schen Arzneimitteln und Genen bzw. zwi-

schen verschiedenen Medikamenten. Da-

rüber hinaus wurde die Bedeutung der KI 

für das Verfassen, Begutachten und Redi-

gieren wissenschaftlicher Manuskripte be-

leuchtet. Führende internationale Exper-

ten haben ihre Einblicke geteilt, den Nut-

zen der KI hervorgehoben und gleichzeitig 

auf potenzielle Risiken aufmerksam ge-

macht, um eine fundierte Diskussion und 

Reflexion zu fördern.

Auf dem Kongress wurden bahnbrechen-

de Fortschritte in der Entwicklung speziell 

entwickelter Antikörper vorgestellt, die 

das Potenzial haben, die Behandlung nicht 

nur der Hämophilie, sondern auch anderer 

Blutgerinnungsstörungen grundlegend zu 

verändern. Ein bedeutender Teil des Kon-

gresses umfasste erstmalig öffentlich vor-

gestellte Präsentationen und Posterbei-

träge zu zell- und gentherapeutischen 

Therapien in frühen Entwicklungsphasen 

sowie zu neuen Therapieoptionen bei Blu-

tungsneigungen im Kindesalter. 

Insgesamt reflektierte das Programm die 

dynamische Entwicklung in der Forschung 

und Behandlung von Blutgerinnungsstö-

rungen, mit einem starken Fokus auf Inno-

vationen, die das Potenzial haben, die Le-

bensqualität der Betroffenen deutlich zu 

verbessern:

• Zukünftige Nicht-Faktor-Therapien: Ein 

Schwerpunkt liegt auf innovativen Be-

handlungen, die über traditionelle Fak-

tor-Ersatztherapien hinausgehen, ein-

schließlich der Diskussion eines mögli-

chen Paradigmenwechsels bei der Be-

handlung erworbener Hämophilie.

• Optimierung der Behandlungsergebnisse 

bei Hämophilie: Es wurden Strategien 

vorgestellt, um psychische Belastungen 

zu reduzieren und langfristige Gelenk-

gesundheit zu fördern.

• Es wurden Studien zur langfristigen Wir-

kung der Gentherapie vorgestellt sowie 

zur Sicherheit und Wirksamkeit von Gen-

therapien, und die Vorteile der zweiten 

Generation der Hämophilie-Gentherapie 

diskutiert.

• Debatten zu aktuellen Themen beleuch-

ten die Vor- und Nachteile der Anti-

koagulation bei Hämophilie und diskutie-

ren die Effektivität von Immuntoleran-

zinduktion (ITI) im Vergleich zu Nicht-

Ersatz-Therapien.

•  Präsentationen zu ersten Untersuchun-

gen am Menschen für die prophylakti-

sche Behandlung von Glanzmann-

Thrombasthenie und die Effektivität von 

prophylaktischen Behandlungen bei von-

Willebrand-Syndrom.

Es wurde auch der Fortschritt deutlich, die 

Entwicklungen in der Therapie der Hämo-

philie A und B auch auf andere seltene Blu-

tungsneigungen zu übertragen. Ein Höhe-

punkt war eine international besetzte Po-

diumsdiskussion zwischen Ärzten, Mitar-

beitenden der Europäischen Arzneimittel-

Agentur und Kostenträgern über die Finan-

zierbarkeit neuer Therapien. Eine Diskussi-

on über die Zugänglichkeit, Erstattung, 

Machbarkeit und Nachhaltigkeit neuer 

Therapien unterstreicht die aktuellen He-

rausforderungen im Gesundheitssystem.

Verschiedene Beiträge wissenschaftlicher, 

auch nicht-ärztlicher Arbeitsgruppen, wie 

der Hämostoseologie-Assistentinnen, 

Psychologen und Physiotherapeuten ho-

ben die Bedeutung des multidisziplinären 

Teams in der Patientenversorgung hervor. 

Die Resonanz der Kongressteilnehmer be-

stätigte den hohen Informationsgehalt 

und die Bedeutung der präsentierten In-

halte. Dies unterstrich den Stellenwert des 

EAHAD-Kongresses als eine zentrale Platt-

form für den Austausch über neueste Ent-

wicklungen im Bereich der Hämophilie und 

verwandter Blutgerinnungsstörungen.

Prof. Dr. med. Wolfgang Miesbach
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Kongresspräsident Prof. Dr. med. Wolfgang Mies-

bach leitete den 17. EAHAD-Kongress in Frank-

furt am Main. 

F
o

t
o

: 
E

A
H

A
D



350 | Hessisches Ärzteblatt 6/2024

Personalia

Verabschiedung von  

Dr. med. Wolfram Schley 

Unser Kollege Dr. med. Wolfram Schley 

war bis vor kurzem als leitender internis-

tischer Oberarzt im Kreiskrankenhaus 

Groß-Umstadt tätig. Jetzt beendet er 

auch seine ehrenamtliche Tätigkeit in der 

Akademie für ärztliche Fort- und Weiter-

bildung der LÄK Hessen. 

Wolfram Schley ist ein leidenschaftlicher 

Ultraschaller. Er ist seit 1989 als Ausbil-

der in den Sonographiekursen des Abdo-

mens tätig, zunächst als Tutor, danach 

zusätzlich als Referent und später auch 

als Kursleiter. Darüber hinaus hat er re-

gelmäßig bei den Sonographiekursen der 

peripheren und der supraaortalen Gefä-

ße mitgewirkt. Von 2015–2018 leitete er 

ein Modul „Farb- und Spektral-Doppler-

Sonographie im Abdomen“ in seinem 

Krankenhaus in Groß-Umstadt. Im März 

2024 war er zum letzten Mal bei einem 

neuen Modul „Differenzialdiagnose Aku-

tes Abdomen“ im St. Josefs-Hospital in 

Wiesbaden tätig. 

Wolfram Schley liebt die Ultraschalldiag-

nostik. Er verfügt über ein enormes me-

dizinisches Wissen sowie über hervorra-

gende anatomische und physikalische 

Kenntnisse. Er hat unzählige Kolleginnen 

und Kollegen in didaktisch hervorragen-

der Weise für die Ultraschalldiagnostik 

begeistert und darin ausgebildet. Wolf-

ram Schley ist darüber hinaus ein ausge-

sprochen sympathischer Kollege. Wir 

gönnen ihm natürlich seinen Ruhestand; 

wir werden ihn aber auch sehr vermissen. 

Vielen Dank für unsere zahlreichen ge-

meinsamen Einsätze in der Ultraschalldi-

agnostik! 

Prof. Dr. med. Viola Hach-Wunderle

im Namen aller im Ultraschall tätigen 

Kolleginnen und Kollegen der Akademie 

für Ärztliche Fort- und Weiterbildung 

der Landesärztekammer Hessen

Prof. Dr. med. Viola Hach-Wunderle,              

Dr. med. Wolfram Schley, Juliane Schwab 

(von links).
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Gute Deutschkenntnisse sind  

unerlässlich für die Ausbildung

Die Berufsausbildung zum/zur Medizini-

schen Fachangestellten ist ein anspruchs-

voller Ausbildungsgang im dualen System 

und dauert regulär drei Jahre. Für Bewerbe-

rinnen und Bewerber gilt, dass bereits zu 

Beginn der Ausbildung das Sprachniveau 

B2 (GER) gegeben sein muss. Um dies si-

cherzustellen, fordern wir mit jedem Be-

rufsausbildungsvertrag ein in Deutschland 

erworbenes Abschlusszeugnis an. Sofern es 

sich bei den Auszubildenden nicht um Mut-

tersprachler handelt, muss ein B2-Prüfzer-

tifikat vorgelegt werden oder ein deut-

sches Zeugnis über den Mittleren Schulab-

schluss. Wir empfehlen Ihnen, sich die 

B2-Sprachnachweise rechtzeitig vorlegen 

zu lassen, denn diese müssen beim digita-

len Einreichen des Berufsausbildungsver-

trages im Portal hochgeladen werden. Soll-

ten keine ausreichenden Deutschkennt-

nisse vorliegen, helfen folgende Stellen 

weiter: die regional zuständige Arbeits-

agentur, die für die Berufsschule zuständi-

gen QuABB*-Ausbildungsbegleiter/-in-

nen, die von der Landesärztekammer be-

stellten Ausbildungsberater/-innen. Es 

gibt zahlreiche Möglichkeiten des Sprach-

erwerbs sowie der Berufsorientierung und 

Berufsvorbereitung, zum Beispiel das Pro-

gramm „Wirtschaft integriert“. Eine Ein-

stellung von MFA-Auszubildenden ist bis 

einschließlich 31. Dezember 2024 (ab 

2025: bis 31. Oktober) möglich. Informa-

tionen über die Ausbildung unter: www. 

laekh.de/fuer-mfa/berufsausbildung/.

Landesärztekammer Hessen 

Abteilung MFA-Ausbildungswesen

Ausbildung, gerade auch im medizinischen Be-

reich, findet über Kommunikation statt.
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* Das Landesprogramm QuABB steht für „Qualifizierte 

Ausbildungsbegleitung in Betrieb und Berufsschule“.

Weiterführende Links

Gemeinsamer Europäischer Referenz-

rahmen für Sprachen: 

www.europaeischer-referenzrahmen.de

Wirtschaft integriert:

www.wirtschaft-integriert.de

Qualifizierte Ausbildungsbegleitung 

in Betrieb und Berufsschule: 

www.quabb-hessen.de

Ausbildungsberater/-innen der LÄKH:  

www.laekh.de/fuer-mfa/berufsausbil

dung/ausbildungsberatung-quabb

Medizinische Fachangestellte
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 Prof. Dr. med. Ulf Sibelius (links) wurde für seine Ver-

dienste in der Palliativmedizin mit dem Verdienstor-

den der Bundesrepublik Deutschland geehrt. Sibelius 

ist stellv. Direktor und leitender Oberarzt der Medizi-

nischen Klinik IV (Onkologie, Hämatologie und Visze-

ralmedizin) des Uniklinikums Gießen und Mitbegrün-

der der Palliativbewegung in Deutschland. Mit seinem 

Team hat er eine ambulante und stationäre palliative 

Kompetenzstruktur am Standort Gießen und in Mit-

telhessen aufgebaut, das Hanns-Gotthard-Lasch-

Haus und den Förderverein „PalliativPro“, der die pal-

liative Versorgung im häuslichen Umfeld sicherstellt.

PersonaliaPersonaliaPersonalia

Dr. med. Cihan Çelik (Foto unten), Lun-

genfacharzt am Klinikum Darmstadt, wur-

de für seinen unermüdlichen Einsatz um 

Information und Aufklärung während der 

Corona-Pandemie mit dem Verdienstkreuz 

am Bande des Verdienstordens der Bun-

desrepublik Deutschland ausgezeichnet. 

Der Orden wurde ihm von der hessischen 

Gesundheitsministerin Diana Stolz (CDU) 

überreicht. Speziell in der türkischsprachi-

gen Community habe sich Çelik dafür ein-

gesetzt, sein Wissen über die Pande-

mie weiterzugeben. Foto: Klinikum Darmstadt

Prof. Dr. med. Christopher Bliemel (Foto 

oben) wird ab 1. September 2024 neuer 

Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie am 

Klinikum Wetzlar. Der Facharzt für Ortho-

pädie und Unfallchirurgie kommt vom 

Universitätsklinikum Marburg, wo er zu-

letzt stellv. Klinikdirektor des Zentrums 

für Orthopädie und Unfallchirurgie war. 

Sein Vorgänger in Wetzlar Prof. Dr. med. 

Thomas Gausepohl geht im Sommer nach 

über zehn Jahren als Chefarzt der Abtei-

lung in den Ruhestand.

Foto: Lahn-Dill-Kliniken 

Prof. Dr. med. 

Martin Wolf (Foto 

links) geht nach 

über zwanzig Jahren 

als Chefarzt der On-

kologie am Klinikum Kassel in den Ruhestand. Die Chefarztposition der Klinik für Häma-

tologie, Onkologie und Immunologie übernahm zum 1. April PD Dr. med. Götz Ulrich 

 Grigoleit (Foto rechts). Er war zuvor Chefarzt der Medizinischen Klinik II am Klinikum 

Duisburg. Neben der Therapie der ganzen Breite der hämato-onkologischen Erkrankun-

gen will sich Grigoleit auch für die Etablierung neuer Therapieverfahren am Klinikum 

Kassel einsetzen. Fotos: GNH

Wichtige Personalia aus ganz Hessen 

bitte per E-Mail an: haebl@laekh.de

Prof. Dr. med. Dr. rer. physiol. Stephan 

Göttig (Foto unten) hat den Ruf auf die 

Dr. Rolf M. Schwiete-Stifungsprofessur 

(W2) für Krankenhaushygiene der Goe-

the-Universität Frankfurt angenommen 

und übernimmt die damit verbundene Lei-

tung der Abteilung Krankenhaushygiene 

am Uniklinikum Frankfurt/Main.  Foto: privat

 Seit Mitte April leitet Prof. Dr. med. Khodr 

Tello (Foto oben) als Chefarzt die neu ein-

gerichtete Klinik für Pneumologie und Be-

atmungsmedizin mit dazugehörigem 

Schlaflabor am Krankenhaus Nordwest in 

Frankfurt am Main. In dieser Funktion ge-

hört er darüber hinaus zum Leitungsteam 

des seit 2019 bestehenden Lungenkrebs-

zentrums.  Foto: privat

 Prof. Dr. med. Susanne Schubert-Bast

 (Foto oben) ist seit März 2024 Präsiden-

tin der Deutschen Gesellschaft für Klini-

sche Neurophysiologie und Funktionelle 

Bildgebung (DGKN) e. V. und wird den 

Kongress für Klinische Neurowissenschaf-

ten 2025 in Frankfurt/Main leiten. Die Ex-

pertin für Epilepsien im Kindes- und Ju-

gendalter hat zum 1. April den Ruf auf die 

Professur Pädiatrische Epileptologie an 

der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin 

am Universitätsklinikum Frankfurt Rhein-

Main angenommen, wo sie zuvor als lei-

tende Oberärztin tätig war – einen von 

zwei Lehrstühlen zu diesem Fachgebiet in 

Deutschland.  Foto: © DGKN/S. Mantel

F
o

t
o

: 
H

e
s
s
. 

S
t
a

a
t
s
k

a
n

z
le

i

mailto:haebl@laekh.de


Bekanntmachungen der Landesärztekammer Hessen
Geburtstage

Bezirksärztekammer Frankfurt

01.07.:  Dr. med. Simone Schulze,  

Liederbach, 70 Jahre

04.07.:  Dr. med. Lothar Bauer,  

Mainhausen, 65 Jahre

04.07.:  Dr. med. Martin Müllerleile,  

Kronberg, 70 Jahre

04.07.:  Dr. med. Brigitte Jennissen,  

Frankfurt, 80 Jahre

06.07.:  Dr. med. Roland Ballreich,  

Gelnhausen, 70 Jahre

07.07.:  Dr. med. Carola Furck-Stroh,  

Dreieich, 65 Jahre

07.07.:  Wolfgang Reeh,  

Sulzbach, 75 Jahre

07.07.:  Dr. med. Enide Bischof-Léger, 

Frankfurt, 80 Jahre

09.07.:  Dr. med. Volker Weisswange,  

Bad Homburg, 85 Jahre

10.07.:  Dr. med. Elisabeth Viehmann, 

 Oberursel, 80 Jahre

11.07.:  Dr. med. Norbert Bier,  

Gelnhausen, 70 Jahre

14.07.:  Prof. Dr. med. Reinhold Nafe, 

 Mainz, 65 Jahre

14.07.:  Dr. med. Marianne Suchan,  

Bruchköbel, 70 Jahre

14.07.:  Dr. med. Joachim Künzel,  

Heusenstamm, 80 Jahre

14.07.:  Dr. med. Faik Bandar,  

Gelnhausen, 85 Jahre

19.07.:  Dr. med. Petra Steinsträßer,  

Liederbach, 70 Jahre

20.07.:  Dr. med. Meinhard Quack,  

Frankfurt, 85 Jahre

21.07.:  Dr. med. Rolf Croon,  

Bad Homburg, 85 Jahre

22.07.:  Anna-Jolanta Byczkowska-Hanst, 

 Frankfurt, 70 Jahre

22.07.:  Dr. med. Karl-Otto Naunheim, 

 Gelnhausen, 80 Jahre

23.07.:  Dr. med. Hans-Joachim Kerger, 

 Frankfurt, 75 Jahre

24.07.:  Hans-Peter Galonska,  

Neuberg, 65 Jahre

24.07.:  Dr. med. Irmhild Richter,  

Hanau, 75 Jahre

25.07.:  Dr. med. Adelheid Kölle,  

Dietzenbach, 75 Jahre

26.07.:  Siegfried Moser,  

Heusenstamm, 70 Jahre

26.07.:  Dr. med. Marianne Gathof,  

Hanau, 80 Jahre

Fortsetzung nächste Seite
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Die LÄKH-Abteilung Ausbildungswesen:  

Medizinische Fachangestellte informiert

Externenprüfung 

für den Erwerb des Abschlusses im Aus-

bildungsberuf Medizinische/r Fachange-

stellte/r 

Der Abschluss in einem anerkannten 

Ausbildungsberuf gilt gerade heute als 

„Mindestvoraussetzung“ für einen er-

folgreichen Berufseinstieg und ein stabi-

les Beschäftigungsverhältnis. Ein Ausbil-

dungsabschluss/Berufsabschluss ver-

bessert die Chancen auf dem Arbeits-

markt.

Die Abteilung MFA-Ausbildungswesen 

macht deshalb darauf aufmerksam, dass 

nach § 45 Abs. 2 Berufsbildungsgesetz 

auch Kandidaten zur Abschlussprüfung 

für Medizinische Fachangestellte zugelas-

sen werden können, die keine Ausbildung 

im dualen System durchlaufen haben, aber 

im Aufgabengebiet einer Medizinischen 

Fachangestellten beschäftigt waren.

 Informationen zur „Externenprüfung“ 

können im Internet unter https://www.

laekh.de/fuer-mfa/berufsausbildung/

pruefungen abgerufen werden.

Kurzlink: https://tinyurl.com/2wdcj6ef

Wichtige Ausbildungsbestimmungen 

Zum Beginn des neuen Ausbildungsjah-

res macht die Abteilung MFA der Lan-

desärztekammer Hessen auf wichtige 

Ausbildungsbestimmungen aufmerk-

sam, zum Beispiel:

• Berufsausbildungsvertrag

• Probezeit

• Freistellung (z. B. Prüfungen,  

Berufsschule)

• Ausbildungsmittel/Lehrmittel

• Überbetriebliche Ausbildung

• Wichtige gesetzliche Bestimmungen, 

zum Beispiel zum Jugendarbeitsschutz-

gesetz (JArbSchG) und zu Jugend-

arbeitsschutzuntersuchungen

• Tarifverträge (z. B. Gehalts- und Man-

teltarifvertrag für Medizinische Fach-

angestellte/Arzthelferinnen, Betriebli-

che Altersvorsorge und Entgelt-

umwandlung)

• Berufskleidung

• Verbundausbildung

Diese Information „Kurzinformationen“ 

kann im Internet unter Kurzlink

https://tinyurl.com/5yxkp4t4

 abgerufen werden.

Ungültige Arztausweise

Folgende Arztausweise sind verloren und hiermit ungültig:

Arztausweis-Nr. 060312127 ausgestellt 

am 18.03.2024 für Jihad Abu Elwan, 

Pohlheim

Arztausweis-Nr. 060066092 ausgestellt 

am 30.06.2020 für Yannic Busche, 

Frankfurt

Arztausweis-Nr. 060227312 ausgestellt 

am 10.10.2022 für Frederike Eggers, 

Marburg

Arztausweis-Nr. 060175652 ausgestellt 

am 10.02.2022 für Claudia Franz-Jäger, 

Frankfurt

Arztausweis-Nr. 060068741 ausgestellt 

am 14.10.2020 für Dr. med. Stefan Ha-

bisreutinger,  

Frankfurt

Arztausweis-Nr. 060068788 ausgestellt 

am 15.10.2020 für Anita Kern, Frankfurt

Arztausweis-Nr. 060058804 ausgestellt 

am 09.04.2019 für Robert Kosteczka, 

Frankfurt

eHBA-Nr. 80276001081900038637 

ausgestellt am 21.06.2023 für Orion  

Kulo, Aschaffenburg

Arztausweis-Nr. 060063919 ausgestellt 

am 24.02.2020 für MUDr./P.J.Safarik-

Univ. Adriana Suna, Bad Vilbel

eHBA-Nr. 80276001081200052203 

ausgestellt am 23.09.2022 für Michael 

von Kürten, Künzell

Arztausweis-Nr. 060064444 ausgestellt 

am 17.03.2020 für Dr. med. Ute von 

Lüpke, Frankfurt

Arztausweis-Nr. 060069905 ausgestellt 

am 24.11.2020 für Dr. med. Andreas-Mi-

chael Weingart, Darmstadt

Arztausweis-Nr. 060259745 ausgestellt 

am 15.03.2023 für Dr. med. Sylvia Wie-

demann, Frankfurt

Arztausweis-Nr. 060070213 ausgestellt 

am 03.12.2020 für Dr. med. Barbara 

Zimmermann, Kassel



Geburtstage

Bezirksärztekammer Frankfurt

Fortsetzung

27.07.:  Dr. med. Hans Joachim Schierle, 

 Groß-Zimmern, 75 Jahre

27.07.:  Dr. med. Mechthild Reißfelder, 

 Frankfurt, 90 Jahre

28.07.:  Dr. med. Jutta Belle-Haueisen, 

 Schwalbach, 75 Jahre

28.07.:  Agesilaos Papaikonomou,  

Bruchköbel, 85 Jahre

30.07.:  Dr. med. Andrea Bunke-Schmidt, 

 Königstein, 75 Jahre

31.07.:  Dr. med. Bernd Häuser,  

Frankfurt, 75 Jahre 

Bezirksärztekammer Marburg

04.07.:  Dr. med. Stefan Pollmächer,  

Bad Zwesten, 65 Jahre

04.07.:  Dr. med. Heike Bartsch,  

Marburg, 70 Jahre

08.07.:  Dr. med. Ute Gotthardt,  

Kirchhain, 85 Jahre

11.07.:  Dr. med. Frank Mauler,  

Marburg, 65 Jahre

11.07.:  Waltraud Schlienbecker-Wimmel, 

 Marburg, 70 Jahre

13.07.:  Roland Kleinert,  

Marburg, 75 Jahre

14.07.:  Dr. med. Ronald Leppek,  

Marburg, 70 Jahre

14.07.:  Prof. Dr. med. Michael Schäfer, 

 Marburg, 80 Jahre

20.07.:  Dr. med. Martine Micol-Grösch, 

 Niedenstein, 70 Jahre

24.07.:  Dr. med. Ulrike Weichler,  

Marburg, 65 Jahre

26.07.:  Erika Kaufmann-Kumpf,  

Marburg, 75 Jahre

29.07.:  Dr. med. Wernhard Meyer- 

Hoepfel, Fritzlar, 80 Jahre

Ehrungen MFA/ 

Arzthelferinnen

Wir gratulieren zum zehnjährigen Berufs-

jubiläum:

Hildegard Christian, seit zehn Jahren tätig 

bei C. Zastrow, Rodenbach.
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Goldenes Doktorjubiläum

01.07.:  Prof. Dr. med.  

Thomas Stegmann, Petersberg

09.07.:  Dr. med. Peter Haas, Gießen

13.07.:  Dr. med. Peter Heinl, London, 

Vereinigtes Königreich

19.07.:  Dr. med. Klaus Beinroth,  

Edermünde

22.07.:  Dr. med. Hans-Georg  

Zöberlein, Melsungen

24.07.:  Dr. med. Manfred König,  

Wiesbaden

26.07.:  Dr. med. Manfred Lemoisne, 

 Liederbach

29.07.:  Dr. med. Ingeborg  

Reckel-Botzem, Hainburg

30.07.:  Dr. med. Harald Hoffmeister, 

 Eschwege

Wir gedenken der Verstorbenen

Dr. med. Hany Diaa El Dien Aref,

 Bad Zwesten

* 29.05.1953 † 18.03.2024

 Eckard Philipp Bund, Erbach

 * 26.09.1961 † 06.04.2024

Dr. med. Ernst-Günther Cottmann,

 Wiesbaden

* 09.02.1935 † 19.03.2024

Dr. med. Georg Forster, Wetzlar

* 18.02.1937 † 29.02.2024

Dr. med. Gheorghe Furtuna,

 Mainz-Kostheim 

* 14.01.1937 † 26.10.2023

Dr. med. Peter Heintz, Usingen

* 18.06.1943 † 19.03.2024

Dr. med. Georg Holfelder, Frankfurt

* 27.08.1929 † 16.03.2024

Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. 

Elmar Andreas Walter Keck, Wiesbaden

 * 13.09.1943 † 09.04.2024

 Florian Köhler, Hofheim 

* 30.06.1977 † 09.03.2024

Ltd. Med.-Dir. Dr. med. 

Jürgen Krahn, Neu-Isenburg

 * 10.03.1965 † 28.03.2024

Dr. med. Thomas Josef Kuhn, Buseck

 * 09.12.1959 † 12.03.2024

Prof. Dr. med. Klaus Menner, Ludwigsau

 * 31.05.1931 † 17.04.2024

Prof. Dr. med. Hans-Werner Moises,

 Rodgau 

* 03.07.1948 † 14.04.2024

Dr. med. Inge-Maria Editha Manuela 

Paeckelmann, Wiesbaden

 * 18.09.1919 † 20.04.2024

Dr. med. Leo Peinl, Fulda 

* 19.11.1924 † 22.03.2024

Dr. med. Christoph Scheffer, Kassel

 * 29.12.1944 † 14.11.2023

Dott./Univ. Bari Ulrike Lieselotte 

Schröder-Schwarz, Linsengericht

* 23.05.1954 † 15.03.2024

 Eva Elisabeth Taschke, Hanau

* 05.06.1971 † 31.12.2023

Dr.-medic Elisabeth Margarete 

Welther-Neckell, Offenbach

* 12.06.1939 † 16.03.2024
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Geburtstage

Bezirksärztekammer Kassel

01.07.:  Med.-Dir. Dr. med.  

Martin Bornscheuer,  

Frankenberg (Eder), 70 Jahre

02.07.:  Dr. rer. nat. Kurt Bangert,  

Kassel, 75 Jahre

04.07.:  Karl-Goeran Isaksson,  

Kassel, 80 Jahre

06.07.:  Dorothea Wollenteit,  

Kassel, 70 Jahre

07.07.:  Christina Huhn, Vellmar, 75 Jahre

07.07.:  Dr. med. Harald Lindemeyer,  

Vellmar, 75 Jahre

08.07.:  Dr. med. Gerd Hocke,  

Bebra, 80 Jahre

10.07.:  Dr. med. Bernd-Markus  

Heidemann, Vellmar, 65 Jahre

13.07.:  Dr. med. Martin Reinhardt,  

Melsungen, 85 Jahre

14.07.:  Dr. med. Christine Eisner- 

Landgrebe, Kassel, 70 Jahre

19.07.:  Dr. med. Rainer Schöffel,  

Hessisch Lichtenau, 80 Jahre

24.07.:  Dr. med. Mechthild Gnau,  

Kassel, 75 Jahre

25.07.:  Dr. med. Helmut Heldmann,  

Kassel, 85 Jahre

29.07.:  Dr. med. Uwe Timmann,  

Alsfeld, 65 Jahre

Bezirksärztekammer Gießen

02.07.: Gisela Behrens-Gutberlet,  

Wetzlar, 70 Jahre

05.07.: Dr. med. Udo Altmann,  

Pohlheim, 65 Jahre

08.07.: Dr. med. Wilhelm Sbresny,  

Herborn, 80 Jahre

10.07.: Dr. med. Michael Bühne,  

Linden, 70 Jahre

11.07.: Dr. med. Thomas Sommer,  

Butzbach, 70 Jahre

15.07.: Jürgen Uhl, Lollar, 70 Jahre

16.07.: Karl-Thomas Köhler,  

Wetzlar, 70 Jahre

17.07.: Dr. med. Walter Kuhlmann,  

Lahnau, 80 Jahre

19.07.: Dr. med. Detlef Kuhn,  

Lich, 65 Jahre

20.07.: Dr. med. Ludwig Kreis,  

Linden, 75 Jahre

22.07.: Dr. med. Gerhard Stehl,  

Haiger, 80 Jahre

24.07.: Dr. med. Volker Klein,  

Biebertal, 65 Jahre

30.07.: Dr. med. Bärbel Emilie Spiegl, 

 Wettenberg, 80 Jahre

Erinnerung an Dr. med. 

Michael Repschläger

* 27.10.1945   † 03.02.2024

Die Landesärztekammer Hessen trauert 

um Dr. med. Michael Repschläger, der 

am 3. Februar 2024 im Alter von 79 Jah-

ren verstorben ist. 

Geboren 1945 in Erfurt/Thüringen, stu-

dierte er von 1965 bis 1971 Medizin an 

der Philipps-Universität in Marburg. 

Dann folgte von 1971 bis 1972 die Medi-

zinalassistentenzeit in der Pathologie, 

der Klinik für Innere Medizin und der 

Chirurgischen Klinik der Philipps-Univer-

sität Marburg/Lahn. Seine Doktorarbeit 

hatte den Titel „Lymphödem nach Abla-

tio Mammae“. Im Februar 1972 folgte 

die Verleihung der Doktorwürde und er 

erhielt seine Approbation als Arzt.

Von 1972 bis 1975 absolvierte er eine 

Weiterbildung an der chirurgischen Ab-

teilung des Klinikums Fulda und von 

1975 bis 1980 die Facharztweiterbil-

dung Kinder- und Jugendmedizin an der 

Eleonoren-Kinderklinik in Darmstadt. 

1980 erhielt er seine Facharztanerken-

nung zum Kinder- und Jugendarzt. Von 

1980 bis 2011 war er in eigener Praxis 

als Facharzt für Kinder- und Jugendme-

dizin in Herborn/Hessen niedergelassen. 

Daneben war 

er berufspoli-

tisch aktiv: 

als Mitglied 

im Berufsverband der Kinder- und Ju-

gendärzte Deutschlands, als Mitglied in 

der Delegiertenversammlung der Lan-

desärztekammer für die Liste der Fach-

ärztinnen und Fachärzte (2002 bis 

2023) und als ordentliches Mitglied des 

Berufsbildungsausschusses der LÄK Hes-

sen (2006 bis 2018). Von 2012 bis 2023 

war er ordentliches Mitglied im Vorstand 

der Carl-Oelemann-Schule in Bad Nau-

heim.

Für sein herausragendes Engagement 

wurde Dr. Repschläger 2023 mit der Eh-

renplakette in Silber der LÄKH ausge-

zeichnet. Die hessische Ärzteschaft 

trauert um einen herausragenden und 

großen Arzt und vorbildlichen Kollegen.

Im Namen der Landesärztekammer 

Hessen  

Dr. med. Edgar Pinkowski

Präsident

Dr. med. Michael Repschläger
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Online-Seminar zum eLogbuch – Jetzt anmelden!

• Allgemeines zum Thema eLogbuch, 

• eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur 

Nutzung der Funktionen,

• Fragestellungen und Austausch zum 

eLogbuch.

Das Online-Seminar dauert ca. 1 Stunde 

und wird von einer Mitarbeiterin der Ab-

teilung Ärztliche Weiterbildung geleitet.

Kontakt und Anmeldung: 

elogbuch@laekh.de 

Termine für Weiterbildungsbefugte:

Dienstag, 28. Mai 2024, 16 Uhr

Mittwoch, 5. Juni, 16 Uhr

Donnerstag, 13. Juni, 16 Uhr

Mittwoch, 19. Juni, 16 Uhr

Donnerstag, 4. Juli, 16 Uhr

Mittwoch, 10. Juli, 16 Uhr

Mittwoch, 17. Juli, 16 Uhr

Mittwoch, 24. Juli, 16 Uhr

Mittwoch, 31. Juli, 16 Uhr

Termine für Ärztinnen und Ärzte 

in Weiterbildung:

Montag, 27. Mai 2024, 16 Uhr

Dienstag, 4. Juni, 16 Uhr

Dienstag, 11. Juni, 16 Uhr

Dienstag, 18. Juni, 16 Uhr

Freitag, 5. Juli, 16 Uhr

Dienstag, 9. Juli, 16 Uhr

Dienstag, 16. Juli, 16 Uhr

Dienstag, 23. Juli, 16 Uhr

Dienstag, 30. Juli, 16 Uhr

Weitere Termine folgen, siehe unter:

www.laekh.de/aktuelles/termine 

Falls Sie keine Möglichkeit finden, an ei-

nem dieser Termine teilzunehmen, neh-

men Sie bitte Kontakt zu uns auf über 

die oben genannte E-Mail-Adresse.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!



Nachrufe
Geburtstage

Bezirksärztekammer Darmstadt

05.07.:  Dr. med. Süren Bogosyan,  

Weiterstadt, 75 Jahre

05.07.:  Dr. med. Rudolf Koch,  

Lampertheim, 75 Jahre

06.07.:  Wolfgang Zobel, Lorsch, 65 Jahre

07.07.:  Dr. med. Friederike Raquet,  

Bischofsheim, 65 Jahre

08.07.:  Dr. med. Judith Stecher,  

Bensheim, 70 Jahre

09.07.:  Dr. med. Hans Anschütz,  

Darmstadt, 65 Jahre

11.07.:  Peter Winterscheid,  

Mörlenbach, 75 Jahre

14.07.:  Dr. med. Erna Weimar,  

Reichelsheim, 70 Jahre

21.07.:  Elisabeth Lindenkreuz,  

Darmstadt, 70 Jahre

21.07.:  Dieter Schäfer,  

Darmstadt, 70 Jahre

21.07.:  Dr. med. Wolfgang König, 

 Reinheim, 75 Jahre

25.07.:  Michael Stetter,  

Frankfurt, 65 Jahre

31.07.:  Dr. med. Roswith Knippel,  

Bensheim, 70 Jahre

Bezirksärztekammer Wiesbaden 

02.07.:  Dr. med. Doris Krasz,  

Wiesbaden, 70 Jahre

03.07.:  Dr. med. Merten Matthaei,  

Wiesbaden, 80 Jahre

05.07.:  Dr. med. Manfred Wolfart,  

Wiesbaden, 85 Jahre

06.07.:  Dr. med. Dorothee Köllner,  

Wiesbaden, 70 Jahre

07.07.:  Dr. med. Titus Kipping,  

Taunusstein, 65 Jahre

13.07.:  Dr. med. Uwe Morlang,  

Hofheim, 65 Jahre

14.07.:  Dr. med. Ismat Al-Rebaie,  

Weilburg, 85 Jahre

16.07.:  Dr. med. Dipl.-Ing.  

Georg Siegfried Wolz,  

Geisenheim, 70 Jahre

17.07:   Dr. med. Winfried Abt,  

Wiesbaden, 90 Jahre

22.07.:  Dr. med. Carl Kreckel,  

Wiesbaden, 85 Jahre

24.07.:  Dr. med. Günter Storch,  

Wiesbaden, 65 Jahre

29.07.:  Dr. med. Jürgen Dülme,  

Wiesbaden, 80 Jahre

30.07.:  Dr. med. Marianne Schardt,  

Waldbrunn, 65 Jahre
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Trauer um Ltd. Med.-Dir.  

Dr. med. Jürgen Krahn

* 10.03.1965   † 28.03.2024

Aufgewachsen in Neu-Isenburg, konnte 

Ltd. Med.-Dir. Dr. med. Jürgen Krahn den 

aller größten Teil seines Lebens im Rhein-

Main Gebiet verbringen. Er ging in Neu-

Isenburg zur Schule, 

machte Zivildienst und 

studierte später Medizin 

in Frankfurt. Danach ar-

beitete er in der Region 

lange als Notarzt, auch, 

um Beruf und die größer 

werdende Familie gut in 

Übereinstimmung zu 

bringen. Seine Heimatlie-

be hinderte ihn nicht, an 

der UNO Mission Unikom 

in Irak/Kuwait teilzuneh-

men, wo er sein 

 diplomatisches Geschick 

zeigen konnte.

Dr. Jürgen Krahn war seit Oktober 2002 

als Arzt im Gesundheitsamt in Darmstadt 

tätig, wo er vom Kinder- und Jugendärzt-

lichen Dienst und dem amtsärztlichen 

Dienst 2016 zum Amtsleiter aufstieg. Mit 

großem Engagement widmete er sich 

dem Aufbau des Netzwerkes gegen mul-

tiresistente Erreger im hessischen Süden, 

dessen Leitung er innehatte. Als großer 

Netzwerker, der Jürgen Krahn war, wun-

dert es nicht, dass er rasch in den Lan-

desverband der Ärztinnen und Ärzte im 

Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) 

eintrat und sich besonders im Infektions-

schutz engagierte. Dabei überzeugte er 

die Kolleginnen und Kollegen mit seinem 

Fleiß und seinem motivierenden und em-

pathischen Wesen. So kam es, dass er im 

Jahre 2014 den Vorsitz des Landesver-

bandes übernahm und bis zu seinem To-

de behielt. Als Vorsitzender kämpfte er 

meist leise netzwerkend für die Sache, 

aber, wenn es nötig war, manchmal auch 

laut für die berechtigten Interessen der 

Gesundheitsämter in Hessen.

In der Pandemie finden wir ihn als stand-

haften Kämpfer gegen die Seuche, der es 

mit seinem Team schaffte, die riesige 

Aufgabe zu bewältigen, sich auch um 

Impf- und Testzentren zu kümmern und 

dabei in seiner ruhigen Art auch noch 

Öffentlichkeitsarbeit zu 

betreiben.

Dabei scheute er sich 

auch in dieser Zeit 

nicht, wichtige, auch 

unbequeme Dinge zu 

sagen, für die Sache ein-

zustehen und die hessi-

schen Gesundheitsäm-

ter in ihrer großen Not 

zu repräsentieren und 

ihnen eine Stimme zu 

geben.

Er liebte das Kino und 

als kenntnisreichem Ci-

neasten gelang es ihm, seine Liebe zum 

Kino mit der Liebe zur Medizin zu ver-

binden, indem er das „Medicine meets 

Movie-Filmfestival“ ins Leben rief und im 

Saalbaukino Pfungstadt Filme mit Inhal-

ten zeigte, die zum Gesundheitswesen 

passten wie „Contagion“, „Zeit des Erwa-

chens“, „Vice“ oder „Shutter Island“ und 

anschließend eine Diskussion für das Pu-

blikum mit ausgesuchten Experten über 

Seuchen, Herzerkrankungen, Demenz 

oder Psychosen organisierte.

Der Öffentliche Gesundheitsdienst und 

alle beruflichen Weggefährtinnen und 

Weggefährten haben ihm sehr viel zu 

verdanken. Seine Ideen, seine Visionen 

und sein Weitblick sind unser Kompass 

für die Zukunft. 

Seine Großherzigkeit, sein Humor und 

seine inspirierende und motivierende 

Wesensart haben für jeden Menschen in 

seinem Umfeld die Welt heller und le-

benswerter gemacht. Er fehlt.

Dr. med Bernhard Bornhofen

 Dr. med. Birgit Wollenberg

 Dr. med. Antoni Walczok

für den ÖGD Hessen

F
o

t
o

: 
p

r
iv

a
t

Ltd. Med.-Dir. Dr. med.  

Jürgen Krahn
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Der Landesausschuss der Ärzte und Kran-

kenkassen in Hessen hat am 25. April 

2024 unter Zugrundelegung des Arzt-

standes 01.03.2024 folgende Beschlüsse 

gefasst:

I. Es wird festgestellt, dass im Bereich 

der Kassenärztlichen Vereinigung 

Hessen in den Tabellen 1 bis 5 jeweils 

dargestellten Versorgungsebenen in 

den mit ÜV gekennzeichneten Pla-

nungsbereichen und Fachgruppen 

 eine Überversorgung (ÜV) gemäß 

 § 101 SGB V in Verbindung mit § 103 

Abs. 1 SGB V vorliegt.

II. In Anwendung des § 103 Abs. 1 Satz 2 

SGB V in Verbindung mit § 16 b Abs. 2 

Zulassungsverordnung für Vertrags-

ärzte (Ärzte-ZV) werden für diese 

Planungsbereiche und Fachgruppen 

Zulassungsbeschränkungen angeord-

net.

III. Bei den Planungsbereichen und Fach-

gruppen, in denen gemäß § 103 Abs. 

3 SGB V in Verbindung mit § 26 Abs. 1 

Bedarfsplanungs-Richtlinie Zulassun-

gen erfolgen dürfen, ist die Anzahl der 

freien Sitze in den Tabellen 1 bis 5 

ausgewiesen.

Zulassungsanträge und die hierfür erfor-

derlichen Unterlagen gem. § 18 Ärzte-

ZV sind bis zum 12.07.2024 an die Kas-

senärztliche Vereinigung Hessen, Zulas-

sungsausschuss für Ärzte/Psychothera-

pie, Europa-Allee 90, 60486 Frankfurt,   zu 

senden.

Der Zulassungsausschuss berücksichtigt 

bei dem Auswahlverfahren nur die nach 

der Bekanntmachung fristgerecht und 

vollständig abgegebenen Zulassungsan-

träge. Unter mehreren Bewerbern ent-

scheidet der Zulassungsausschuss nach 

pflichtgemäßem Ermessen unter Berück-

sichtigung folgender Kriterien:

• berufliche Eignung,

• Dauer der bisherigen ärztlichen  

Tätigkeit,

• Approbationsalter,

• Dauer der Eintragung in die Warteliste 

gem. § 103 Abs. 5 Satz 1 SGB V

•  bestmögliche Versorgung der Versicher-

ten im Hinblick auf die räumliche Wahl 

des Vertragsarztsitzes,

• Entscheidung nach Versorgungs-

gesichtspunkten (z.B. Fachgebiets-

schwerpunkt, Barrierefreiheit).

► siehe Anlagen 1 bis 5

Redaktioneller Hinweis:

Im Zusammenhang mit dieser Veröffent-

lichung der Beschlüsse des Landesaus-

schusses vom 25. April 2024 wird vorsorg-

lich darauf aufmerksam gemacht, dass 

durch zwischenzeitliche Beschlüsse des 

Zulassungsausschusses für Ärzte/Psycho-

therapie diese Veröffentlichung partiell 

überholt sein kann. Niederlassungs -

willigen Ärzten/Psychotherapeuten wird 

daher empfohlen, sich beim Zulassungs-

ausschuss oder dem für den Niederlas-

sungsort zuständigen KVH-Beratungs-

Center über die Gültigkeit dieser Veröf-

fentlichung zu informieren.

Matthias Mann

Rechtsanwalt

Vorsitzender des Landesausschusses

Anordnung und Aufhebung von Zulassungsbeschränkungen auf der Grundlage des 

Bedarfsplans 2022 mit dem Arztstand 01.03.2024 unter dem Vorbehalt der Nicht-

beanstandung durch das HMSI

Bekanntmachungen der Kassenärztlichen Vereinigung
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Präsentiert von Veranstalter

Eine Marke von

Auch in deiner Nähe:

Frankfurt
15.06.2024
CampusWestend,
Goethe Universität, Casinogebäude

Hamburg
05.07.2024
UKE Hamburg
Martinistr. 52

Informieren
und anmelden:

operation-karriere.de/2024

Die Karriere fest im Blick
mit den Kongressen für jungeMediziner:innen
Nicht verpassen! Auf unseren Kongressen dreht sich alles um
Karriereoptionen und -strategien für jungeMediziner:innen
und Studierende.
Operation Karriere liefert dir wertvolle Tipps und aktuelle
Infos. So bist du bestens gewappnet für dein Medizinstudium
und den Berufseinstieg als Ärztin oder Arzt.

Kostenfreier Eintritt inklusive Verpflegung

Vorträge undWorkshops

Networkingmit Arbeitgebern

Bewerbungsfotos gratis vor Ort

Jobportal mit freien Stellen

Mit freundlicher Unterstützung
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Gesundheit und Selbstbestimmung beginnt bei unseren
Mitarbeiter*innen - davon sind wir fest überzeugt!

Das ZAR steht für Reha nah am Menschen. Wir bieten ambulante Reha
im städtischen Umfeld und helfen unseren Patient*innen mit innovativen
Konzepten, ihre Gesundheit zu erhalten oder sie wieder zu erlangen. Wir
sind deutschlandweit vertreten.

Werden Sie Teil unseres Teams und bewerben Sie sich jetzt!

Stellvertretender Chefarzt Orthopädie (M/W/D)
Standorte Frankfurt und Mainz

Das ZAR steht für Reha nah am Menschen. Wir bieten ambulante Reha
im städtischen Umfeld und helfen unseren Patient*innen mit innovativen
Konzepten, ihre Gesundheit zu erhalten oder sie wieder zu erlangen. Wir
sind deutschlandweit vertreten.

Werden Sie Teil unseres Teams und bewerben Sie sich jetzt!

Ihre Aufgaben

· fachliche und organisatorische Leitung der Fachabteilung bei
Abwesenheit des Chefarztes

· eigenverantwortliche Behandlung von unseren Rehabilitandinnen und
Rehabilitanden

· Durchführung von Aufnahme-, Zwischen- und Entlassungs-
untersuchungen sowie Erhebung spezifischer Befunde

· Pflege von Kontakten zu zuweisenden Akutkliniken und Ihren
niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen

· Zusammenarbeit mit den Kolleg*innen in unserem interdisziplinären
Team

Das bringen Sie mit

· sie sind Facharzt (m/w/d) für Orthopädie und Unfallchirurgie oder
Facharzt (m/w/d) für physikalische und rehabilitative Medizin

· sie führen die Zusatzbezeichnung Sozialmedizin oder Rehabilitations-
wesen oder haben die entsprechenden Kurse besucht

· sie überzeugen als menschliche, führungsstarke und teamfähige
Persönlichkeit

· es bereitet Ihnen Freude Ihr Fachwissen gemeinsam mit dem
multiprofessionellen Team zum Wohle der Patienten einzusetzen

Wir bieten
· eine angenehme Zusammenarbeit und gutes Betriebsklima
· eine strukturierte Einarbeitung
· Ihre Einsatzzeiten gestalten wir so, dass sie zu Ihrem Leben passen!
· Arbeitszeiten Montag - Freitag
· Weiterentwicklung durch Fortbildungstage
· Zuschüsse für betrieblichen Altersvorsorge, vermögenswirksame

Leistung, JobRad, Deutschlandticket
· unbefristeter Arbeitsvertrag, 30 Tage Urlaub, zusätzlich frei am

Geburtstag

Über Ihre Bewerbung für den Standort Frankfurt per E-Mail an:
karriere@zar-frankfurt.de freuen wir uns. Bei Fragen erreichen
Sie Herrn Sascha Lang (Kaufmännischer Leiter) unter
Tel. 069 389865915.

Über Ihre Bewerbung für den Standort Mainz per E-Mail an:
karriere@zar-mainz.de freuen wir uns! Bei Fragen erreichen
Sie Frau Eva Petrovic (Kaufmännische Leitung) unter
Tel. 06131 6930912.

Facharzt/-ärztin für Allgemeinmedizin in Anstellung gesucht!
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams eine/n Kollegin/en

in Vollzeit (30-38,5 h/Woche) ab 01.10.24 in Darmstadt.
Moderne Praxisräume, angenehme Arbeitsatmosphäre,

familienfreundliche Arbeitsbedingungen. Bewerbung per Email an
jobs@hausarztpraxis-druschlak.de Wir freuen uns auf Sie!

Einstieg in etablierte kinderärztliche Gemeinschaftspraxis (2 Ärzte)
in Südhessen (Raum DA/DI) ab 3. Quartal 24 zu attraktiven Konditio-

nen geboten. Gerne auch Teilzeit. Repräsentative Räumlichkeiten
(160qm), supernettes Team (5), hervorragende Infrastruktur.

Dr.heil-dr.manus@gmx.de FA/FÄ für Dermatologie
zur Anstellung in TZ(20 St/Wo) Raum Frankfurt gesucht.

Tel. 0172-6158334
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Kurse/Seminare/Veranstaltungen

Weiterbildung zur Allgemeinmedizin
in einem Guss.

Verbundweiterbildung Allgemeinmedizin
Kassel und Region VAKuR

bietet eine Weiterbildung in einem Guss.

Die Kliniken und Praxen, die Kooperationspartner sind,
gewährleisten eine optimale Weiterbildung in Inhalt und

Organisation durch einen abgestimmten Rotationsplan und
Teilnahme an dem Weiterbildungskolleg Allgemeinmedizin

(Seminar und Monitoring-Programm des Kompetenzzentrums
Weiterbildung Hessen).

Interessenten wenden sich bitte an:

www.vakur.org
info@vakur.org

VAKuR
Verbundweiterbildung Allgemeinmedizin Kassel und Region

c/o Dr. K. G. Meyer * Alte Breite 17 a * 34128 Kassel

GNN e.V.
c/o Dr. Popert * Goethestr. 70 * 34119 Kassel

Praxisgesuche

Erfahrener Facharzt für Innere Medizin
mit breit aufgestelltem interdisziplinärem Spektrum sucht Kooperation/

Übernahme in einer hausärztlich- oder fachärztlich-internistischen
Praxis im Raum Marburg, Gießen, Wiesbaden, Mainz.

Kontakt: 0176-83296506, Mail: arztpraxissuche@gmx.de

Praxisräume

Praxisfläche in einem Ärztehaus in zentraler Lage Offenbachs
zu vermieten. 550 qm, mehrere Zimmer, flexible Aufteilung nach Mie-
terwunsch möglich. Repräsentativer Eingangsbereich, ausgestattete
Teeküchen, Datenverkabelung für EDV. Auf Wunsch Klimaanlage,
Dauermietparkplätze, Besucherparkplätze im öffentlichen Parkaus
in unmittelbarer Umgebung. Tel. 0172-7536709

Praxiseinrichtung
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Chronische Erkrankungen und die entsprechenden Therapien können das
Immunsystem erheblich schwächen und die Anfälligkeit für Infektions-
krankheiten erhöhen. Impfungen zum richtigen Zeitpunkt können schwer-
wiegende Krankheitsverläufe und Exazerbationen der Grunderkrankung
verhindern.

Im Mittelpunkt des DÄV-Expertensymposiums 2024 stehen:

» Impfungen bei kardiologischen, renalen, rheumatologischen
Erkrankungen und

» bei immunkompromittierten Patientinnen und Patienten

» Reiseimpfungen von Vorerkrankten

Bereits eine Woche vor und während der Veranstaltung haben
Sie die Möglichkeit, Ihre speziellen Fragen per E-Mail an
events@aerzteverlag.de oder während des Livestreams über
eine Chatfunktion an das Podium zu richten.

Seien Sie dabei und diskutieren Sie im Chat mit führenden
Expertinnen und Experten*:

» Prof. Dr. med. Stephan Baldus, Direktor der Klinik III für Innere
Medizin (Kardiologie), Universitätsklinikum Köln

» Prof. Dr. med. Oliver Cornely, Klinik I für Innere Medizin,
Universitätsklinikum Köln, Vorsitzender der AG Infektionen der
Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie

» Prof. Dr. med. Ulf Müller-Ladner, Direktor der Abteilung Rheumato-
logie und Klinische Immunologie, Kerckhoff-Klinik Bad Nauheim

» Prof. Dr. med. Jörg Schelling, Facharzt für Allgemeinmedizin
in Martinsried, Vorstandsmitglied der Deutschen Fachgesellschaft für
Reisemedizin

» Prof. Dr. med. Julia Weinmann-Menke, Leiterin des Schwerpunkts
Nephrologie, Universitätsklinikum Mainz, Pressesprecherin der
Deutschen Gesellschaft für Nephrologie

» Moderation: Dr. med. Susanna Kramarz, Deutsches Ärzteblatt

Veranstaltet vonIn Kooperation mitMit freundlicher Unterstützung
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JETZT KOSTENFREI
ZUM LIVESTREAM ANMELDEN
aerzteblatt.de/events/impfsymposium-2024

Livestream am Mittwoch, 05.06.2024, 16.30–18.00 Uhr

On-Demand-Streaming nach der Veranstaltung

Im Fokus: Impfungen für chronisch Erkrankte
und Reisende – Diskutieren Sie online mit

ANZEIGE




